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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BV Betriebsvereinbarung
DEC Digital Excellence Center
ESF Europäischer Sozialfonds
GPS ganzheitliches Produktionssystem  

(auch: Global Positioning System)
IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
IG Metall Industriegewerkschaft Metall
IT Informationstechnik
KI künstliche Intelligenz
KMU kleine und mittlere Unternehmen  

(Klein- und Mittelbetriebe)
KVP kontinuierlicher Verbesserungsprozess
MES Manufacturing Execution System
RPA Robotic Process Automation
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ZUSAMMENFASSUNG

Die fortschreitende Digitalisierung ist ein globaler Megatrend, der in den 
letzten Jahren bereits zu großen Veränderungen der Arbeit führte und dies 
auch weiterhin tun wird. Im Mittelpunkt vieler Digitalisierungsprojekte ste-
hen technische und effizienzorientierte Fragen. Vor allem auf Treiben der 
Gewerkschaften und der Arbeitswissenschaften rücken arbeitsorientierte Fra-
gen in den Vordergrund und werden zunehmend in der Praxis angegangen.

Für die Mitbestimmungsakteur:innen ist es wichtig, Einfluss auf den 
Prozess der Digitalisierung zu gewinnen, um ihn im Sinne guter Arbeit 
zu gestalten. Doch wie kann das gelingen? Sollen Betriebsräte und Be-
schäftigte darum kämpfen, in den betrieblichen Teams mitzuarbeiten, 
die die digitalen Veränderungsprojekte umsetzen? Oder entstehen neue 
Möglichkeiten und Formen der Beteiligung? Und wenn sie beteiligt wer-
den, können sie dann ihre Interessen durchsetzen?

Die Diskussion um Beschäftigtenbeteiligung hat eine lange, bis in die 1960er 
Jahre reichende Geschichte, in der sich zwei Partizipationsparadigmen kreu-
zen und überlagern: effizienzorientiert versus arbeitsorientiert. Die Debatte  
um Beschäftigtenbeteiligung hat unterschiedliche Quellen, Treiber und Ak-
teur:in nen und ist interessen- wie arbeitspolitisch kontrovers besetzt; die ihr 
zugedachten Funktionen unterscheiden sich stark.

Bei effizienzorientierten Partizipationsansätzen soll ein positives Verände-
rungsklima geschaffen werden, um inkrementelle oder disruptive Verände-
rungen möglichst reibungslos umzusetzen. Es gilt, das Prozesswissen und die 
Kompetenzen der Beschäftigten zur Optimierung der Prozesse und Systeme 
zu nutzen. Demgegenüber stellen arbeitsorientierte (bzw. demokratie- oder 
mitbestimmungsorientierte) Partizipationsansätze Selbstbestimmung und 
an eigensinnigem Interessenhandeln ausgerichtete Ziele der Beschäftigten in 
den Mittelpunkt.

Angesichts des breiten Konsenses über die Funktionalität von Beschäftig-
tenbeteiligung im Digitalisierungsprozess wäre zu erwarten, dass sie in den 
Betrieben auch entsprechend praktiziert würde. Aktuelle arbeits- und indust-
riesoziologische Studien vermitteln jedoch überwiegend ein anderes Bild: 
Die Beteiligung von Betriebsräten erfolgt thematisch und in den konkreten 
Prozessen oft nicht umfassend, nicht prozessbegleitend, zu selektiv und zu 
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spät. Betriebsräte handeln vornehmlich reaktiv, da proaktives Handeln hohe 
Ansprüche stellt. Den Beschäftigten hingegen gewährt das Management häu-
fig Beteiligungsmöglichkeiten, die meist weder institutionalisiert noch recht-
lich verbindlich sind.

Im Gegensatz zu Studien, die allgemeiner und branchenbezogen auf den 
betrieblichen Digitalisierungsprozess schauen, nimmt das vorliegende Pro-
jekt Unternehmen in den Blick, die sich zu den „Leuchttürmen“ der Indus-
trie 4.0 zählen bzw. bei der Digitalisierung in den Betrieben schon weit vor-
angeschritten sind.

Wie ist es in diesen Leuchtturm-Betrieben um die Beteiligung von Be-
schäftigten und Betriebsräten bestellt? Welche Akteur:innen sind dort 
am Digitalisierungsprozess beteiligt? Welche Interessen konnten und 
können sie in den Prozessen durchsetzen? Welche Handlungsoptionen 
haben die Träger der Mitbestimmung und welchen Strategien folgen sie?

Diesen Fragen ging die vorliegende Untersuchung von Sommer 2019 bis 
Herbst 2020 in einer Kombination aus qualitativen und quantitativen Metho-
den nach. Die quantitative Komponente umfasst zwei standardisierte schrift-
liche Online-Befragungen von Management und Betriebsräten; der qualitati-
ve Teil betriebliche Fallstudien sowie Expertengespräche mit Wissenschaft 
und Gewerkschaft. Zudem wurden, soweit verfügbar, betriebliche Dokumen-
te ausgewertet.

Die Befunde in den Leuchtturm-Unternehmen decken sich teilweise  
mit den sozialwissenschaftlichen Befunden. An einigen Stellen jedoch rei-
chen sie weiter, indem sie zeigen: Die Beteiligung von Beschäftigten geht  
bei der Entwicklung und Implementierung digitaler Technologien über eine 
reine Beteiligungsrhetorik des Managements hinaus. Diesem ist überwiegend 
bewusst, dass die Beschäftigten den Digitalisierungsprozess akzeptieren und 
aktiv unterstützen müssen, um ihn konsequent und erfolgreich umzusetzen.

Entsprechend hoch sind der Aufwand des Managements und die Formen 
der Beteiligung. Es zeigt sich eine Bandbreite von Möglichkeiten, wie sich Be-
schäftigte direkt in den Prozess einbringen; Möglichkeiten, die überwiegend 
ihren Zuspruch finden. Neben konventionellen Formen wie Informations-
veranstaltungen, Betriebs- und Abteilungsversammlungen, Infomaterialien, 
Betriebszeitungen u. Ä. gibt es neue Formate wie Digi-Days oder Roadshows. 
Diese dienen dazu, möglichst die gesamte Belegschaft darüber zu informie-
ren, welche Möglichkeiten 4.0-Technologien bieten und was betrieblich kon-
kret ansteht.
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Es werden auch neue und zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten ge-
schaffen, die sich mit bereits bestehenden und solchen aus der Lean-Welt ver-
binden. Vielfach entsteht ein Mix aus neuen und schon bestehenden Betei-
ligungsformen, wobei die aus der Lean-Welt stammenden bisher keinem 
erkennbaren Erosionsprozess unterliegen. Insofern unterscheiden sich die 
vorliegenden Befunde von anderen, die von defizitären oder fehlenden Parti-
zipationsmöglichkeiten berichten, keine neuen Beteiligungsimpulse erkennen 
und beobachten, dass aus der Lean-Ära stammende Beteiligungsmöglichkei-
ten von Beschäftigten unterminiert würden.

Allerdings zeigen die Ergebnisse auch, dass selbst in den „Leuchttürmen“ 
aus Sicht der Betriebsräte keine einheitliche oder befriedigende Beteiligungs-
praxis besteht – wobei die Betriebsräte anerkennen, dass das Management be-
müht ist, die Beschäftigten aktiv zu beteiligen.

Bei genauerem Blick sind die Möglichkeiten der Beschäftigten, sich zu 
beteiligen, in digitalisierungsaktiven Betrieben meist selektiv und thematisch 
limitiert. Deren Fokus liegt auf Prozessoptimierung und störungsfreiem Ar-
beiten, im günstigsten Fall auf belastungsreduziertem Arbeiten. Das heißt, 
die Beschäftigten werden vorrangig mit Blick auf ihre Organisationsrolle an-
gesprochen und nicht als Lohnabhängige, für die Gesundheitsschutz, Quali-
fizierung, entwicklungsförderliche Arbeit und angemessene Entlohnung zen-
tral sind.

Die vorgefundenen Beteiligungsformen lassen sich somit dem effizienz-
orientierten Partizipationsparadigma zuordnen. Trotzdem werden die Be-
schäftigteninteressen in den Fallbetrieben nicht schwerwiegend verletzt, 
denn die Betriebsräte erfüllen ihre Schutz- und Wächterfunktionen und das 
Management denkt teilweise die Arbeitsbedingungen – zumindest den As-
pekt Ergonomie – mit. Zudem stoßen die Beteiligungsangebote des Manage-
ments bei den Beschäftigten auf gute Resonanz, weil sie als Anerkennung  
gewertet werden und den berufsfachlichen Interessen entgegenkommen.

Die Beteiligung der Betriebsräte geht in den Leuchtturmbetrieben meist 
nicht über den bisher praktizierten Beteiligungsmodus hinaus. Sie sind in der 
Regel nicht Teil des Planungs- und Entwicklungsteams – und wenn, dann 
durch eine Personalunion von beruflicher Fachrolle und Betriebsratsrolle 
einzelner Betriebsratsmitglieder.

Teils wird eine dauerhafte Mitarbeit des Betriebsrats in den Planungs- 
und Entwicklungsteams arbeitgeberseitig nicht gewünscht, teils wird sie auf-
seiten der Betriebsräte als überflüssig erachtet und teils nicht eingefordert – 
sei es, weil man Vertrauen in die Führungskräfte und Entwickler:innen hat, 
oder aus Desinteresse. Außen vor bzw. ausgebootet fühlen sich die Betriebs-



räte trotzdem nicht. Sie schildern einen engen Austausch und eine funktio-
nale Zusammenarbeit, die als gut und ausreichend erachtet werden.

Meist erfolgt die institutionalisierte Beteiligung des Betriebsrats jenseits 
der Meetings von Planungs- und Entwicklungsteams, wenn mitbestimmungs-
relevante Fragen auf den betriebsüblichen Wegen geklärt werden. Das Be-
triebsverfassungsgesetz und die darin festgeschriebenen Beteiligungsrechte 
sind für alle Betriebsräte der wichtigste Anker, auch für jene, die eine ausge-
sprochen kooperative Linie fahren.

Konflikte um Beteiligung sind ausgesprochen selten. Konflikte im Beteili-
gungsprozess jedoch gehören zum Normalbetrieb, erreichen selten ein hohes 
Konfliktniveau und werden ebenfalls auf betriebsüblichem Weg geklärt. In 
vielen Betrieben funktioniert die Beteiligung der Betriebsratsgremien nach 
deren Selbstdarstellung gut bis sehr gut, was inhaltliche Konflikte zu einzel-
nen Themen, die mit Digitalisierung verbunden sind, keineswegs ausschließt. 
Beispielsweise wird um den Datenschutz gestritten, werden Fragen der Leis-
tungs- und Verhaltenskontrolle oder Auswirkungen auf die Arbeitsorganisa-
tion geregelt.

In Unternehmen mit einer institutionellen Verankerung der Digitalisie-
rungsstrategie reagieren meinungs- und praxisprägende Betriebsratsgremien, 
die auch in gewerkschaftlichen Netzwerken aktiv sind, indem sie Betriebs-
ausschüsse zum Thema Digitalisierung einrichten. Sie bedenken die Auswir-
kungen neuer digitaler Technologien auf die Arbeitsorganisation von Be-
ginn an.

Obwohl Beschäftigungssicherung ein zentrales Anliegen von Betriebs-
räten ist, war dies in den Fallstudienbetrieben kein zentrales Konfliktthema, 
das den betrieblichen Digitalisierungsprozess bzw. die laufenden Digitalisie-
rungsprojekte stören oder gar behindern würde. Vonseiten der Betriebsräte 
besteht auch kein Widerstand gegen eine Digitalisierung, die Arbeitsplätze 
kostet oder kosten kann, im Gegenteil: Befürwortet werden alle Digitalisie-
rungsmaßnahmen, die einen Beitrag leisten können, das betriebliche Überle-
ben zu sichern. Die Beschäftigungsrisiken bei fehlender Digitalisierung wer-
den von den Betriebsräten als noch höher eingeschätzt.

Auch die Beschäftigten haben zwar gewisse Ängste, nehmen die Digitali-
sierung allerdings weniger als Bedrohung ihres Arbeitsplatzes wahr, sondern 
eher als Rettung für jene, die „überleben“.

Das Themenfeld Eingruppierung/Entlohnung wird dabei – bewusst oder 
unbewusst – ausgeklammert. In keinem der Fallbetriebe kam es zu Anpas-
sungen oder wurde darüber gesprochen, geschweige denn gestritten. Mögli-
cherweise wollte das Management keine zusätzliche Konfliktebene eröffnen, 
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Zusammenfassung

um den auf Akzeptanz angewiesenen Prozess der Digitalisierung nicht zu be-
lasten.

Die meisten Betriebsräte betrachten ihr reaktives, überwachendes und 
punktuelles Vorgehen als effektiv und ausreichend, um gravierende Fehlent-
wicklungen und Verletzungen der Beschäftigteninteressen zu verhindern. Sie 
haben die Gefahren im Blick und versuchen, diese zu begrenzen.

Es scheint eine stille Arbeitsteilung zwischen repräsentativer und direkter 
Interessenvertretung zu geben. Betriebsräte kümmern sich im Rahmen tradi-
tioneller Schutzpolitik um die Interessen, die mit dem Status „lohnabhän-
gig“ verbunden sind (Beschäftigungssicherung, Vergütung, Qualifizierung 
etc.). Sie sehen durchaus, dass Optimierungs- und Effizienzthemen im Vor-
dergrund stehen, wenn Beschäftigte beteiligt werden. Auf der anderen Seite 
wissen und schätzen dies auch Beschäftigte und kümmern sich darum, ihren 
Nahbereich unter Effizienzgesichtspunkten zu optimieren – jedenfalls solan-
ge damit keine gravierenden Interessenverletzungen verbunden sind.

Obwohl der Beteiligungsfokus in den Leuchtturm-Unternehmen auf effi-
zienzorientierten Themen liegt, entstehen durch die Flankierung des Be-
triebsrats Spielräume für Mitarbeiter:innen, um eigene Interessen einzubrin-
gen. Die Beteiligungsgegenstände sind zwar auf effizienzorientierte Themen 
fokussiert, jedoch nicht limitiert.
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1   EINLEITUNG

Als globaler Megatrend führte die Digitalisierung in den letzten Jahren be-
reits zu großen Veränderungen der Industriearbeit und wird dies auch in den 
nächsten Jahrzehnten tun. Daher hat die Hans-Böckler-Stiftung den Ideen-
wettbewerb „Digitalisierung, Mitbestimmung, gute Arbeit“ ausgeschrieben, 
dessen Ziel es ist, Forschungsvorhaben zu fördern, die sich mit folgender Fra-
ge beschäftigen:

Inwiefern kann der Prozess der Digitalisierung im Sinne von Mitbestim-
mung und guter Arbeit gestaltet werden?

Die geförderten Projekte untersuchen nicht nur die Risiken für gute Arbeit 
und Mitbestimmung, sondern auch die Möglichkeiten, Digitalisierung mit 
dem Ziel zu gestalten, dass die Entwicklung im Sinne guter Arbeit und Mit-
bestimmung verläuft. Das Projekt „lean@digital – betriebliche Akteure im di-
gitalen Gestaltungsprozess“ ist Teil dieses Forschungsverbundes, der von der 
Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird. Die vorliegende Study stellt den Teil 
der empirischen Ergebnisse vor, der die Beteiligung von Betriebsrat und Be-
schäftigten betrifft.

Im Projekt „lean@digital“ ist der Veränderungsprozess selbst Untersu-
chungsgegenstand, denn die Digitalisierung greift in das bestehende sozio-
technische System ein und ist damit gestaltbar. Es geht um Fragen der be-
trieblichen Machtkonstellationen, um die konkrete Aushandlungspraxis, die 
Einbindung in das Produktionssystem und um Gestaltungschancen für die 
Beschäftigten und Mitbestimmungsakteure.

Das Projekt untersuchte vor dem postulierten Megatrend Digitalisierung 
und den konkreten betrieblichen Produktionssystemen zunächst Digitalisie-
rungsprozesse und Pilotprojekte im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Di-
gitalisierungskonzepten und ganzheitlichen Produktionssystemen (GPS). 
Dabei standen mit Blick auf die Handlungs- und Beteiligungsoptionen von 
Beschäftigten und der Interessenvertretung folgende Fragen im Vorder-
grund:

Welche Akteur:innen waren am Digitalisierungsprozess beteiligt? Wel-
che Interessen konnten sie in den Prozess einbringen? Auf welche 
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Machtressourcen konnten sie sich stützen? Wie bewerten die verschiede-
nen Akteursgruppen die eingeführten digitalen Lösungen? Wurden ihre 
Interessen berücksichtigt? Welche Rolle spielt die kollektive Mitbestim-
mung im Einführungsprozess? Welche Handlungsoptionen und -strate-
gien lassen sich bei den Akteur:innen der Mitbestimmung im Zusam-
menhang mit initiierten Digitalisierungsprozessen aufzeigen?

Mit Blick auf das Zusammenwirken von Industrie-4.0-Umsetzungen und 
GPS stehen unter anderem folgende Fragen im Mittelpunkt:

Wie spielen neue Digitalisierungsmaßnahmen mit den bisherigen Lean- 
und GPS-Ansätzen zusammen? Werden dadurch Handlungsräume von 
Beschäftigten eingeschränkt oder erweitert? Werden ihre Kompetenzen 
und ihr Erfahrungswissen integriert? Wie bewerten die verschiedenen 
Akteursgruppen die eingeführten digitalen Lösungen? Wurden ihre In-
teressen berücksichtigt?1

Die vorliegende Studie ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2.1 erfolgt zunächst 
ein kurzer historischer Überblick über die Gewerkschafts- und Management-
debatten um direkte Beschäftigtenbeteiligung. Diese setzten in den späten 
1960er Jahren ein und wurden in den 1990er Jahren durch vielfältige Beteili-
gungsofferten des Managements weitergeführt. Danach erhielten sie im Kon-
text der ersten Welle der Informatisierung neuen Schub, der sich mit der 
zweiten Welle der Digitalisierung unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ fort-
setzt.

Dem folgt in Kapitel 2.2 eine Zusammenstellung der aktuellen sozialwis-
senschaftlichen Befunde zur Beteiligung von Beschäftigten und Betriebsrat 
im Digitalisierungsprozess. Kapitel 3 präsentiert die Fragestellungen der Un-
tersuchung sowie ihre quantitativen und qualitativen empirischen Metho-
den. Die Präsentation der empirischen Ergebnisse folgt in Kapitel  4. Zu-
nächst beleuchtet Kapitel 4.1 die Befunde zur Beschäftigtenbeteiligung:

Welchen Stellenwert hat diese aus Sicht des Managements? Wie wichtig 
wird sie genommen? Welche Formen werden praktiziert? Wie weitrei-
chend bzw. begrenzt ist die Beschäftigtenbeteiligung? Gibt es neue und 
erweiterte Formen? Oder ist nichts Neues zu vermelden? Und nicht zu-

1 Die Ergebnisse zu diesen Fragen wurden gesondert veröffentlicht (Kirner et al. 2022 und 2023).
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letzt: Können die Beschäftigten ihre Interessen in den Digitalisierungs-
prozess einbringen? Wird dem Erfahrungswissen – und damit der Macht-
basis des Shopfloors, also der Arbeiter:innen – durch Digitalisierung der 
Boden entzogen oder reproduziert es sich auf veränderter Grundlage?

Kapitel 4.2 beschreibt die Beteiligung der Betriebsräte näher:

Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung im Betriebsratshandeln? 
Wie ist es um die Qualität und Intensität der Betriebsratsbeteiligung be-
stellt? Sind Konflikte um Beteiligung erkennbar? Welche Muster finden 
sich im Betriebsratshandeln?

Kapitel 4.3 erörtert die Herausforderungen, Konflikte und Formen der Kon-
fliktbearbeitung, die sich im Prozess der Betriebsratsbeteiligung ergeben:

Wie wird mit Rationalisierungseffekten umgegangen? Welche Verände-
rungen ergeben sich durch die Digitalisierung mit Blick auf Arbeitsge-
staltung, Qualifikation und Entgelt?

Das Fazit in Kapitel 5 fasst die Befunde aus den „Leuchttürmen“ der Digitali-
sierung zusammen und zeigt: Die Beteiligung von Beschäftigten geht über 
eine bloße Beteiligungsrhetorik des Managements hinaus; die Beteiligungs-
angebote sind erweitert. Der Beteiligungsmodus des Betriebsrats hingegen 
bewegt sich meist in traditionellen Bahnen; seine Handlungsorientierung ist 
in der Regel reaktiv, überwachend und punktuell.
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2.1 Direkte Partizipation von Beschäftigten im Gewerkschafts- 
und im Managementdiskurs

Die Diskussion um Beschäftigtenbeteiligung hat eine lange, bis in die 1960er 
Jahre zurückreichende Geschichte. In dieser kreuzen und überlagern sich 
zwei Partizipationsparadigmen zwischen Demokratisierungsanspruch und 
ökonomischer Funktionalisierung, die mit unterschiedlichen Zielsetzungen 
und von unterschiedlichen Akteur:innen vorangetrieben wurden. In der  
arbeitssoziologischen Beteiligungsforschung werden sie als „effizienzorien-
tiert“ versus „arbeitsorientiert“ charakterisiert (Dörre 1996 und 2002; Müller-
Jentsch 2001; Brinkmann/Nachtwey 2017):
 – Im effizienzorientierten Partizipationsparadigma spricht das Management 

die Beschäftigten in ihrer Organisations- und Professionsrolle an, die pri-
mär wirtschaftlichen Zielen dient. Themen- und Zielsetzung der direkten 
Beschäftigtenbeteiligung werden primär vom Management definiert, das 
Beteiligungsmöglichkeiten einräumt, um Akzeptanz für Veränderungen 
herzustellen und das Erfahrungswissen der Beschäftigten für Rationalisie-
rung in Eigenregie zu mobilisieren (D’Alessio et al. 2000). Die Beschäftig-
ten werden damit vom Objekt der Rationalisierung, die im Fordismus 
klassischerweise durch Expert:innen „von außen“ erfolgte, zur treibenden 
Kraft der Rationalisierung.

 – Von einem arbeitsorientierten Partizipationsparadigma wird gesprochen, 
wenn Beschäftigte vor allem jene Interessen zur Geltung bringen können, 
die an ihren Status als Lohnabhängige gebunden sind (Entfremdung, Au-
tonomie, Selbstentfaltung, Entlohnung, Arbeitszeit, Gesundheit etc.).

Beide Paradigmen haben unterschiedliche Traditionslinien, sind ineinander 
verwoben, haben sich überlagert und nicht selten blockiert.

Als Startpunkt des Diskurses um arbeitsorientierte direkte Partizipation 
der Beschäftigten bei der Artikulation und Vertretung ihrer betrieblichen 
(Nah-)Interessen gilt in der Bundesrepublik die in den späten 1960er Jahren 
durchgeführte „Ford-Aktion“. Dabei wurde versucht, den ausgesprochen 
schlechten gewerkschaftlichen Organisationsgrad in den Ford-Werken zu  
erhöhen, indem beteiligungsorientierte Arbeitsplatzinteressen aufgegriffen 
und aktiviert wurden. Dies gelang zwar, weckte allerdings das Misstrauen der 
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dortigen Betriebsräte und der IG Metall-Spitze. Sie befürchteten eine Unter-
minierung der kollektiven Mitbestimmung und der gewerkschaftlichen Ver-
tretungsstrukturen, was zu einem Stopp der Aktion führte (Wittemann 1994).

2.1.1 Mitbestimmung am Arbeitsplatz

Ein zweites, kurz danach aufgeschlagenes Kapitel mit Langzeitfolgen für den 
gewerkschaftlichen Beteiligungsdiskurs war die Diskussion um die „Mit-
bestimmung am Arbeitsplatz“, die 1972 im Vorfeld der Novellierung des  
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) geführt wurde. Die Hauptprotagonis-
ten Hans Matthöfer und Fritz Vilmar, damals beide in der Vorstandsverwal-
tung der IG  Metall tätig, veröffentlichten 1968 zwei in Zielsetzung und 
Ausge staltung ähnliche Gesetzesentwürfe. Beide plädierten dafür, im Rah-
men der anstehenden Reform nicht nur die kollektiven Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats zu stärken, sondern auch die Individualrechte der  
Beschäftigten. Dies sollte ihnen die Selbstrepräsentation ihrer Interessen er-
leichtern und eine „Mitbestimmung in erster Person“ ermöglichen (Matthö-
fer 1968; Vil mar 1968).

Die Vorschläge waren der Auslöser für eine heftige Diskussion innerhalb 
der IG Metall (und darüber hinaus) zwischen Befürworter:innen und Geg-
ner:innen einer Ausweitung der Mitbestimmung „nach unten“. Diese be-
fürchteten, die repräsentativen Mitbestimmungs- und gewerkschaftlichen 
Vertretungsorgane würden durch die Ausweitung der Individualrechte, die 
Einführung von Gruppenbesprechungen und die Wahl von Gruppen spre-
cher:innen geschwächt (Lenk 1970; Preiss 1969; Schumann 1969; zusammen-
fassend Stein/Reisacher 1980).

Die Gesetzesvorschläge fanden schließlich keinen Eingang in die Novel-
lierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Die Gewerkschaften, insbesondere 
die IG Metall, erklärten die Debatte um Mitbestimmung am Arbeitsplatz erst 
einmal für beendet; weiterer Diskussionsbedarf wurde nicht gesehen.

Von der Hand zu weisen war der Einwand nicht, die Stellung der Be-
triebsräte könne durch eine Stärkung der „Mitbestimmung in erster Person“ 
geschwächt werden  – zumal die Arbeitgeber 1970, nachdem eine Novel-
lierung des Betriebsverfassungsgesetzes nicht mehr abwendbar erschien, mit 
einem eigenen Vorschlag zur „Mitbestimmung am Arbeitsplatz“ aufwarte-
ten. Dieser sah ebenfalls eine Stärkung der Individualrechte von Arbeit neh-
mer:innen und gewählten Gruppensprecher:innen vor, aber keine Stärkung 
der Rechte der kollektiven Interessenvertretung.
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Die Zielsetzung lag auf der Hand: Direkte Beschäftigtenbeteiligung soll -
te gegen kollektive Mitbestimmung durch Betriebsräte und auch gegen den 
Einfluss von Gewerkschaften in Stellung gebracht werden (Kaste 1981, 
S. 81 ff.). Damit war die Selbstvertretung von Beschäftigteninteressen schon 
früh interessenpolitisch doppelt kontaminiert: durch Betriebsräte und Ge-
werkschaften, die hierdurch eine „Unterspülung“ der kollektiven Vertretungs-
strukturen befürchteten, und durch Arbeitgeber, die genau dies im Sinn 
 hatten.

Anders als von Gewerkschaften erhofft, war die Debatte um Beschäftig-
tenbeteiligung mit dem Verdikt gegen das Konzept „Mitbestimmung am Ar-
beitsplatz“ nicht beendet. In den folgenden Jahren lieferten nämlich Unter-
nehmen, die im Übergang vom Taylorismus zum Posttaylorismus mit neuen 
Managementmethoden und Rationalisierungskonzepten experimentierten, 
reichlich Stoff, zu dem sich die betrieblichen Interessenvertretungen und  
Gewerkschaften verhalten mussten. Im Zuge der ersten Japan-Euphorie war-
teten sie mit direkten Partizipationsangeboten unterschiedlichster Art auf: 
Gruppenarbeit, Qualitätszirkel, Lernstattkonzepte, Problemlösungsgruppen, 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) etc.

Das „lernende“, „reflexive“, „partizipative“ Unternehmen wurde als Leit-
bild ausgerufen. Handelte es sich zunächst noch um vorsichtige Gehversuche 
in wenigen Unternehmen, avancierte Beschäftigtenbeteiligung in den 1990er 
Jahren zu einem festen Bestandteil von Lean Management, dem sich rasch 
ausbreitenden und schließlich dominant werdenden Produktions- und Ma-
nagementkonzept. Die Beteiligungsangebote wurden sukzessive systemati-
siert, erweitert, auf Dauer gestellt und zu einem festen Bestandteil des be-
trieblichen Produktivitätsregimes.

Seither gelten Lean Production/GPS und Beschäftigtenbeteiligung als 
aufs Engste miteinander verbunden und erfreuen sich, wie Befunde zur Ver-
breitung von Lean Management und GPS-Konzepten zeigen, bis heute anhal-
tender Beliebtheit (Kötter/Schwarz-Kocher/Zanker 2016; Seibold/Schwarz-
Kocher/Salm 2016).

Die entsprechenden Beteiligungsangebote der Arbeitgeber setzen darauf, 
Motivation und Kompetenzen der Beschäftigten zu nutzen, und damit auf 
Produktivitätserhöhung und Effektivierung. Demgegenüber war und blieb 
die Haltung der Gewerkschaften zwar eher skeptisch, jedoch sah man durch 
ein „Aufbohren“ der Konzepte und die Institutionalisierung von Beteili-
gungsrechten auch Möglichkeiten, die Mobilisierung von Produktionsintelli-
genz mit einer Verbesserung der Selbstentfaltungsmöglichkeiten von Be-
schäftigten zu verbinden (Bleicher 1989; Ulrich/Probst 1988).
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2.1.2 Digitalisierung der Arbeit

Ein weiteres Kapitel der Beteiligungsdebatte wurde mit der Diskussion um 
Beschäftigtenbeteiligung aufgeschlagen, die zunächst unter der Überschrift 
„Informatisierung“ (Hack/Hack 1985), später „Digitalisierung“ der Arbeit 
bzw. „Industrie 4.0“ (Hirsch-Kreinsen 2014) geführt wurde.

Im Zuge der Informatisierung von Arbeit – so etwa argumentierte Malsch 
(1987) bereits in den 1980er Jahren – werde die systematische Gewinnung 
und Verarbeitung von Erfahrungswissen für den betrieblichen Innovations- 
und Rationalisierungsprozess immer bedeutsamer, denn der auf Fremdbeob-
achtung beruhende tayloristische Modus der Wissensgewinnung stoße an sei-
ne Grenzen. Daher müsse er durch einen neuen informationstechnologischen 
Modus der Enteignung, Erzeugung und Transformation des Erfahrungs-
wissens ergänzt werden, der auf Selbstbeobachtung, „aktive Informationskom-
petenz, intelligente Dateneingabe und einen eigenständigen Algorithmisie-
rungsbeitrag der betroffenen Fachkräfte angewiesen“ sei (Malsch 1987, S. 78).

Dies gebe den Beschäftigten ein neuartiges Drohpotenzial der Daten-
manipulation und Wissenszurückhaltung an die Hand, das im spannungs-
reichen Nebeneinander von Fremdbeobachtung und Selbstbeobachtung vi-
rulent werden könne (ebd., S. 88). Im kreislaufförmigen Prozess der Freigabe 
von Wissen (Wissensgewinnung), dessen kontextfreier Verarbeitung und Sys-
tematisierung (Wissensobjektivation) und schließlich der Rückkehr des Wis-
sens in den Produktionsprozess in Gestalt von Maschinen, Organisation und 
Planung (Wissensrückkehr) werde zwar Erfahrungswissen zerstört, anderer-
seits aber auch ständig erneuert.

Die Realprozesse und deren Simulation in Form (digitaler) Technologien 
stimmen jedoch nicht völlig überein; es bleibt eine Diskrepanz zwischen 
dem objektivierten Wissen und dessen Rückkehr in Form von Software-
programmen, Maschinen oder Arbeitsvorgaben. Solange diese Diskrepanz 
besteht, wird Erfahrungswissen ständig erneuert (ebd.). Sie aufzuheben wäre 
nur möglich, wenn sich der für das Funktionieren des Systems notwendige 
Informationsbedarf vorab bestimmen ließe. Dies allerdings galt in den 1980er 
Jahren als ausgeschlossen, da die computerisierten Systeme nicht aus Erfah-
rung lernen und somit den Informations-Gap zwischen Realprozess und des-
sen Abbild nicht eigenständig schließen konnten.

Erfahrungswissen der Beschäftigten ist deshalb keine endliche Ressource, 
sondern ein ständig nachwachsender Rohstoff, auf den das Management 
 angewiesen bleibt und der auch als Machtressource genutzt werden kann. 
Diese Deutung von Erfahrungswissen als Machtressource von Beschäftigten 
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knüpft an die von Wright (2000), Silver (2005) und Schmalz/Dörre (2014) 
ver wendeten Begriffe „strukturelle Macht“ bzw. „Produktionsmacht“ an. Ob 
die von Malsch (1987) beschriebenen Grenzen der Digitalisierung auch heu-
te noch gelten, Erfahrungswissen also grundsätzlich nicht ersetzbar ist und 
auf jeder Stufe der Technisierung bzw. Automatisierung neu entsteht, wird 
in der aktuellen Debatte um Industrie 4.0 und deren Folgen kontrovers dis-
kutiert.

In der arbeitssoziologischen Diskussion herrscht die Einschätzung vor, 
dass eine vollständige Beschreibbarkeit und Abbildung der realen Gege-
benheiten durch Daten und Algorithmen grundsätzlich auch unter fort-
schreitender, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Technisierung und 
Auto matisierung nicht möglich sei. Deshalb bleibe die Bewältigung von Un-
wägbarkeiten und Friktionen menschlichem, auf Erfahrungswissen basier-
tem Handeln vorbehalten (Böhle/Milkau 1988; Pfeiffer 2004; Boes et al. 2014; 
Huchler 2016).

KI-Entwickler:innen hingegen gehen davon aus, dass künftige KI-basierte 
Systeme durchaus in der Lage sein werden, nicht explizierbares Erfahrungs-
wissen jenseits formaler Regeln autonom zu generieren und kontextspezi-
fisch anzuwenden. Arbeitssituationen, die bisher nur auf Basis von Erfahrung 
und implizitem Wissen zu bewältigen waren, seien mithin durchaus durch 
autonome Systeme maschinell zu steuern und zu überwachen (McAfee/Bryn-
jolfsson 2017; zusammenfassend Hirsch-Kreinsen 2020).

Gleichwohl besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass – jedenfalls ak-
tuell – auf eine aktive Beteiligung der Beschäftigten im Implementierungs-
prozess von Industrie  4.0 auch aus funktionalen Gründen nicht verzichtet 
werden sollte. Passende Beteiligungskonzepte könnten die Implementierung 
nicht nur reibungsloser, sondern auch effizienter machen. Funktional be-
gründet wird direkte Beschäftigtenbeteiligung –  ähnlich wie schon bei 
Malsch (1987) – auch von KI-Protagonist:innen mit dem weiterhin bestehen-
den Gap zwischen menschlichem Produktions- und Prozesswissen und soft-
warebasiertem maschinellen Wissen.

Der Mensch, so argumentieren etwa der Branchenverband Bitkom und 
das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (Bauer et al. 
2014, S. 28), sei „hochsensibel mit vielen seiner Sinne und er besitzt Er-
fahrungen, die in einer Maschine heute noch schwer zu hinterlegen sind“. 
Deshalb sei „die Externalisierung des impliziten und prozeduralen Wissens 
des Faktors Mensch“ nach wie vor nötig, um die Anreicherung bereits vor-
handener Daten- und Wissenselemente zu gewährleisten und Lerneffekte zu 
erreichen.
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Geboten sei eine frühzeitige und umfassende Beschäftigtenbeteiligung, 
so der vorherrschende Tenor, um ein positives Veränderungsklima zu schaf-
fen und Akzeptanz zu sichern, was sich auch ökonomisch auszahle. Dafür 
sprechen auch einschlägige Untersuchungen zum Zusammenhang von Be-
teiligung und Unternehmenserfolg bei Innovationsprojekten (Klippert/
Wölk/Potzner 2009; Kirner/Weißfloch/Jäger 2010; Nerdinger/Wilke 2009; 
Gerlach 2012; Kädtler et  al. 2013). Beschäftigungsbeteiligung gilt somit als 
funktional wie ökonomisch geboten.

Kritisch diskutiert wird eine lediglich auf Akzeptanzsicherung setzende 
Beteiligung, die das Erfahrungswissen der Beschäftigten abschöpfen will, 
ohne deren über ihre Organisationsrolle hinausgehenden Interessen zu be-
rücksichtigen – dies werde „dauerhaft nicht funktionieren“ (Schwarz-Kocher 
et al. 2011). Die höchste Legitimation und Unterstützung bei den Beschäftig-
ten erhielten Beteiligungskonzepte, so das Postulat, immer dann, wenn a) 
alle Stufen der Beteiligung realisiert sind (Information, Beteiligung bei Prob-
lemanalyse und -lösung, Mitbestimmung bei Lösungsalternativen), b) die ge-
setzlichen Mindestnormen eingehalten werden und c) sich Verbesserungen 
in der Qualität der Arbeit ergeben, die im Prozess transparent dargestellt und 
auch überwacht werden (ebd.).

Wesentliche Bedingung für die Akzeptanz und Unterstützung der Digita-
lisierungsprojekte bzw. des Digitalisierungsprozesses sei demnach, dass die 
Interessen der Beschäftigten nicht verletzt würden und ihnen die Erträge der 
Digitalisierungsprojekte in Form gesicherter Beschäftigung und verbesserter 
Qualität der Arbeit zuflössen (ebd.). Ähnlich argumentieren Ehrlich/Engel 
(2019, S. 202):

„Demokratische Prozesse können nur dann […] entstehen und verstetigt wer-
den, wenn auf der Grundlage von Kompromissen ein immer wieder neu aus-
gehandelter Interessenausgleich stattfindet, der nicht allein der Sphäre wirt-
schaftlicher Interessen verhaftet bleibt.“

Teile des Managements knüpfen Digitalisierung mitunter auch an ein deut-
lich weiter gehendes Demokratisierungsversprechen, an dessen Ende ein „de-
mokratisches Unternehmen“ steht (Sattelberger/Welpe/Boes 2015; Kohl-Boas 
2017; kritisch Klebe 2015). Sie gehen davon aus, dass die fortschreitende 
 Digitalisierung mit Dezentralisierungsschüben, Hierarchieabbau und fächer-
übergreifender Kooperation einhergehe. Nur eine „demokratische“, „mitar-
beiterzentrierte“ Unternehmenskultur ermögliche die Innovationsprozesse, 
die in dynamischen Umwelten gefordert seien (ebd.).

Auch im gewerkschaftlichen Diskurs wird die alte Forderung, Beteili-
gung zu einem Element gewerkschaftlicher Arbeitspolitik zu machen (Fricke/ 
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Schuchardt 1984), als „vergessene Dimension der Arbeitspolitik“ im Kontext 
der Digitalisierung wieder auf die Tagesordnung gesetzt (Schmitz/Urban 
2021). Demokratisierung der Arbeit wird hier allerdings nicht als ein in den 
Schoß fallender Beifang fortschreitender Digitalisierung begriffen, sondern 
als eine zu erstreitende Forderung, die nur gegen Widerstand durchzusetzen 
sein wird. Digitalisierte Arbeit biete jedoch gute Möglichkeiten, erweiterte 
Beteiligungsrechte von Beschäftigten und damit Mitbestimmung „von un-
ten“ auszubauen.

Die Debatte um Beschäftigtenbeteiligung hat somit unterschiedliche Quel-
len, Treiber und Akteur:innen. Sie ist interessen- und arbeitspolitisch kontro-
vers besetzt, und die ihr zugedachten Funktionen unterscheiden sich nicht 
unwesentlich. Bei effizienzorientierten Beteiligungsansätzen soll ein positives 
Veränderungsklima geschaffen werden, das als Voraussetzung dafür gilt,  
dass inkrementelle oder auch disruptive Veränderungen reibungslos umge-
setzt werden können. Außerdem werden Prozesswissen und Kompetenzen 
der Beschäftigten genutzt, um Prozesse oder ganze Systeme zu verbessern. 
Demgegenüber stellen demokratie- bzw. mitbestimmungsorientierte Partizi-
pationsansätze Selbstbestimmung und eigensinniges Interessehandeln in den 
Mittelpunkt.

2.2 Sozialwissenschaftliche Befunde zur Beteiligung  
im Digitalisierungsprozess

Angesichts des breiten Konsenses über die Funktionalität von Beschäftigten-
beteiligung im Digitalisierungsprozess wäre zu erwarten, dass diese in den 
Betrieben so auch praktiziert wird. Die aktuellen arbeits- und industriesozio-
logischen Studien vermitteln überwiegend ein anderes Bild.

So kommen Matuschek/Kleemann/Haipeter (2018, S. i) auf Basis von elf 
Fallunternehmen zu dem Ergebnis, dass sich die betriebliche Einführung 
von Industrie-4.0-Anwendungen „überwiegend top-down und ohne Einbe-
zug der Belegschaft“ vollziehe. Implementierungsprozesse erfolgten „ohne 
von Beginn an die Erfahrungen der Beschäftigten einzubeziehen […], auch 
wenn regelmäßig mindestens rhetorisch auf den Expertenstatus von Mitar-
beiter_innen verwiesen wird“ (ebd., S. 71).

Auch der Forschungsförderungs-Report „Digitalisierung in Industrie-
betrieben“, der Ergebnisse aus vier Forschungsprojekten zusammenfasst, 
schätzt die direkte Beteiligung von Beschäftigten bei der Einführung digitaler 



24

Mitsprache bei der Digitalisierung?

Technologien als gering ein: „Beispiele für eine aktive, maßgebliche Beteili-
gung von Praktikern bei der Systementwicklung sind die Ausnahme“ (Fal-
kenberg et al. 2020, S. 18).

Kuhlmann/Voskamp (2019, S. 68) kommen in ihrer Studie „Digitali-
sierung und Arbeit im niedersächsischen Maschinenbau“ auf Basis von 15 Be-
triebsfallstudien zu einem ähnlichen Befund. So seien die „Mitgestaltungsmög-
lichkeiten der Beschäftigten bei der Entwicklung, betrieblichen Um setzung 
und arbeitsalltäglichen Nutzung der technischen Systeme […] besonders de-
fizitär“.

Auch Ehrlich/Engel (2019, S. 216) können in ihrer – allerdings nur drei 
Fallstudien umfassenden – Untersuchung, „keine Hinweise auf Demokrati-
sierungstendenzen im Zuge des technologischen Wandels“ erkennen, hinge-
gen solche „für eine Perfektionierung der Arbeitskontrolle in der Tradition 
des Taylorismus sowie für betriebliche Einsatzstrategien, die auf eine Stan-
dardisierung der Abläufe und auf kurze Anlernzeiten setzen“. Sie kommen 
zu dem Schluss, dass Digitalisierung nicht zu „erweiterten Partizipations-
spielräumen“ beitrage.

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommen Butollo/Jürgens/Krzywdzin-
ski (2018, S. 76). Problematisch ist ihres Erachtens nicht nur, dass der digitale 
Technologieeinsatz in einer Kontinuitätslinie zu einer stärkeren Standardisie-
rung der Arbeitsabläufe stehe, sondern vor allem, „dass die komplementäre 
Einbeziehung des Shopfloors in Verbesserungsprozesse, die zumindest kon-
zeptionell ein Eckpfeifer der Arbeitsorganisation in der Lean Production 
war, in den bisherigen Industrie-4.0-Ansätzen kaum berücksichtigt“ werde. 
Vielmehr werde Shopfloor-Wissen zurückgedrängt und durch 4.0-Technolo-
gien wie z. B. digitale Assistenzsysteme, Smart Maintenance etc. ersetzt.

Auch quantitative Befragungen zeichnen hinsichtlich der Beschäftigten-
beteiligung im Digitalisierungsprozess ein ernüchterndes Bild. Danach ge-
fragt, ob sie „Einfluss auf die Art und Weise des Einsatzes der digitalen Tech-
nik nehmen“ können, antworten 75 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienstleistungssektor mit „gar nicht“ oder „in geringem Maß“ und nur 
25  Prozent mit „in hohem Maß“ oder „in sehr hohem Maß“ (Roth 2017, 
S. 42). Vergleichbar schlecht sieht es in der Metall- und Elektroindustrie aus. 
Laut den im Transformationsatlas (IG Metall 2019) befragten Betriebsräten 
sind 72 Prozent der Beschäftigten nicht ausreichend über zukünftige Ände-
rungen in ihrem Betrieb informiert. Lediglich 6 Prozent sind gut informiert.

Kontrastierend hierzu kommt Hirsch-Kreinsen (2020, S. 114) zu einer dif-
ferenzierten und in der Tendenz eher positiven Einschätzung. Seinen Befun-
den zufolge werden die Beschäftigten durchaus beteiligt, allerdings nur zu 
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bestimmten Themen und in bestimmten Phasen des Implementierungspro-
zesses. Auch würden bei der Einführung von Hardware (nicht von Software) 
oft diejenigen beteiligt, die die Maschinen bedienen und führen. Den Be-
schäftigten reiche diese Art der Beteiligung meist aus, den Betriebsräten dage-
gen sei das zu wenig.

Insgesamt kommt Hirsch-Kreinsen (ebd. S. 115) zu einer vom industrie-
soziologischen und gewerkschaftlichen Mainstream abweichenden Beurtei-
lung: „Verbreitet ist nicht nur die Bereitschaft des Managements, die Beschäf-
tigten zu informieren, sondern auch das Bestreben, die Beschäftigten aktiv in 
die Umstellung einzubinden.“

Auch hinsichtlich der Beteiligung weicht die von Hirsch-Kreinsen (ebd.) 
eingebrachte Position von anderen Autor:innen ab: „Eine systematische und 
frühzeitige Einbeziehung des Betriebsrats – sofern in den Unternehmen vor-
handen – ist unabdingbar“. Mit dieser ostentativen Feststellung bringt er das 
Credo einer nicht nur auf Akzeptanz, sondern zusätzlich auch auf die Reali-
sierung von „Formen guter digitaler Arbeit“ (ebd., S. 120) zielenden Imple-
mentierung digitaler Technologien auf den Punkt.

In Großunternehmen sieht Hirsch-Kreinsen dies durch eine überwiegend 
kooperative sozialpartnerschaftliche Beziehung zwischen Management und 
Betriebsrat meist realisiert. Hier werde der Betriebsrat „vom Management in 
der Regel als wichtiger Partner im Industrie-4.0-Einführungsprozess betrach-
tet“ (ebd., S. 114). Informations- und Beteiligungsprozesse würden gemein-
sam von Management und Betriebsrat durchgeführt, „wobei die Initiative 
dazu oft auch vom Betriebsrat ausgeht“ (ebd.).

Gewerkschaftliche Befragungen kommen hingegen zu einem anderen  
Ergebnis. So halten dem Transformationsatlas der IG Metall zufolge 52 Pro-
zent die Aussage „Der Betriebsrat wird über Veränderungsprojekte früh zei tig 
informiert“ für „nicht“ bzw. „eher nicht“ zutreffend. 62 Prozent sehen sich in 
die Projektentwicklungen und deren Umsetzung „nicht“ bzw. „eher nicht“ 
einbezogen. Lediglich 8 Prozent geben eine positive Antwort (IG Metall 2019).

Angesichts des Umstandes, dass in die Befragung ausschließlich Betriebe 
mit Betriebsrat einbezogen waren, kommt Meyer-Ahuja (2020, S. 82) zu dem 
Schluss, es sei umso ersichtlicher, „wie gering der Einfluss der Beschäftigten 
und ihrer betrieblichen oder gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf 
den Einsatz digitaler Technologien tatsächlich ist“.

Gerst (2020, S. 295) beklagt – ebenfalls bezugnehmend auf die Ergebnisse 
des Transformationsatlasses  – die defizitäre Beteiligung von Betriebsräten 
und fügt hinzu, diese sähen ihre Hauptaufgabe darin, möglichst frühzeitig 
über die geplanten Modernisierungsprozesse informiert zu werden, legten je-
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doch „deutlich weniger Wert darauf, sich aktiv an der Entwicklung von Inno-
vationsstrategien und Geschäftsmodellen des Unternehmens zu beteiligen“ 
(ebd.).

Auch in anderen Branchen wird über unzureichende Beteiligung der 
I nteressenvertretung geklagt. „So meinen 57  Prozent der befragten Be - 
triebs- und Personalräte des öffentlichen Sektors, die betrieblichen Mit-
bestimmungsorgane seien bei der Planung und Durchführung von Inno-
vations vorhaben kaum oder gar nicht einbezogen“ (Zanker/Roth/Hoppe 
2019, S. 30).

Ein ähnliches Fazit auf Basis von Betriebsfallstudien ziehen Dispan/
Schwarz-Kocher (2018) in ihrer Untersuchung über den Maschinenbau in 
Deutschland. Demnach würden „Betriebsräte oftmals nicht systematisch  
und nicht früh genug bei der Einführung von digitalen Technologien oder 
von Software-Systemen seitens der Unternehmensleitung eingebunden“ 
(ebd., S. 72).

Matuschek/Kleemann (2019, S. 198) sehen in der fehlenden Betriebsrats-
beteiligung sogar ein „Grundproblem der Mitbestimmung in Zeiten des digi-
talen Wandels“. Ihren Befunden zufolge scheint selbst „die Informations-
politik aus dem Management […] häufig wenig proaktiv, sondern mindestens 
nachlaufend zu sein“ (ebd.).

Folgende Gründe für die defizitäre Beteiligungspraxis werden genannt:
 – Ehrlich/Engel (2019, S. 216) sehen diese in den Herrschaftsinteressen des 

Managements begründet, das Beteiligung grundsätzlich als Störvariable 
betrachte, sofern sie nicht ausschließlich ihren ökonomischen Interessen 
dient.

 – Pfeiffer (2014, S. 403) argumentiert, die defizitäre Beteiligungspraxis sei 
einer „Partizipations- und Technikzögerlichkeit“ von Betriebsräten ge-
schuldet.

 – Eine wesentliche Ursache wird auch in der „konzertierten Verunsiche-
rung“ sowohl des Managements als auch der Interessenvertretungen gese-
hen, da „Nichtwissen“ und „Ungewissheit“ hinsichtlich der Gestaltungs-
potenziale und Folgen für Arbeits- und Produktionsprozesse kennzeich-
nend für die derzeitige Situation sei – was es dem Betriebsrat erschwere, 
Handlungsstrategien zu entwickeln und mit dem Management in Aus-
handlungsprozesse zu treten (Matuschek/Kleemann 2019).

 – Zanker/Roth/Hoppe (2019) ermittelten auf Basis einer Befragung von  
ca. 1000 Betriebs- und Personalräten des öffentlichen Sektors zeitliche 
Überlastung und andere Prioritäten der Mitbestimmungsorgane als 
Grund. Demnach zieht sich die kollektive Interessenvertretung wegen ih-
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rer „arbeitspolitischen Überlastung auf ihre ‚Kernaufgaben‘ zurück, wozu 
Mitgestaltung digitaler Innovationsprozesse offensichtlich nicht zählt“ 
(Kuhl mann/Voskamp 2019, S. 65).

 – Gerst (2020, S. 295) beklagt eine „verhängnisvolle“, gleichwohl einge-
spielte und beidseitig akzeptierte Arbeitsteilung zwischen Management 
und Betriebsrat, wonach Letzterer sich auf eine kurative Schutzfunktion 
kapriziere und Ersterem das Feld der Entwicklung einer (digitalen) Un-
ternehmensstrategie überlasse, was angesichts der Dynamik von Märkten 
und Technologien „fatal“ sei. Vielmehr sei es „geradezu eine Pflicht“ von 
Betriebsräten, sich aktiv dem Feld „Strategie“ bzw. „Geschäftsmodelle“ 
zuzuwenden und reaktive Schutzpolitik, die der Entwicklung ohnehin 
hinterherlaufe, in ihrem Stellenwert zurückzustufen (ebd.).

Die Ansprüche –  nicht nur die gewerkschaftlichen  – an betriebsrätliches 
Handeln im Digitalisierungsprozess sind demnach hochgesteckt. Sie stehen 
allerdings in einem deutlichen Kontrast sowohl zum vielfach als unzurei-
chend beklagten reaktiven, auf die Wächter- und Schutzfunktion program-
mierten Handlungsmuster von Betriebsräten als auch zu der meist als defizi-
tär beschriebenen Beteiligungspraxis in Betrieben.
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3.1 Fragestellungen

Die vorliegende Studie nimmt Unternehmen in den Blick, die sich zu den 
Leuchttürmen der Industrie 4.0 zählen bzw. bei ihrer Digitalisierung schon 
weit fortgeschritten sind. Sie geht drei Fragekomplexen nach:

Wie ist es in diesen Unternehmen um die direkte Beteiligung der Be-
schäftigten bestellt?
Welchen Stellenwert hat die Beteiligung von Beschäftigten in der be-
trieblichen Praxis dieser Unternehmen? Handelt es sich um bloße 
„Mensch im Mittelpunkt“-Rhetorik oder wird in diesen digital fortge-
schrittenen Unternehmen die Beteiligung von Beschäftigten tatsächlich 
ernst genommen? Werden neue und erweiterte Beteiligungsmöglichkei-
ten geschaffen?
Wie werden die Beteiligungsmöglichkeiten vom Betriebsrat und den Be-
schäftigten bewertet? Werden die Beteiligungsangebote angenommen, 
ignoriert oder zurückgewiesen? Bieten sie Chancen, die Interessen von 
Beschäftigten einzubringen?
Wie steht es dabei um den Stellenwert von Erfahrungswissen? Lässt sich, 
wie einige befürchten, ein Bedeutungsverlust ausmachen? Oder wird es, 
wie andere meinen, auf ständig neuer Grundlage reproduziert?

Wie ist der Betriebsrat in das Digitalisierungsgeschehen eingebun-
den und welche Handlungsstrategien entwickelt er?
Wie werden Betriebsräte beteiligt und welchen Stellenwert hat Digitali-
sierung in den Betriebsratsgremien? Werden sie ausreichend beteiligt? 
Wird den gesetzlichen Vorgaben nachgekommen oder auch darüber hi-
nausgegangen?
Welche Qualität hat die Beteiligung des Betriebsrats und welche wird 
 beansprucht? Greifen Betriebsräte frühzeitig und gestalterisch in die  
Planungs- und Entwicklungsprozesse ein und kontrollieren sie deren 
Verlauf? Gehen sie über die Wahrnehmung ihrer angestammte Wächter- 
und reaktiven Schutzfunktion hinaus? Reklamieren sie eine Gestal  tungs-
funktion? Ist das vorherrschende Handlungsmuster der Betriebsräte eher 
reaktiv als proaktiv? Gibt es Konflikte um Beteiligung, ggf. auch Pfad-
wechsel in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen?
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Welche Herausforderungen, Konflikte und Formen der Konfliktver-
arbeitung lassen sich ausmachen?
Welche Herausforderungen, Konflikte und Formen der Konfliktverar-
beitung gehen mit der Digitalisierung einher? Wie drängend ist das Pro-
blem der Beschäftigungssicherung und wie wird damit umgegangen? Ist 
ein Risikodiskurs vorherrschend oder eher ein Chancendiskurs? Werden 
die arbeitsgestalterischen Möglichkeiten mitgedacht und auch genutzt?
 Welche Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit werden festgestellt? 
Sind die Qualifikationsanforderungen und mit ihnen der Qualifizie-
rungsdruck gestiegen? Gibt es ausreichend Qualifizierungsangebote? Hat 
die Standardisierung der Arbeitsabläufe zugenommen? Sind die Koope-
rationsanforderungen gestiegen? Haben sich Belastungen reduziert? Und 
wie virulent sind die Themen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle so-
wie der Eingruppierung und Entlohnung?

Diesen Leitfragen wurde in einer Kombination von qualitativen und quanti-
tativen Methoden nachgegangen. Die quantitative Komponente umfasst 
zwei standardisierte schriftliche Online-Befragungen von Betriebsratsmitglie-
dern und von Manager:innen (vgl. Kapitel 3.2). Die qualitative Komponente 
umfasst betriebliche Fallstudien sowie Expertengespräche mit Wissenschaft 
und Gewerkschaften (vgl. Kapitel 3.3). Zudem wurden, soweit verfügbar, be-
triebliche Dokumente ausgewertet.

Die empirische Feldarbeit erfolgte von Sommer 2019 bis Herbst 2020. Sie 
fiel damit zu einem erheblichen Teil in die Zeit der Corona-Pandemie, was 
die Erhebung vor Ort und den Rücklauf der Online-Befragungen nicht un-
wesentlich beeinträchtigte, denn Management und Betriebsräte waren in der 
ersten Pandemie-Phase stark in Aktivitäten zu betrieblichem Arbeitsschutz 
und Organisation von Homeoffice eingebunden. Bei Betriebsräten kam teil-
weise hinzu, dass sie ihre Arbeit unter diesen Bedingungen erst neu organisie-
ren mussten, was ihre Kapazitäten ebenfalls in Anspruch nahm.

3.2 Quantitative Empirie

3.2.1 Managementbefragung

Zielsetzung der bundesweiten Managementbefragung war es, einen Über-
blick über die betrieblichen Digitalisierungsaktivitäten und die in den Unter-
nehmen realisierten Organisationskonzepte zu gewinnen. Erfragt wurde, 
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welche digitalen Technologien bereits implementiert wurden, welche ge-
plant sind und wie diese mit den betrieblichen Organisationskonzepten, ins-
besondere mit Lean-Methoden in Beziehung stehen. Erhoben wurde zudem, 
wie die betriebliche Beteiligungspraxis gestaltet ist, welche Effekte die bereits 
realisierten Digitalisierungsprojekte hatten und welche betrieblichen Betei-
ligungsangebote im digitalen Gestaltungsprozess existieren, welche Erfah-
rungen damit gemacht wurden und mit welchen Problemen die Betriebe im 
Digitalisierungsprozess konfrontiert waren.

Zielgruppe der Managementbefragung waren Unternehmen, die in der 
Digitalisierung ihrer betrieblichen Prozesse weit fortgeschritten sind und 
über Erfahrung mit bereits abgeschlossen Digitalisierungsprojekten verfü-
gen. Angeschrieben wurden ca. 1.100 Unternehmen, die sich selbst als digita-
lisierungsaktiv positionieren. Recherchiert wurden sie auf einschlägigen, für 
„Leuchttürme“ geschaffenen Digitalisierungsplattformen und -netzwerken2 
und auf Basis von Förderkatalogen des Bundes3.

Der anonyme Fragebogen wurde online zugesandt und kann im Hin-
blick auf Länge und Komplexität (360 Items in über 30 Fragen) als anspruchs-
voll charakterisiert werden. 176 Manager:innen haben sich an der Befragung 
beteiligt (15 Prozent Rücklaufquote), 80 Personen haben die Befragung be-
endet. Knapp die Hälfte davon (43  Prozent) waren Inhaber:in oder Ge-
schäftsführer:in der Unternehmen, 38 Prozent waren Werks- bzw. Pro duk-
tionsleiter:innen oder leitende Angestellte, 18 Prozent sonstige Beschäftigte. 
90 Prozent der Antwortenden waren Männer.

Das Sample weist mit 66 Prozent einen hohen Anteil an Klein- und Mit-
telbetrieben auf (KMU bis 249 Beschäftigte), der in etwa dem Bundesdurch-
schnitt in der Industrie entspricht. Die Betriebe ordnen sich insbesondere 
den Branchen Maschinenbau, Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie sowie Elektroindustrie zu (insgesamt 64  Prozent). Sie haben zu einem 
größeren Teil keine eigene Produktion (57 Prozent), was bei Betrieben der 
Metall- und Elektroindustrie in etwas geringerem Maße zutrifft (39 Prozent).

Einen nach dem Betriebs- oder Personalvertretungsgesetz gewählten  
Betriebs- oder Personalrat gibt es in 38  Prozent der Betriebe, eine andere  
betriebsspezifische Form der Mitarbeitervertretung in weiteren 25 Prozent. 
In KMU liegt der Anteil der Betriebe mit gewähltem Betriebsrat bei 12 Pro-

2 Plattform Industrie 4.0 (www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Home/home.html), 100 Orte für 
Industrie 4.0 in BW (www.i40-bw.de/de/100-orte), Mittelstand Digital (www.mittelstand-digital.de/MD/
Navigation/DE/Home/home.html), it’s OWL (www.its-owl.de/home) u. a.
3 https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchmask

http://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.i40-bw.de/de/100-orte
http://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.its-owl.de/home
https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchmask
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zent, in Unternehmen ab 250 Beschäftigten bei 88 Prozent. Die Betriebsrats-
quote entspricht in etwa den Befunden des IAB-Betriebspanels (39 Prozent 
bei KMU bis 500 Beschäftigte, darüber 92 Prozent).

Aufgrund der Vorauswahl „Leuchttürme der Digitalisierung“ und der ge-
ringen Fallzahlen erhebt das Sample zwar keinen Anspruch auf Repräsentati-
vität, stattdessen treten aber Tendenzen deutlicher hervor.

3.2.2 Betriebsrätebefragung in der Metall- und Elektroindustrie

Die Betriebsratsbefragung im Juli und August 2020 beschäftigte sich intensiv 
mit der Beteiligung von Beschäftigten und kollektiver Interessenvertretung 
im Digitalisierungsprozess. Erhoben wurden auch hier der Stand der bereits 
implementierten Technologien, die genutzten Organisationsprinzipien, -kon-
zepte und -methoden sowie die Einschätzung der bisherigen Effekte und He-
rausforderungen der Digitalisierung.

Die standardisierte Online-Befragung erfolgte über Verteiler der IG Me-
tall-Bezirksleitungen Baden-Württemberg und Bayern. Sie ist demnach regio-
nal auf diese Bundesländer und auf die Metall- und Elektroindustrie be-
grenzt, allerdings handelt es sich bei den angeschriebenen Betriebsräten um 
meinungs- und praxisprägende Gremien der IG Metall in Baden-Württem-
berg und Bayern, die in gewerkschaftlichen Netzwerken aktiv sind.

Etwa 200 Fragebogen wurden online verschickt. Insgesamt beteiligten 
sich Betriebsräte aus 79 Unternehmen an der Befragung, 46 aus Bayern und 
33 aus Baden-Württemberg. Die Rücklaufquote lag in Baden-Württemberg 
bei 73 Prozent, in Bayern bei 30 Prozent. Die Betriebe verteilen sich wie folgt 
auf die Subbranchen der Metall- und Elektroindustrie: 46 Prozent Hersteller 
von Kfz-Teilen, 21 Prozent Elektrotechnik, 15 Prozent Maschinenbau, 5 Pro-
zent Straßenfahrzeugbau, 13 Prozent übrige Metallbranchen.

An der Befragung haben sieben Betriebsratsgremien aus KMU (11 Pro-
zent) teilgenommen. Alle anderen Betriebsräte kommen aus Großbetrieben 
ab 250 Beschäftigten; acht Betriebsräte stammen aus Unternehmen mit 5.000 
oder mehr Mitarbeiter:innen. Somit sind in dem Sample überwiegend Be-
triebsräte aus größeren Betrieben ab 250 Beschäftigten repräsentiert. Rund 
83 Prozent der Befragten haben einen eigenen Produktionsbereich am Stand-
ort, deshalb lässt diese Befragung wiederum Tendenzen erkennen, erhebt 
aber keinen Anspruch auf Repräsentativität.

Beantwortet haben den Fragebogen zu 44 Prozent die Betriebsratsvorsit-
zenden, zu 12 Prozent deren Stellvertreter:innen und zu 41 Prozent sonstige 
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Betriebsratsmitglieder, die häufig auch Mitglieder in einem Digitalisierungs-
ausschuss sind. 70 Prozent der Antwortenden waren voll freigestellt, weitere 
9 Prozent teilweise. 81 Prozent der Antwortenden waren Männer.

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Gesamtbetrieb lag bei der 
Hälfte der Betriebe unter 40 Prozent, bei der anderen Hälfte darüber. Es han-
delt sich demnach um gewerkschaftlich überdurchschnittlich gut organisier-
te Betriebe.

3.3 Qualitative Empirie

3.3.1 Betriebliche Fallstudien in digitalisierungsaktiven  
Betrieben

Den Betriebsfallstudien liegen zwei Auswahlkriterien zugrunde: einerseits 
Erfahrungen mit Methoden und Prinzipien des Lean Managements, anderer-
seits Erfahrungen mit bereits realisierten Digitalisierungsvorhaben, die 
schwerpunktmäßig auf Prozessinnovation und nicht auf Produktinnovation 
oder Geschäftsmodelle zielen. Recherchiert wurden die Fallbetriebe analog 
zur Managementbefragung über einschlägige Digitalisierungsplattformen, 
auf denen sich „Leuchttürme“ der Industrie 4.0 präsentieren. Ob Lean-Erfah-
rungen vorlagen, wurde durch vorklärende Gespräche und öffentlich zu-
gängliche Unternehmensmaterialien recherchiert.

Die Betriebsfallstudien wurden in sechs Unternehmen durchgeführt (vgl. 
Anhang). Alle verfügen über Lean-Erfahrung von unterschiedlicher Intensi-
tät und Dauer. Hinsichtlich der Digitalisierungsaktivitäten zählen sie zur 
Spitzengruppe. Zwei Fallbetriebe wurden aufgrund ihrer herausgehobenen 
Digitalisierungsprojekte als „Fabrik des Jahres“ ausgezeichnet.

In den sechs Unternehmen wurden elf bereits realisierte Digitalisierungs-
vorhaben näher untersucht. Im Bürobereich waren dies die Robotic Process 
Automation (RPA) und die Digitalisierung von Prozessen bzw. Workflows. In 
den Produktionen wurden Digitalisierungsprojekte zu folgenden Themen un-
tersucht (vgl. Tabelle 1): digitale Montage, „digitaler Zwilling“ in Fertigung 
und Montage, Lokalisation/Tracking von Objekten (Produkte, Fahrzeuge, Pa-
letten) via GPS-Ortung, vollautomatisierte Fertigungs-/Montagemodule mit 
autonomen und kollaborierenden Robotern, digitale Assistenzsysteme (Smart 
Watch in Logistik und Service), smarte Schichtplanung, Predictive Mainte-
nance (Logistik/Service), Fertigungsmanagementsystem (Manufacturing Exe-
cution System/MES) und digitales Shopfloor-Management.
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Tabelle 1 

Übersicht über die Fallbetriebe

Fall- 
betrieb

Branche,  
Betriebs-
größe, 
Haupt-
produkt

Charakterisie-
rung des Gesamt-
projektes Digita- 
lisierung

Digitalisierungs projekt 
(Fokus der Fall studie)

Charakterisierung 
der Beziehung  
Arbeitgeber/ 
Betriebsrat

A Elektro-
industrie, 
ca. 400 Be-
schäftigte, 
Getriebe-
motoren

komplette Reorga-
nisation der Fabrik 
als Alternative zur 
Standortschließung, 
insgesamt 80 Pro-
jekte, 30 davon ab-
geschlossen

Fall 1: RPA im Auftrags-
eingang

Fall 2: Vernetzung und 
„digitale Zwillinge“ in 
Montage und Fertigung

Pfadwechsel nach 
heftigem Konflikt um 
versäumte Digitalisie-
rung, aktuell hoch-
gradig kooperative Zu-
sammenarbeit bei der 
Realisierung der Digi-
talisierungsprojekte

B Automobil-
industrie, 
ca. 1.850 
Beschäftig-
te, Verbren-
nungsmo-
toren

komplette Reorgani-
sation der Motoren-
montage und des 
Teileflusses

Fall 3: Zusammenspiel 
von Komplettmontage 
durch Monteur:innen ei-
nerseits und hochkomple-
xer Prozess- und Werk-
zeugsteuerung mittels 
GPS-Ortung andererseits

kooperative Zusam-
menarbeit im Digitali-
sierungsprozess

C Elektro-
industrie, 
ca. 3.500 
Beschäftig-
te, Senso-
ren

keine Gesamtstrate-
gie, da die Business-
Units relativ selbst-
ständig agieren,  
daher kein einheit - 
l iches Zusammen-
spiel von Lean und 
Digitalisierung

Fall 4: RPA im Einkauf

Fall 5: innerbetriebliche 
Ultra-Breitband-Techno-
logie zum Tracking von  
Produkten, Paletten,  
Fahrzeugen etc.

Fall 6: 4.0-Factory mit 
Automated Guided Carts, 
Big Data Cloud, vollauto-
matisierten Fertigungs-/
Montagemodulen, auto-
nomen und kollaborieren-
den Robotern, Tracing 
and Tracking, Dash-
boards, Remote-Zugriff 
durch Dome-Kameras

kritisch-kooperative 
Zusammenarbeit  
im Digitalisierungs-
prozess

D Elektro-
industrie, 
ca. 900 Be-
schäftigte, 
Reinigungs-
geräte und 
-anlagen

komplette digitali-
sierungsbasierte 
 Reorganisation der 
Fabrik (20 Einzel-
projekte)

Fall 7: MES mit Funktio-
nen zur Ermittlung des 
Leistungslohns

Fall 8: Digitalisierung des 
Shopfloor-Managements 
(inklusive KVP)

hochgradig koopera-
tive Zusammenarbeit 
als Grundprinzip be-
trieblicher Arbeits-
beziehungen
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Fall- 
betrieb

Branche,  
Betriebs-
größe, 
Haupt-
produkt

Charakterisie -
rung des Gesamt-
projektes Digi ta-
lisierung

Digitalisierungs projekt 
(Fokus der Fall studie)

Charakterisierung 
der Beziehung  
Arbeitgeber/ 
Betriebsrat

E Medizin-
technik, 
ca. 1.200 
Beschäftig-
te, medizin-
technische 
Geräte

Smart-Company-
Projekt mit fünf 
Komponenten: 
Smart Work Tools, 
Smart Data Ma-
nagement, Smart 
Products, Mindset 
für Arbeiten 4.0, 
überbetrieb liches 
4.0-Netzwerk

Fall 9: Smart Watch in 
Logistik und Predictive 
Maintenance
Fall 10: KI-Einsatz zur 
Synchronisation einer 
Produktionsstraße

konflikthafte Grund-
situation, aber gute 
Kooperation bei Digi-
talisierungsprojekten

F Finanz-
wesen,  
ca. 800 Be-
schäftigte, 
Finanz-
dienstleis-
tungen

Prozessverbesserun-
gen im gesamten 
Unternehmen (u. a. 
Robotics, moderne 
Kommunikations-
mittel), um den mas-
siven Personalabbau 
teilweise auszuglei-
chen

Fall 11: teilweise Auto-
matisierung des Know-
your-Customer-Prozesses 
(digitale Integration aller 
Kundeninformationen mit 
Entscheidungsvorklärun-
gen)

kritisch-kooperative 
Zusammenarbeit im 
Digitalisierungspro-
zess zum Ausgleich 
extremer Arbeitsver-
dichtung aufgrund 
von Rationalisierung

Quelle: eigene Darstellung

Die sechs Fallstudienbetriebe rekrutieren sich aus den Branchen Elek tro in-
dustrie (Fallbetriebe A, C und D), Automobilindustrie (Fallbetrieb B), Medi-
zintechnik (Fallbetrieb E) und Finanzwesen (Fallbetrieb F). Mit Ausnahme 
von Betrieb  D gehören alle untersuchten Betriebe zu international tätigen 
Konzernen, die teilweise in US-amerikanischer Hand sind. Der kleinste Be-
trieb beschäftigt am Standort rund 400 Personen, der größte 3.500 Personen.

Die Fallstudien umfassen abhängig vom konkreten Digitalisierungs-
projekt leitfadengestützte Experteninterviews, Werksbegehungen, Dokumen-
tenanalyse, Gruppendiskussionen, Workshops und in ausgewählten Fällen 
Abschlussgespräche. Dabei wurden Personen aus verschiedenen Unterneh-
mensbereichen eingebunden: Geschäftsführung bzw. Werksleitung, Füh-
rungskräfte im Digitalisierungsprozess, Betriebsrat, Produktionsleitung bzw. 
Lean-Expert:innen und technische Projektverantwortliche. Insgesamt wur-
den 48 Interviews geführt, protokolliert und ausgewertet.
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3.3.2 Expertengespräche und Workshop

Darüber hinaus wurden Interviews mit acht Expert:innen aus Wissenschaft 
und Gewerkschaften geführt, um Systematisierung und Konkretisierung 
mög licher Konfliktfelder von Lean-, GPS- und digitaler Steuerungslogik so-
wie Beteiligungsmöglichkeiten zu diskutieren. Im Rahmen eines Workshops 
mit vier weiteren Fachleuten wurden Zwischenergebnisse und Thesen disku-
tiert und weiterentwickelt.
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4.1 Beteiligung von Beschäftigten ist mehr als Rhetorik

4.1.1 Hoher Stellenwert von Beteiligung im Management

Zum Wortschatz eines aufgeklärten Managements und auch der Pro mo-
tor:in nen von Industrie 4.0 gehört es, die Beschäftigten bei der Einführung 
digitaler Technologien zu beteiligen, sie „mitzunehmen“, ihre Bereitschaft 
zur Veränderung zu fördern, ein entsprechendes Mindset herzustellen oder 
ihre Motivation und Kompetenzen zu nutzen – zumal es sich um Verände-
rungen handelt, die unter Umständen das gesamte Unternehmen betreffen, 
also systemischen Charakter haben (Kagermann 2014; Forschungsunion/aca-
tech 2013; Abel/Hirsch-Kreinsen/Wienzek 2019; Hirsch-Kreinsen 2020).

Handelt es sich dabei um bloße verbale Bekundungen? Werden die Be-
schäftigten, wie Carls et al. (2020, S. 53) konstatieren, „aller Beteiligungs- 
und Akzeptanzrhetorik zum Trotz letztlich immer vor vollendete Tatsa-
chen gestellt“?

Den vorliegenden Befunden nach ist dies keine bloße Rhetorik. Allen in die 
Untersuchung einbezogenen Unternehmen ist es ausgesprochen wichtig, die 
Akzeptanz der Beschäftigten für die bereits laufende und noch kommende 
digitale Transformation zu gewinnen, ihr Erfahrungswissen zu nutzen, ihnen 
Ängste zu nehmen und Veränderungsbereitschaft herzustellen. Ohne die Be-
reitschaft der Beschäftigten, die Entwicklung mitzutragen, geht nichts – das 
weiß das Management. Alle Management-Befragten sprechen davon, wie 
wichtig, ja unabdingbar es sei, die Mitarbeiter:innen „mitzunehmen“, „auf 
die Leute im Umfeld zu hören“ und ein „neues Mindset“ zu etablieren.

„Ohne die Mitarbeiter, ohne die Menschen würde es nicht funktionieren und 
funktioniert es auch nicht.“ (Gruppenleiter, Fallbetrieb D)

„Das ist das Wichtigste, dass man die Leute am Findungsprozess und am Ent-
wicklungsprozess –  soweit es geht  – mitbeteiligt.“ (Fertigungsleiter, Fallbe-
trieb D)

„Um erfolgreich zu sein, müssen wir über die Kultur sprechen und sie zu ei-
nem Teil unserer Strategie machen.“ (Change-Managerin, Fallbetrieb E)
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Der artikulierte Stellenwert der Mitarbeiterbeteiligung ist hoch. Auch der 
Aufwand, zumindest der informationelle, ist beachtlich. In den Fallbetrieben 
gibt es Informationsveranstaltungen aller Art, sowohl bewährte wie Betriebs- 
und Abteilungsversammlungen, Infomaterial oder Betriebszeitungen als auch 
neue Formate wie Digi-Days oder Roadshows. Sie dienen dazu, möglichst 
alle Beschäftigten darüber zu informieren, welche Möglichkeiten 4.0-Tech-
nologien bieten und was betrieblich konkret ansteht. Berührungsängste sol-
len abgebaut und Offenheit bzw. Akzeptanz geschaffen werden.

Bei Digi-Days handelt es sich um ganztägige Informationsveranstaltun-
gen für die Belegschaft (und deren Angehörige), bei denen Rundgänge bzw. 
Führungen durch das Unternehmen angeboten und bereits realisierte oder 
geplante Digitalisierungsprojekte präsentiert werden. Bei innerbetrieblichen 
Roadshows werden allen Interessierten abteilungsbezogen neue, als potenzi-
ell nützlich angesehene Technologien wie z. B. HoloLens, Smartwatches oder 
3-D-Drucker präsentiert und ggf. getestet. Die diesbezüglichen Fallstudien-
befunde werden durch die Betriebsratsbefragung tendenziell bestätigt.

Beschäftigtenbeteiligung wird laut Erfahrung der Betriebsräte nicht nur 
propagiert, sondern in unterschiedlicher Art, Intensität und Qualität auch 
praktiziert; allerdings scheint die Beteiligungswelt der Betriebsratsbefragung 
zufolge zweigeteilt. Tabelle 2 zeigt unterschiedliche Beteiligungsebenen: Nur 
ein Drittel der Arbeitgeber erachtet eine aktive Beteiligung nicht für notwen-
dig (und ist vermutlich eher technikfixiert), aber fast die Hälfte der Arbeitge-
ber will die Kompetenz der Beschäftigten im Digitalisierungsprozess nutzen 
und ihre Akzeptanz gewinnen (jeweils 48 Prozent), damit sie mit ihrem Er-

Tabelle 2 

Interesse des Managements an Beschäftigtenbeteiligung (aus Sicht des Betriebsrats)

Wie werden die Beschäftigten in der Regel 
an Digitalisierungsprojekten beteiligt?

trifft (eher)  
zu

trifft (eher) 
nicht zu

weiß  
nicht

Der Arbeitgeber ist bemüht, die Kompetenz der 
Beschäftigten zu nutzen

48 % 44 % 8 %

Der Arbeitgeber ist bemüht, die Akzeptanz der 
Beschäftigten zu gewinnen

48 % 48 % 5 %

Eine aktive Beteiligung der Beschäftigten wird 
nicht für nötig erachtet

33 % 59 % 8 %

Anmerkung: n = 62 oder 63 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung



38

Mitsprache bei der Digitalisierung?

fahrungswissen zum Gelingen beitragen können. Dem stehen aber auch 44 
bzw. 48 Prozent der Betriebe gegenüber, die es nicht für notwendig halten, 
die Kompetenz bzw. Akzeptanz der Beschäftigten zu nutzen.

4.1.2 Neue und zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten

Frühzeitige und umfassende Information über die geplanten Verände-
rungen gilt als probates Mittel, Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft 
herzustellen. Wie ist es darum bestellt? Werden die Beschäftigten ent-
sprechend informiert, was in ihrem Bereich bzw. im gesamten Betrieb 
an Digitalisierung geplant ist?

Nach Darstellung der Betriebsräte ist dem mehrheitlich so (73 Prozent Zu-
stimmung; vgl. Tabelle  3). Die Beschäftigten werden informiert, allerdings 
nur bezogen auf die geplanten Digitalisierungsprojekte in ihrem Bereich. Er-
heblich seltener werden die Beschäftigten demgegenüber über die Planungen 
für den gesamten Betrieb bzw. das Unternehmen unterrichtet (30 Prozent) 
oder in der Breite mit einbezogen (29 Prozent).

Tabelle 3 

Intensität der Beteiligung von Beschäftigten an Digitalisierungsprojekten  
(aus Sicht des Betriebsrats)

Wie werden die Beschäftigten in der Regel 
an Digitalisierungsprojekten beteiligt?

trifft 
(eher) 

zu

trifft 
(eher) 

nicht zu
weiß 
nicht

Die Beschäftigten werden über die geplanten  
Digitalisierungsprojekte in ihrem Bereich informiert

73 % 22 % 5 %

Die Beschäftigten werden über die geplanten  
Digitalisierungsprojekte im gesamten Betrieb/ 
Unternehmen informiert

30 % 67 % 3 %

Die Beschäftigten werden in der Breite an der  
Planung und Implementierung der Digitalisierungs-
projekte beteiligt

29 % 65 % 6 %

Viele Beschäftigte interessieren sich nicht 29 % 60 % 11 %

Anmerkung: n = 62 oder 63 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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Die Beteiligungsofferten fallen in den meisten Fällen auf fruchtbaren Boden. 
Nicht alle, jedoch eine große Mehrheit der Betriebsräte geht demnach von  
einem Beteiligungsinteresse der Beschäftigten aus. Entsprechend weisen 
60 Prozent der Befragten die Aussage „Viele Beschäftigte interessieren sich 
nicht“ als unzutreffend zurück.

Auch in den Fallbetrieben sind die Beteiligungsmöglichkeiten in der Re-
gel selektiv. Dies wird jedoch als notwendig und funktional betrachtet und 
stößt nicht auf erkennbaren Widerstand vonseiten der Beschäftigten oder  
Betriebsräte. Wie selektiv die Beteiligungsangebote sind, hängt von der Grö-
ße des Digitalisierungsprojektes, seiner zeitlichen Dauer sowie seinem fach-
lichen und räumlichen Zuschnitt ab. Bei kleineren und begrenzten Projek-
ten sind fast alle (interessierten) Beschäftigten in der betroffenen Abteilung 
mehr oder weniger aktiv involviert. Die Art der Beteiligung ist meist „hand-
gestrickt“ und ergibt sich aus den abteilungsspezifischen Bedingungen und 
individuellen Interessen.

Bei zwei untersuchten Großprojekten (in Großbetrieben), die die gesam-
te Belegschaft betreffen, erfolgt die Beschäftigtenbeteiligung systematischer, 
ist kaskadenförmig organisiert und hat einen kodifizierten Charakter. Im 
Fallbetrieb B wurde ein Multiplikatoren-Konzept entwickelt. Die Multi pli-
katoren wurden regelmäßig zu Treffen eingeladen und hatten den Auftrag, 
„Dinge, die jetzt die Mannschaft beschäftigen, im Vorfeld abzufragen“ (Mon-
tageleiter, Fallbetrieb  B), damit diese im Planungsprozess berücksichtigt 
 werden. Die Auswahl der Multiplikatoren erfolgte in Eigenregie der Beleg-
schaft.

In Fallbetrieb  D wurde ein hierarchisch gestuftes Beteiligungskonzept 
praktiziert, das aus einem Planungsteam (Führungskräfte der Fachabteilun-
gen), Key-Usern, Schichtführer:innen und schließlich den Shopfloor-Beschäf-
tigten besteht. In der Regel kommen die operativ Beschäftigten dort erst bei 
der Implementierung der Pilotprojekte mit ins Boot. Der im Projektverlauf 
späte Einbezug der Beschäftigten wird mit dem niedrigen Qualifikations-
niveau und teilweise fehlenden Deutschkenntnissen begründet. In anderen 
Betrieben wird dieses Argument allerdings strikt zurückgewiesen.

Die Intensität der Beschäftigtenbeteiligung in den Fallbetrieben variiert 
in verschiedenen Bereichen – von der Informationsvermittlung über die in 
der Abteilung anstehenden Veränderungen bis hin zu (Vor-)Klärungen bzw. 
(Vor-)Entscheidungen über Themen, die Gegenstand von Betriebsvereinba-
rungen sind. Teilweise werden durch die neu geschaffenen Beteiligungsfor-
maten auch Entscheidungen getroffen, die das Management nicht mehr ein-
fach revidieren kann.
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Dies war z. B. in Fallbetrieb B der Fall: Hier wurden alle Beschäftigten der 
Motorenmontage zu einem Treffen eingeladen, das von Führungskräften 
und Belegschaftsvertreter:innen vorbereitet worden war, um Varianten von 
Werkzeugen zu erproben und zu beurteilen. Mit einem Rückmeldebogen 
wurde die Meinung der Mitarbeiter:innen abgefragt  – mit dem Ergebnis, 
dass sie das teurere Produkt favorisierten. Dieses wurde daraufhin ange-
schafft, da der Führung klar war:

„Ohne die Mitarbeiter ins Boot zu holen und gegebenenfalls auch mehr Geld 
auszugeben, werden wir hinsichtlich der Ergonomie Schwierigkeiten bekom-
men.“ (Montageleiter, Fallbetrieb B)

In Planungs- und Entwicklungsteams dagegen, in denen die technologi-
schen, aber auch arbeitsorganisatorischen Weichen gestellt werden, ist die 
Shopfloor-Ebene in der Regel nicht vertreten, was auch nirgends bemängelt 
bzw. eingeklagt wird. Teilweise finden während der Planungsphase und die 
Implementierung begleitend Workshops statt, in denen zumindest die un-
terste Führungsebene und Repräsentant:innen des Shopfloors präsent sind.

In der Breite kommen die Shopfloor-Beschäftigten meist erst ins Spiel, 
wenn es um die Feinjustierung der neu implementierten Tools bzw. Prozesse 
geht. Qualifizierung und Beteiligung gehen dabei oft Hand in Hand, wobei 
die Qualifizierungsangebote meist auf Anpassungsqualifizierung begrenzt 
sind. Diese wird allerdings mitunter gut organisiert und systematisch betrie-
ben (vgl. Kapitel 4.3.3).

Exemplarisch hierfür ist das Qualifizierungsprogramm für die neue Mo-
torenmontage (Fallbetrieb  B) oder das bereits erwähnte Kaskadenkonzept 
(Fallbetrieb D). Hierbei werden zunächst Key-User geschult, die wiederum 
Qualifizierungen für Schichtführer:innen durchführen, die ihr Wissen 
schließlich an die Monteur:innen vermitteln. Meist steht Learning by Doing 
im Mittelpunkt, angeleitet durch besagte Key-User oder untere Führungs-
kräfte, teilweise unterstützt durch digitale Assistenzsysteme.

Maßgeblichen Einfluss auf die Zielfindung sprechen die schriftlich be-
fragten Manager:innen den Beschäftigten eher selten zu. Das Zepter führen 
die Digitalisierungsteams (75 Prozent; vgl. Tabelle 4), gefolgt von den Füh-
rungskräften der jeweiligen Abteilung (59 Prozent), den Geschäftsführungen 
(56 Prozent) und den Digital Officers (50 Prozent). Immerhin ein Drittel der 
Management-Befragten gibt an, dass Beschäftigte „in hohem Maße“ an der 
Zielfindung beteiligt gewesen seien, während ein Einfluss des Betriebsrats 
deutlich seltener ist: 68 Prozent der Befragten geben an, dieser sei „in gerin-
gem Maße“ oder „gar nicht“ bei der Zielfestlegung beteiligt gewesen.
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Tabelle 4 

Intensität der Beteiligung betrieblicher Akteursgruppen an der Festlegung  
der Ziele von Digitalisierungsprojekten (aus Sicht des Managements)

Wer war an der Festlegung 
der Ziele des Digitalisierungs-
projektes beteiligt?

in hohem 
Maße

in  
mittlerem 

Maße
in geringem 

Maße gar nicht

Geschäftsführung 56 % 32 % 11 % 2 %

Führungskräfte der betroffenen 
Abteilung

59 % 28 % 7 % 6 %

Digital Officer 50 % 14 % 3 % 33 %

Digitalisierungsteam 75 % 21 % 0 % 4 %

Beschäftigte 33 % 30 % 28 % 9 %

Betriebsrat/Mitarbeitervertretung 9 % 24 % 18 % 50 %

externe Beratung 2 % 17 % 20 % 61 %

Anmerkung: n = 46 bis 54 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Managementbefragung, eigene Darstellung

Befragt nach Zeitpunkt bzw. Dauerhaftigkeit der Beteiligung bei der Durch-
führung des Digitalisierungsprojektes ergeben die Antworten der Manage-
mentbefragung folgendes Bild: Am kontinuierlichsten bleiben –  logischer-
weise – die für das Projekt gebildeten Arbeitsgruppen am Ball. In etwa der 
Hälfte der Fälle waren die Beschäftigten prozessbegleitend beteiligt (52 Pro-
zent, vgl. Tabelle 5). Ihre Beteiligung liegt damit auf einem ähnlichen Level 
wie die der Leitung der betroffenen Abteilung und der Digital Officer (sofern 
es diese gibt).

Viele Digitalisierungsprojekte beschäftigten sich mit Prozessverbesserun-
gen. Daher verwundert es, dass Personen aus den Lean-Abteilungen, sofern  
es diese im Betrieb gibt, in 44 Prozent der Fälle gar nicht involviert werden. 
Der Betriebsrat ist noch seltener prozessbegleitend mit im Boot (17 Prozent), 
allerdings wird er in rund der Hälfte der Fälle (48 Prozent) anlassbezogen 
eingebunden. Bemerkenswert ist die schwache Beteiligung der Personalab-
teilung. Dies spricht für deren institutionelle Schwäche und eine Technik-
zentrierung der Projekte sowie wesentlich dafür, dass der personalpolitische 
Impact der Digitalisierungsprojekte nicht gesehen wird.
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4.1.3 Temporäre und selektive Beteiligung

Im Kontext der betrieblichen Digitalisierung werden, wie skizziert, neue und 
zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen. Sie variieren in Reichwei-
te, Form und Intensität; gemeinsam ist ihnen die zeitliche Befristung. Sie sind 
temporär und nicht dauerhaft institutionalisiert und haben, wie die Digitali-
sierungsprojekte selbst, einen definierten Beginn und ein geplantes Ende.

Parallel hierzu existieren vielfach dauerhafte und fester institutionalisier-
te Beteiligungsmöglichkeiten für Beschäftigte wie die aus der Lean-Welt 
stammenden verschiedenen Formen von kontinuierlichen Verbesserungs-
prozessen (KVP) oder Shopfloor-Management, mit täglichen Kurzbespre-
chungen aktueller Themen oder KVP-Workshops. In den Betrieben der Be-
triebsratsbefragung ist KVP bzw. ein Shopfloor-Management zu mehr als 

Tabelle 5

Kontinuität der Beteiligung betrieblicher Akteursgruppen an Digitalisierungsprojekten  
(aus Sicht des Managements)

Zu welchem Zeitpunkt waren folgende 
Gruppen/Personen am Entwicklungs- 
und Einführungsprozess des Digitalisie-
rungsprojektes beteiligt?

prozess-
begleitend

anlass-
bezogen/ 
punktuell gar nicht

die für das Projekt gebildete Arbeitsgruppe 83 % 10 % 8 %

Digitalisierungsteam/-abteilung 59 % 37 % 4 %

Leiter der betroffenen Abteilung(en) 55 % 40 % 6 %

Beschäftigte der betroffenen Abteilungen 52 % 41 % 7 %

die für Digitalisierung zuständige Person 
(z. B. Digital Chief Officer)

50 % 30 % 20 %

IT-Abteilung 43 % 53 % 4 %

Lean Manager 33 % 22 % 44 %

Geschäftsführung 32 % 67 % 2 %

Industrial Engineering 26 % 33 % 41 %

Betriebsrat 17 % 48 % 35 %

Personalabteilung 9 % 34 % 57 %

Anmerkung: n = 9 bis 54 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Managementbefragung, eigene Darstellung
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90 Prozent realisiert; in der klein- und mittelbetrieblich geprägten Manage-
mentbefragung fallen die Zahlen zur Verbreitung etwas niedriger aus (70 bis 
80 Prozent, wobei die Zahlen in Verwaltungsbereichen höher liegen als in 
der Produktion).

Die Beteiligungsmöglichkeiten aus der Lean-Welt existieren schon ge-
raume Zeit. Die Frage ist: Wie entwickeln sie sich im Kontext von Indus-
trie  4.0 bzw. Digitalisierung? Wird hierdurch, wie etwa Buttolo et  al. 
(2018, S. 86) vermuten, „die Einbindung der Belegschaften in die Pro-
zessoptimierung unterminiert oder zumindest nicht ausgebaut“? Wird 
menschbasierte Prozessoptimierung durch maschinenbasierte ersetzt 
(Metternich et al. 2017; Hirsch-Kreinsen 2014)?

Den vorliegenden Befunden zufolge lässt sich eine Erosion der KVP-Aktivi-
täten und -strukturen im Gefolge der Digitalisierung nicht feststellen. Die 
KVP-Strukturen sind stabil und werden gelebt. Es gibt fast durchweg tägliche 
Stehmeetings an den nunmehr teilweise digitalisierten Boards, um aktuelle 
Probleme zu besprechen, Vorschläge können – nunmehr auch digital – ein-
gebracht werden und sind erwünscht. Der Bearbeitungsstand der Vorschläge 
lässt sich nachverfolgen, es finden KVP-Workshops und „Gemba-Walks“ 
statt, Eskalationsstufen sind definiert und werden genutzt etc.

In Fallbetrieb E wird eine Gefährdung des KVP durch den damit verbun-
denen zeitlichen Aufwand nicht ausgeschlossen: Die für KVP-Aktivitäten 
eingeplanten Zeiten wurden bisher jedoch nicht gekürzt  – dies wäre laut 
dem lokalen Verantwortlichen auch „der falsche Weg“. Durchweg wird der 
hohe Stellenwert betont, den KVP weiterhin hat.

Eine stärkere Gewichtung des expertengetriebenen KVP im Verhältnis 
zum mitarbeitergetriebenen wurde in den Fallstudien teils bestätigt, teils de-
mentiert. Die nunmehr verfügbare Breite und Tiefe an produktionsrelevan-
tem Wissen leistet einem expertengetriebenen KVP möglicherweise Vor-
schub, denn Auswertung und Interpretation erfordern Fachexpertise, über 
die betriebliche Expert:innen in höherem Maße verfügen:

„Sie werden Mitarbeiter haben, die eine Lösung erarbeiten, und solche, die sie 
ausführen.“ (Fertigungsleiter, Fallbetrieb A)

Ein genereller Shift zulasten des mitarbeitergetriebenen KVP war hingegen 
nicht festzustellen. In den Fallbetrieben C und D mit langjähriger Lean-Er-
fahrung war allerdings von einer „Erschöpfung“ bzw. einem nachlassendem 
Grenznutzen von Lean oder einzelnen Lean-Instrumenten, z. B. Rüstwork-
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shops, die Rede (in einem Fall entfiel die Funktion „Rüsten“ infolge digital 
avancierter Fertigungstechnologie komplett). Die angestrebte Zielgröße an 
jährlicher Produktivitätssteigerung lasse sich, so wurde argumentiert, allein 
durch Lean-Methoden bzw. -Prinzipien nicht mehr erreichen, die Zitrone sei 
weitgehend ausgepresst.

Insofern werden Produktivitätsgewinne in zunehmendem Maße nicht 
mehr von Lean-Methoden erwartet, sondern in erster Linie von Digitalisie-
rungsprojekten. So wurde in Fallbetrieb A auf Konzernebene bis 2016 ver-
sucht, die vorgegebene jährliche Produktivitätssteigerung von 5 Prozent vor-
rangig mit Lean-Methoden zu erreichen. Dies gelang zwar, wurde jedoch 
immer mühsamer. Deshalb wird nun auf zwei Pferde und deren Verknüp-
fung gesetzt: Lean und Digitalisierung.

Der Projektleiter in Fallbetrieb  C schilderte den abnehmenden Grenz-
nutzen von Lean-Methoden bzw. -Instrumenten nahezu wortgleich. Über 
Jahre hinweg habe man sich auf einzelne Lean-Prinzipien, -Maßnahmen und 
-Instrumente konzentriert, etwa die Vermeidung von Verschwendung, Rüst- 
oder KVP-Workshops, Gemba-Walks etc. All dies praktiziere man zwar nach 
wie vor und es bringe weiterhin auch gewisse Erfolge, jedoch erheblich weni-
ger als ehedem.

Welche Konsequenzen dies für die etablierten Lean- und insbesondere 
die Beteiligungsstrukturen dauerhaft hat, bleibt abzuwarten; aktuell ließ sich 
jedenfalls kein Abbau beobachten.

4.1.4 Erfahrungswissen als Grundlage der Beteiligungsofferten 
des Managements

Beide Beteiligungsformen – die mit der Planung und Implementierung von 
Digitalisierungsprojekten einhergehende temporäre Beteiligung und die aus 
der Lean-Welt stammende dauerhafte  – sind ihrer Intention und Handha-
bung nach effizienzorientiert und damit auf Effizienzsteigerung bzw. Prozes-
soptimierung ausgerichtet. Arbeitgeberseitig ist nicht vorgesehen, dass die 
Beteiligungsmöglichkeiten genutzt werden, um die Qualität der Arbeit bzw. 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Grundsätzlich möglich ist dies gleich-
wohl, da die Machtressource Erfahrungswissen, über die die Beschäftigten 
verfügen, auch und gerade im aktuellen Digitalisierungsprozess hoch im 
Kurs steht.

Die anhaltend hohe Wertschätzung von Erfahrungswissen wird durch 
die Befragungsergebnisse unterstrichen (vgl. Tabelle 6): 79 Prozent des Ma-
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nagements und 61 Prozent der Betriebsräte halten es für zutreffend, dass Er-
fahrungswissen der Beschäftigten heute genauso gefordert ist wie bisher; le-
diglich eine Minderheit von 7 bzw. 12 Prozent bezweifelt dies.

Bis auf Weiteres wird also ein Hohelied auf das Erfahrungswissen der  
Beschäftigten gesungen. Dass es in absehbarer Zeit verstummt, ist unwahr-
scheinlich, jedenfalls solange auch an hochtechnisierten Anlagen Instabilitä-
ten bzw. Unwägbarkeiten auftreten und Beschäftigte über Wissensbestände 
verfügen, die zu deren Bewältigung nötig sind.

Für wie anhaltend wichtig auch das Management den Beitrag des Er-
fahrungswissens hält, das die operativ Mitarbeitenden in den Digitalisie-
rungsprozess einbringen, verdeutlichen die Antworten auf die Frage „Wie 
 bewertet das Management deren Beitrag für den Erfolg des realisierten Digi-
talisierungsprojektes?“. 57 Prozent der Befragten halten ihn für sehr wichtig 
und weitere 32 Prozent für eher wichtig (vgl. Tabelle 7). Der Beitrag des Be-
triebsrats wird demgegenüber von jeweils 29 Prozent der Manager:innen als 
sehr wichtig oder wichtig erachtet. Damit räumt das Management der indivi-
duellen Beteiligung einen höheren Stellenwert ein als der kollektiven.

Obwohl die Vertrauensleute ebenfalls Teil der kollektiven Interessenver-
tretung sind, wird ihr Beitrag für den Digitalisierungsprozess von drei Vier-
teln des Managements als sehr wichtig oder eher wichtig eingeschätzt. Dies 
beruht unter anderem darauf, dass sie Beschäftigte vor Ort sind und wie die 
Beschäftigten ohne gewerkschaftliche Funktion ihr Erfahrungswissen in den 
Prozess einbringen (sollen).

In akuten wirtschaftlichen Krisensituationen mit drohendem Beschäf-
tigungsabbau wie in den Fallbetrieben A und F wird das Erfahrungs- und 
Prozesswissen der Beschäftigten in noch ganz anderer Weise aktiviert und ge-

Tabelle 6 

Auswirkung implementierter digitaler Technologien auf die Bedeutung von Erfahrungswissen

Welche Auswirkungen hatten   Ihrer Erfah-
rung nach die in Ihrem Betrieb realisierten 
Digitalisierungsprojekte auf die Qualität 
der Arbeit in Ihrem Betrieb?

trifft 
(eher) 

zu
teils, 
teils

trifft 
(eher) 

nicht zu
weiß 
nicht

Das Erfahrungswissen der 
Beschäftigten ist genauso 
gefordert wie bisher

Management 79 % 14 % 7 % 0 %

Betriebsrat 61 % 25 % 12 % 3 %

Anmerkung: n = 45 (Managementbefragung) bzw. 64 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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nutzt. Davon zeugen die vielfältigen Vorschläge, die Beschäftigte – in Ko ope-
ra tion mit dem Betriebsrat und externer Unterstützung  – in Konzepte zur 
Standortsicherung eingebracht haben.

So wurden in Fallbetrieb A binnen weniger Wochen mehr oder weniger 
aus dem Stand Vorschläge eingebracht, deren Einsparpotenzial seitens des 
Arbeitgebers auf mehrere Millionen Euro jährlich taxiert wurde. In einem 
anderen Fall wurden die Beschäftigten animiert, dem neu eingerichteten  
Digitalisierungsteam ihre Vorschläge und Ideen zur Kenntnis zu bringen. 
Davon wird rege Gebrauch gemacht, was sowohl von Arbeitgeber- als auch 
von Betriebsratsseite unterstützt wird. Forcierte Digitalisierung wird in die-
sen Fällen nicht nur durch die Belegschaften unterstützt, sondern nahezu 
einfordert.

Tabelle 7 

Beurteilung des Beitrags betrieblicher Akteursgruppen zum Erfolg der realisierten  
Digitalisierungsprojekte (aus Sicht des Managements)

Und wie wichtig war aus Ihrer 
Sicht der Beitrag der beteiligten 
Gruppen/Personen am Entwick-
lungs- und Einführungsprozess?

sehr  
wichtig

eher  
wichtig

weniger/ 
nicht  

wichtig

weiß nicht/
kann ich 

nicht beur-
teilen

eine für das Projekt gebildete  
Arbeitsgruppe

82 % 16 % 2 % 0 %

Digitalisierungsteam/-abteilung 60 % 36 % 4 % 0 %

Lean Manager 60 % 20 % 20 % 0 %

Beschäftigte der betroffenen  
Abteilungen

57 % 32 % 6 % 4 %

Geschäftsführung 51 % 26 % 22 % 2 %

IT-Abteilung 50 % 27 % 21 % 2 %

Leiter der betroffenen Abteilung(en) 49 % 40 % 9 % 2 %

Industrial Engineering 48 % 38 % 14 % 0 %

Digital Chief Officer 33 % 27 % 33 % 7 %

Betriebsrat 29 % 29 % 43 % 0 %

gewerkschaftliche Vertrauensleute 25 % 50 % 25 % 0 %

Personalabteilung 11 % 16 % 74 % 0 %

Anmerkung: n = 21 bis 51 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Managementbefragung, eigene Darstellung
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4.1.5 Ängste und Interessenberücksichtigung

Trotz der Beteiligungsmöglichkeiten gibt es bei Beschäftigten Vorbehalte 
und Ängste vor negativen Folgen – nicht ohne Grund wird einiges an Auf-
wand getrieben, diese abzubauen und Akzeptanz zu schaffen (vgl. Kapi-
tel 4.1.1). Diese Ängste führen jedoch nur in einer Minderheit der befragten 
Betriebe zu gravierenden, den Digitalisierungsprozess ernsthaft behindern-
den Problemen. 30  Prozent der Betriebsräte und 19  Prozent des Manage-
ments bewerten Ängste/Widerstände in der Belegschaft als großes oder sehr 
großes Problem (vgl. Tabelle 8). Ein „gewisses Problem“ erkennen darin ein 
Drittel des Managements und 46 Prozent der Betriebsräte.

Bei Betriebsräten kommen die Befürchtungen der Beschäftigten somit 
deutlich häufiger an als beim Management. Zu ihrer Rolle als Vertreter:innen 
von Beschäftigteninteressen gehört es, dass sie bei Problemen ansprechbar 
sind und die Ängste der bzw. mögliche Risiken für die Beschäftigten for-
mulieren. In dieser Rolle werden sie auch im Digitalisierungsprozess von  
den Beschäftigten wahrgenommen. Doch auch auf der Ebene der Führungs-
kräfte werden Ängste und Widerstände gesehen. 49  Prozent des Manage-
ments und 70 Prozent der Betriebsräte sehen darin ein (sehr) großes oder ge-
wisses Problem.

Tabelle 8 

Ängste, Widerstände und mangelndes Interesse der Beschäftigten als Herausforderung  
im Digitalisierungsprozess

Was sind die größten Heraus-
forderungen bzw. Probleme Ihres 
Betriebs im Umgang mit dem 
Themenfeld Digitalisierung?

sehr  
großes/ 
großes  

Problem
gewisses 
Problem

eher kein/
überhaupt 

kein  
Problem

weiß  
nicht

Ängste/Wider-
stände in der  
Belegschaft

Management 19 % 33 % 48 % 0 %

Betriebsrat 30 % 46 % 21 % 3 %

Ängste/Wider-
stände bei den  
Führungskräften

Management 22 % 27 % 51 % 0 %

Betriebsrat 27 % 43 % 27 % 3 %

mangelndes  
Interesse der  
Beschäftigten

Management 18 % 32 % 50 % 0 %

Betriebsrat 18 % 49 % 30 % 3 %

Anmerkung: n = 78 (Managementbefragung) bzw. 62 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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Eine weitere Herausforderung für den Digitalisierungsprozess könnte fehlen-
des Interesse aufseiten der Beschäftigten sein. Bemerkenswerterweise halten 
Betriebsräte mangelndes Interesse der Beschäftigten häufiger als das Manage-
ment für ein gewisses Problem (49 versus 32 Prozent), jeweils 18 Prozent so-
gar für ein großes oder sehr großes Problem. Nur 30 Prozent der Betriebsräte 
und die Hälfte des Managements sehen darin eher oder überhaupt kein Pro-
blem.

Dem entsprechen die Befunde aus den Fallstudien. Sowohl die tempo-
rären als auch die dauerhaften Beteiligungsmöglichkeiten scheinen bei den 
dortigen Beschäftigten auf gute Resonanz zu stoßen. Über Schwierigkeiten, 
die Beteiligungsangebote im Digitalisierungsprozess mit Inhalten zu füllen 
und an den Mann bzw. die Frau zu bringen, wurde in den Fallstudiengesprä-
chen nicht berichtet.

Gefördert wird das Beteiligungsinteresse nicht zuletzt durch die beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich für besonders Interessierte und 
Engagierte ergeben. So konnten in einem Fall durch den Einsatz eines Ro-
botic-Process-Automation(RPA)-Tools die Personalkapazitäten einer Person 
eingespart werden. Die Mitarbeiterin, deren Stelle dadurch weggefallen wäre, 
wurde jedoch nicht entlassen, sondern zur Projektleiterin aller geplanten 
RPA-Anwendungen befördert.

Auch der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) ist bei den meis-
ten Beschäftigten weiterhin positiv besetzt, solange die erwarteten Produk-
tivitätserträge nicht überspannt und ggf. auch die Arbeitsbedingungen the-
matisiert werden  – eine Möglichkeit, Ideen, Vorschläge und auch Kritik 
einzubringen und damit professionelle Kompetenzen und fachliches Selbst-
verständnis zur Geltung zu bringen.

Beschäftigte werden durch die Beteiligungsofferten des Managements 
primär in ihrer berufsfachlichen Rolle angesprochen und der Funke scheint 
zu zünden – nicht nur temporär, sondern auch dauerhaft. Ihr Interesse an 
Anerkennung und an guter Arbeit – im Sinne von effizienter und störungs-
freier Arbeit, die im günstigen Fall auch ihren fachlichen und arbeitsinhalt-
lichen Ansprüchen sowie ergonomischen Standards genügt  – wird offen-
sichtlich bedient, zumindest so weit, dass ihre Motivation nicht abflacht, 
Erfahrungswissen in den betrieblichen Digitalisierungsprozess einzubringen.

Gespeist wird die Beteiligungsbereitschaft wohl auch durch die Wir-
kungsmacht, den der vom Management gepflegte „Wettbewerbsdiskurs“ in 
Kombination mit einem „Chancendiskurs“ (Kuhlmann/Rüb 2020) in weiten 
Teilen der Belegschaft entfaltet, nämlich einen Beitrag zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit auch der eigenen Beschäftigung zu leisten. 
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Diese Diskurse verfangen, so der Eindruck, nicht nur bei Betriebsräten, son-
dern auch bei Beschäftigten. Im Vordergrund steht, wie auch Nies (2020, 
S. 100) konstatiert, „nicht der Interessenkonflikt […], sondern die gemeinsa-
me Bewältigung des Marktdrucks“.

Aus Sicht der meisten Betriebsräte werden die über die Organisations- 
bzw. Professionsrolle hinausgehenden Interessen der Beschäftigten nicht be-
rücksichtigt; dominant sind die betrieblichen Interessen. Die Mehrheit der 
Betriebsräte (61 Prozent) ist der Ansicht, dass die Beschäftigten ihre eigenen 
Interessen bei der Planung und Realisierung von Digitalisierungsprojekten 
(eher) nicht in ausreichendem Maße einbringen können (vgl. Tabelle 9). Die 
Möglichkeit, die eigenen Interessen im Rahmen der offerierten Beteiligungs-
möglichkeiten einzubringen, wird somit mehrheitlich als ausgesprochen li-
mitiert bewertet.

Ihre eigene Vertretungswirksamkeit schätzen die Betriebsräte dagegen 
deutlich höher ein als die Selbstvertretung durch die Beschäftigten. 60 Pro-
zent sind (eher) der Meinung, sie könnten die Interessen der Beschäftigten 
bei Digitalisierungsvorhaben in ausreichendem Maße einbringen, 39 Prozent 
melden diesbezüglich Zweifel an.

Eine Selbstvertretung der Interessen durch die Beschäftigten – so lassen 
sich die Befunde interpretieren  – sehen die Betriebsräte ohne flankierende 
Unterstützung durch die kollektive Interessenvertretung als limitiert und un-
zureichend an. Diese ist und bleibt der Garant dafür, dass die Interessen der 
Beschäftigten hinreichend zur Geltung kommen, zumal wenn diese Interes-
sen mit ihrem Status als Lohnabhänge zusammenhängen, es sich also um 
ihre Tauschwertinteressen handelt. Trotz der beschränkten Wirksamkeit se-
hen sich die meisten Betriebsräte jedoch nicht als Gegner, sondern als Förde-
rer bzw. Promotoren direkter Beteiligungsformen.

Tabelle 9 

Berücksichtigung von Beschäftigteninteressen (aus Sicht des Betriebsrats)

Wie werden die Beschäftigten / wie wird 
der Betriebsrat in der Regel an Digitali-
sierungsprojekten im Betrieb beteiligt?

trifft 
zu

trifft 
eher 
zu

trifft 
eher 

nicht zu

trifft 
nicht 

zu
weiß 
nicht

Die Beschäftigten können ihre Interessen in 
ausreichendem Maße direkt einbringen

3 % 29 % 41 % 20 % 6 %

Der Betriebsrat kann Interessen der Beschäf-
tigten in ausreichendem Maße einbringen

16 % 44 % 31 % 8 % 2 %

Anmerkung: n = 63
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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Danach gefragt, wer die Beteiligung der Beschäftigten an Digitalisierungspro-
jekten in der Regel initiiert, setzen die Betriebsräte sich selbst noch vor den 
Arbeitgebern an die erste Stelle (vgl. Tabelle 10).

Diese beteiligungsoffensive Haltung bzw. Vorgehensweise des Betriebs-
rats war in den Fallstudien so nicht ersichtlich. Grundsätzlich standen die Be-
triebsräte auch dort den Beteiligungsangeboten für Beschäftigte wohlwol-
lend gegenüber, haben sie jedoch nicht initiiert oder durchgesetzt. Vielmehr 
handelte es sich um vom Management gewünschte und vom Betriebsrat un-
terstützte Maßnahmen. Als Konkurrenz oder Parallelstruktur, die ihren Ein-
fluss mindern würde, betrachten Betriebsräte die direkte Beschäftigtenbeteili-
gung nicht.

Auch die Manager:innen lehnen eine solche Interpretation ab, wenn-
gleich sie die neu etablierten Beteiligungsstrukturen durchaus auch nutzen, 
um dort für ihre Sichtweisen zu werben. So warben die Führungskräfte in 
Fallbetrieb B bei regelmäßigen Treffen mit sogenannten Multiplikatoren, die 
von der Belegschaft bestimmt wurden, für ihre Position, die in einer in Vor-
bereitung befindlichen Betriebsvereinbarung geregelt werden sollte:

„Da haben wir dann einfach über dieses Medium versucht, die entsprechen-
den Multiplikatoren hinsichtlich der Argumentation aufzumunitionieren, wa-
rum jetzt das so wichtig ist, das Sprachrohr quasi genutzt an der Stelle.“ (Mon-
tageleiter, Fallbetrieb B)

Tabelle 10 

Initiatoren der Beteiligung von Beschäftigten in Digitalisierungsprojekten  
(aus Sicht des Betriebsrats)

Wer initiiert die Beteiligung der Beschäftigten 
an Digitalisierungsprojekten in der Regel? absolut prozentual

Betriebsrat 45 71 %

Arbeitgeber 31 49 %

Gewerkschaft 14 22 %

Beschäftigte selbst 12 19 %

externe Beratungsunternehmen 4 6 %

Beschäftigte werden kaum bzw. nicht beteiligt 10 16 %

Sonstige 3 5 %

Anmerkung: n = 63 Befragte und 119 Antworten (Mehrfachnennungen möglich), die angegebenen Prozentwerte beziehen 
sich auf die Anzahl der Befragten
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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Die Betriebsräte wiederum integrieren die neuen Beteiligungsmöglichkeiten 
in den untersuchten Fällen nicht systematisch in ihre Arbeit, obwohl sie die 
rechtlichen Möglichkeiten dazu hätten. Sie begrüßen und nutzen die sich  
eröffnenden Möglichkeiten der Interessenartikulation ggf. auch mit Nach-
druck, allerdings ist Beteiligungsorientierung nicht zu einem Bestandteil ih-
rer Arbeitsform geworden. Damit bleiben arbeitspolitische Chancen unge-
nutzt, denn die Beteiligung der Beschäftigten kann Betriebsräten –  wie 
Haipeter (2018, S. 318) zu Recht konstatiert –

„Ressourcen, Kompetenzen und Legitimation verschaffen […], sei es als Parti-
zipation in Konflikten, als Nutzung des Expertenwissens der Beschäftigten 
oder auch als Stärkung der Fachkompetenz der Gremien“.

4.2 Beteiligung des Betriebsrats auf etablierten Pfaden

4.2.1 Erhebliche Bedeutungsvarianz von Digitalisierung  
in Betriebsratsgremien

Welchen Stellenwert hat aktuell das Themenfeld Digitalisierung in den 
Betriebsratsgremien?

Das Bild, das sich in der Betriebsratsbefragung zeigt, macht die Varianz deut-
lich. In der von 14 Problem- und Gestaltungsfeldern, die den Betriebsräten 
vorgelegt wurde, liegt die Digitalisierung im Mittelfeld. Ganz oben rangieren 
„Beschäftigungs-/Standortsicherung“, gefolgt von „Bewältigung der Corona-
Krise“, „Arbeitszeitgestaltung“, „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, „Leis-
tungs verdichtung/-begrenzung“, „Kurzarbeit“ und „Arbeitsorganisation/-ge-
staltung“ (vgl. Abbildung 1). Erst danach folgt „Digitalisierung“ auf Platz 8. 
Damit wird das Themenfeld offensichtlich nicht als ganzheitliches Thema ge-
sehen, das ggf. die anderen Themenfelder beinhaltet.

Auch wenn insgesamt andere Themen dominieren, hat die Digitalisie-
rung bei etwa der Hälfte der befragten Betriebsräte einen hohen Stellenwert: 
16 Prozent geben an, das Thema habe in ihrer Betriebsratsarbeit einen „sehr 
hohen“ Stellenwert, 17 Prozent bewerten ihn als „hoch“ und 19 Prozent als 
„eher hoch“. Ein signifikanter Zusammenhang mit der Betriebsgröße zeigt 
sich nicht, wohl aber mit der Intensität der Nutzung digitaler Technologien. 
Ist diese hoch, steigt auch der Stellenwert des Themas in den Betriebsratsgre-
mien und umgekehrt.
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Wie sieht das Management die Prioritätensetzungen in den Betriebsrats-
gremien?

Über mangelndes Interesse des Betriebsratsgremiums kann die Mehrheit der 
Manager:innen aus nachvollziehbaren Gründen nicht klagen. Ein sehr gro-
ßes bzw. großes Problem sieht darin nur eine Minderheit von 16 Prozent, 
weitere 16 Prozent bewerten dies als ein gewisses Problem (vgl. Tabelle 11). 
Differenziert nach Betriebsgröße attestiert das Management von KMU dem 

Abbildung 1

Stellenwert unterschiedlicher Problem- und Gestaltungsfelder in den Betriebsrats-
gremien

Anmerkung: n = 62 bis 64 (nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet)
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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Betriebsrat seltener mangelndes Interesse (bzw. sieht diesbezüglich kein Prob-
lem) als in größeren Betrieben. Ob die Manager:innen mehr Interesse wün-
schen, kann daraus zwar nicht unbedingt geschlossen werden; als Störvariable 
werden die Betriebsräte jedoch selten wahrgenommen. Laut Management-
befragung bewerten 78 Prozent einen zu großen Einfluss des Betriebsrats als 
eher kein oder überhaupt kein Problem.

Und wie sehen Betriebsräte selbst die Prioritäten in ihren Gremien? Wer-
den mangelndes Interesse oder andere Prioritätensetzungen im Betriebs-
rat als Problem betrachtet?

20 Prozent der befragten Betriebsräte hält dies für ein großes oder sogar sehr 
großes, weitere 37  Prozent für ein gewisses Problem (vgl. Tabelle  11). Es 
könnte also laut Selbsteinschätzung der Betriebsräte durchaus besser um das 
Interesse bestellt sein. In der Liste möglicher Herausforderungen bzw. Prob-
leme im Digitalisierungsprozess rangieren mangelndes Interesse und andere 
Prioritäten im Betriebsratsgremium jedoch auf den hinteren Rängen  – als 
drängender erscheinen der Zeitaufwand des Betriebsrats (49 Prozent), Ver-
haltens- und Leistungskontrolle (46 Prozent) und Arbeitsplatzverluste durch 
Digitalisierung (38 Prozent).

Diese Befunde der Betriebsrats- und Managementbefragung korrespon-
dieren mit denen der Fallbetriebe, die sich zu den „Leuchttürmen“ von In-
dustrie 4.0 zählen. Auch hier variiert die Gewichtung des Themas Digitalisie-
rung in der Betriebsratsarbeit erheblich. In manchen untersuchten Gremien 

Tabelle 11 

Einfluss des Betriebsrats und Prioritätensetzungen in den Betriebsratsgremien als Heraus-
forderung im Digitalisierungsprozess

Was sind die größten Heraus-
forderungen bzw. Probleme  
Ihres Betriebs im Umgang mit  
dem Themenfeld Digitalisierung?

sehr großes/
großes  

Problem
gewisses 
Problem

eher kein/
überhaupt 

kein  
Problem

weiß  
nicht

zu starker Einfluss des 
Betriebsrats

Management 6 % 13 % 78 % 3 %

mangelndes Interesse/
andere Prioritäten des 
Betriebsratsgremiums

Management 16 % 16 % 66 % 3 %

Betriebsrat 20 % 37 % 43 % 0 %

Anmerkung: n = 60 (Managementbefragung) bzw. 31 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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ist Digitalisierung schon seit einigen Jahren das Top-Thema; in anderen wird 
sie zwar mit Aufmerksamkeit verfolgt, steht jedoch nicht im Mittelpunkt. In 
wieder anderen Gremien seien die Betriebsräte nur „hinter dem Ofen her-
vorzulocken, wenn es krasse Sachen sind“ (Betriebsratsvorsitzender, Fallbe-
trieb E), ansonsten werde das Thema „eher beiläufig“ behandelt.

Klagen vonseiten des Managements über einen zu starken Einfluss der 
Betriebsräte auf das betriebliche Digitalisierungsgeschehen ergaben sich im 
Rahmen der Fallstudien nicht.

4.2.2 Digitalisierungsstrategie als rekursiver  
Entwicklungsprozess

In Readiness-Studien zu Industrie 4.0 beklagen Wirtschaftsverbände, Unter-
nehmensberatungen und auch Gewerkschaften vielfach das Fehlen einer be-
trieblichen Digitalisierungsstrategie (IG  Metall 2019; IG  BCE 2019; Gerst 
2020).4 Die Akteur:innen in den befragten Betrieben scheinen dies nicht so 
zu sehen – was wenig verwundert, da explizit Leuchtturm-, also digitalisie-
rungsaktive Unternehmen befragt wurden.

In der Managementbefragung gaben denn auch 72 Prozent der Befragten 
an, ihr Betrieb verfüge über ein Digitalisierungskonzept für die kommenden 
Jahre; hier finden sich kaum Unterschiede zwischen KMU und größeren Be-
trieben.5 In der großbetrieblich geprägten Betriebsratsbefragung gaben 
68 Prozent an, ihr Betrieb verfüge über eine Digitalisierungskonzeption bzw. 
-strategie für die kommenden Jahre. Den Befunden beider Befragungen nach 
liegt die Größenordnung der Betriebe ohne Digitalisierungsstrategie bei etwa 
30 Prozent.

Über die Qualität der betrieblichen Digitalisierungsstrategie ist damit al-
lerdings noch nichts gesagt. Wie wird sie beurteilt?

4 Den Ergebnissen des Transformationsatlasses der IG Metall zufolge gibt es nur in 18 Prozent der be-
fragten Betriebe eine Strategie zur Bewältigung der Transformation. In weiteren 19 Prozent der Betriebe 
sind nach Beurteilung der Betriebsräte nur teilweise Strategien vorhanden – ein Zustand, der als hochgra-
dig problematisch angesehen wird (IG Metall 2019).
5 Breiter angelegte Beschäftigtenbefragungen wie eine von der IG BCE in Auftrag gegebene, an der 
13.007 Personen aus 614 Betrieben teilnahmen, bestätigen diese Größenordnung: 65 Prozent der Befrag-
ten gaben an, in ihrem Betrieb gebe es eine Strategie zur Umsetzung der Digitalisierung (IG BCE 2019).
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Danach gefragt, ob eine fehlende oder unklare Strategie als Problem bewertet 
wird, geben 23 Prozent des Managements und 34 Prozent der Betriebsräte zu 
Protokoll, dies sei ein sehr großes oder großes Problem, weitere 30 Prozent 
(Management) bzw. 44 Prozent (Betriebsrat) sehen darin ein gewisses Prob-
lem (vgl. Tabelle 12). Knapp die Hälfte der Befragten aus dem Management 
(46 Prozent) und ein Viertel der Betriebsräte (23 Prozent) können hingegen 
kein Strategieproblem erkennen.

Je größer die Betriebe sind, desto häufiger sehen sowohl Manager:innen 
als auch Betriebsräte Strategiedefizite. Als problematisch wird die unklare 
Strategie erwartungsgemäß vor allem in Betrieben bewertet, in denen es kei-
ne solche gibt, nämlich von 53 Prozent der Manager:innen und 78 Prozent 
der Betriebsräte. Das Fehlen einer Strategie wird also von Betriebsräten deut-
lich häufiger reklamiert als vom Management.

Dasselbe gilt für die Qualität der Strategie: Lücken und Mängel scheint es 
durchaus zu geben, denn diese werden erkannt und bemängelt. Von einem 
allgemeinen Strategiedefizit zu sprechen, erscheint jedoch überzogen. Als 
gravierender erachten die befragten Betriebsräte die Renditeerwartungen der 
Geschäftsleitung, sehen darin doch 47 Prozent ein großes oder sehr großes 
Problem. Auch unzureichende finanzielle Ressourcen hält ein relevanter An-
teil von 28 Prozent für (sehr) problematisch.

Was aber heißt Strategie? Wie sehen die Digitalisierungsstrategien in den 
Fallbetrieben aus?

Tabelle 12 

Fehlende Strategie, Renditeerwartungen und unzureichende finanzielle Ressourcen als Probleme 
im Digitalisierungsprozess

Was sind die größten Herausforderungen 
bzw. Probleme Ihres Betriebs im Umgang 
mit dem Themenfeld Digitalisierung?

sehr gro-
ßes/großes  

Problem

gewis-
ses Pro-

blem

eher kein/
überhaupt 

kein Problem
weiß 
nicht

fehlende bzw. unklare Strate-
gie der Geschäftsführung

Management 23 % 30 % 46 % 1 %

Betriebsrat 34 % 44 % 23 % 0 %

Renditeerwartungen der  
Geschäftsleitung

Betriebsrat 47 % 32 % 18 % 3 %

unzureichende finanzielle 
Ressourcen des Betriebs

Betriebsrat 28 % 36 % 36 % 2 %

Anmerkung: n = 78 (Managementbefragung) bzw. 62 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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Einen Masterplan, der zentral entwickelt, verabschiedet und top-down um-
gesetzt würde, hat keiner der Fallbetriebe. Auch dort, wo Digitalisierungs-
projekte zentral angestoßen und koordiniert werden, wird den dezentralen 
Organisationseinheiten und Teilprojekten ein weitreichender Gestaltungs-
spielraum in der Planungs- und Entwicklungsphase und bei der Auswahl  
der digitalen Technologien, der konkreten Projektsteuerung und der Umset-
zung eingeräumt. Selbst das Projektbudget scheint nicht unbedingt in Stein 
gemeißelt zu sein.

Bei zentral initiierten und koordinierten (Groß-)Projekten – in den Fall-
betrieben A und D beispielsweise die komplette Reorganisation zweier Wer-
ke mit allen Funktionsbereichen  – sind die Zielsetzungen und Prinzipien 
eher allgemein gefasst, z. B. Product-Lifecycle-Management oder End-to- 
End-Monitoring. Ihre Realisierung erfolgt jedoch in enger Abstimmung der 
einzelnen Bereiche, denen erhebliche Interventionsrechte und Gestaltungs-
spielräume zugestanden werden, die auch genutzt werden. Das Vorgehen 
ent spricht eher einem Suchprozess mit diversen rekursiven Schleifen – Fehl-
entwicklungen inklusive – als einem festen Plan: „Wir schauen, wie nahe wir 
einer Idealwelt kommen“ (Leiter der Produktionsplanung, Fallbetrieb B).

Zugespitzt ließe sich formulieren: Bei den untersuchten Digitalisierungs-
vorhaben herrscht mehr Problem- als Strategieorientierung (Hirsch-Kreinsen 
2020, S. 119). Problemlösungen und Strategie werden im laufenden Prozess – 
quasi „beim Gehen“ – ausgewählt, entwickelt und kontinuierlich in enger Ab-
stimmung zwischen den zentralen und dezentralen Einheiten angepasst.

Damit korrespondiert möglicherweise die auffallend schwache Bedeu-
tung externer Beratung, die in allen Fallbetrieben keine oder nur eine margi-
nale Rolle spielt (vgl. Tabelle 4). Die Digitalisierungsprojekte werden in der 
Regel mit den betrieblich verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen ge-
plant, entwickelt und umgesetzt; werden Externe hinzugezogen, dann nur 
befristet und punktuell.

Eine zentrale, koordinierende und steuernde Stelle bzw. Einheit findet 
sich in den meisten Fallbetrieben, jedoch nicht in allen. In einem Fall – in-
teressanterweise bei einem führenden Hersteller von 4.0-Technologie mit 
ausgeprägter Autonomie der Geschäftsfelder bzw. Funktionsbereiche (Fall-
betrieb C) – fehlt eine solche Stelle. Dort findet sich eine ausgeprägte Bot-
tom-up-Vorgehensweise, getragen von Initiativen der Führungskräfte (nicht 
von der IT) und ohne zentrale Koordinierung. Teile des Vorstandes empfin-
den dies wohl als Manko, das bisher jedoch nicht abgestellt wurde. 

Eine starke Bottom-up-Orientierung zeichnet auch ein zweites Unterneh-
men aus: Fallbetrieb E verfügt zwar über ein Innovationsteam; dessen Steue-
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rungs- und Koordinationsleistung ist jedoch (absichtlich) darauf beschränkt, 
den betrieblichen Einheiten Angebote zu unterbreiten und Digitalisierungs-
möglichkeiten aufzuzeigen, die sie aufgreifen können, aber nicht müssen.

Einen Mittelweg zwischen Top-down und Bottom-up beschreitet ein  
drittes Unternehmen: In Fallbetrieb  D wurde die Digitalisierungsstrategie 
durch die Konzernzentrale in Zusammenarbeit mit einem externen Bera-
tungsunternehmen entwickelt; die konkrete Planungs- und Entwicklungs-
phase erfolgte jedoch laut der Digitalisierungsbeauftragten gemeinschaftlich 
mit dem Werk. Die Gesamtleitung des Programms, das insgesamt 17 Pro-
jekte umfasste, lag bei der Leiterin der zentralen Stabstelle. Die Leitung der 
Einzelprojekte hingegen erfolgte durch eine Doppelspitze, bestehend aus 
Mitgliedern von Fachabteilungen und der IT-Abteilung.

Am stärksten ist die zentrale Koordinierung im konzerngebundenen Fall-
betrieb A ausgeprägt, wo das Werk zu einem Konzern-Show-Case in Sachen 
4.0 gemacht werden soll. Hier lässt sich insofern noch am ehesten von ei - 
nem Masterplan sprechen. Vorgabe ist in diesem Fall, dass ca. 80 Prozent der 
Digitalisierungstools aus konzerneigenen Produkten bestehen sollen, doch 
auch in diesem Fall haben die dezentralen Einheiten Freiheiten bei der Um-
setzung.

4.2.3 Qualität der Beteiligung des Betriebsrats

Wie steht es um die Intensität und Qualität der Betriebsratsbeteiligung? 
Kommen die Arbeitgeber ihrer Informations- und Konsultationspflicht 
gegenüber dem Betriebsrat nach? Werden die gesetzlichen Vorgaben ein-
gehalten? Wird ggf. auch darüber hinausgegangen?

Nicht wenigen Untersuchungen bzw. Befragungen von Betriebsräten zufolge 
ist dies zu bezweifeln. Das Credo lautet: Zu selten, zu spät und wenn, dann 
mit zu wenig Einfluss (vgl. Kapitel 2.1.2). Die vorliegenden Befunde zeichnen 
ein differenzierteres Bild. So wird den Informationsverpflichtungen laut Be-
triebsratsbefragung in der Mehrzahl der Betriebe durchaus nachgekommen. 
69  Prozent der Befragten geben an, über geplante Digitalisierungsprojekte 
und -maßnahmen informiert zu werden, in 28 Prozent der Fälle ist dem aller-
dings eher nicht so (vgl. Tabelle 13).

In etwa der Hälfte aller Betriebe geht die Beteiligung des Betriebsrats laut 
dessen eigener Einschätzung über die Vorgaben des Betriebsverfassungsgeset-
zes hinaus, in der anderen Hälfte wird der Betriebsrat ausschließlich im Rah-
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men der gesetzlichen Regelungen beteiligt, jedoch nicht weitergehend. 
Gleichwohl ist auch dort, wo die gesetzlichen Vorgaben zwar nicht über-
schritten, aber respektiert werden, deren Einhaltung vielfach nicht selbstver-
ständlich (42  Prozent Zustimmung). Die betriebliche Interessenvertretung 
muss also um die Einhaltung ihrer Rechte streiten und tut dies auch.

Tabelle 13

Intensität und Qualität der Beteiligung des Betriebsrats bei Digitalisierungs-
projekten (aus Sicht des Betriebsrats)

Wie wird der Betriebsrat in der 
Regel an Digitalisierungsprojek-
ten im Betrieb beteiligt?

trifft 
zu

trifft 
eher 
zu

trifft 
eher 
nicht 

zu

trifft 
nicht 

zu
weiß 
nicht

Eine Beteiligung des Betriebsrates  
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
ist nicht selbstverständlich

9 % 33 % 23 % 33 % 2 %

Der Betriebsrat wird ausschließlich  
im Rahmen der gesetzlichen Rege-
lungen des BetrVG beteiligt, jedoch 
nicht darüber hinaus

20 % 30 % 22 % 25 % 3 %

Der Betriebsrat wird frühzeitig und 
umfassend, ggf. auch über die Vor-
gaben des BetrVG hinaus beteiligt

16 % 33 % 33 % 16 % 2 %

Der Betriebsrat begleitet Digitalisie-
rungsprojekte fortlaufend über den 
ganzen Projektzeitraum hinweg

11 % 30 % 42 % 16 % 2 %

Die Geschäftsführung/das Manage-
ment lädt den Betriebsrat zur Betei-
ligung ein

14 % 28 % 41 % 14 % 3 %

Der Betriebsrat wird über geplante 
 Digitalisierungsprojekte und -maß-
nahmen informiert

14 % 55 % 22 % 6 % 3 %

Der Betriebsrat wird zu Konzepten, 
Maßnahmen etc. angehört und gibt 
Feedback

14 % 38 % 33 % 14 % 2 %

Die Beteiligung des Betriebsrats  
ist durch eine Betriebsvereinbarung 
ab gesichert

19 % 31 % 14 % 30 % 6 %

Anmerkung: n = 64
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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In ebenso vielen Betrieben erübrigen sich solche Auseinandersetzungen, da 
eine offene Haltung im Management vorherrscht und der Betriebsrat zur Be-
teiligung eingeladen wird, sie also nicht erstreiten muss. Tendenziell äußern 
sich Betriebsräte in größeren Betrieben (ab 500 Beschäftigten) etwas kriti-
scher zur Beteiligungspraxis ihrer Arbeitgeber als in kleineren; ein eindeuti-
ger und statistisch signifikanter Zusammenhang mit der Betriebsgröße zeigt 
sich jedoch nicht.

Das Bild der Betriebsratsbeteiligung ist somit den Ergebnissen zufolge 
wie das der Beschäftigtenbeteiligung differenziert und tendenziell zweige-
teilt. Ein vergleichbares Bild zeigt auch eine Befragung im Organisationsbe-
reich von ver.di (Zanker et al. 2019, S. 30).

Machen Betriebsräte von ihren Beteiligungsrechten Gebrauch? Klagen 
sie diese ggf. auch ein? Sind sie von Beginn an und fortlaufend beteiligt 
und Teil der Planungs- und Entwicklungsteams?

Der Betriebsrat ist in der Regel nicht kontinuierlich über den gesamten Pro-
jektzeitraum hinweg beteiligt. Lediglich 11 Prozent der befragten Betriebs-
räte bestätigen die entsprechende Aussage voll, weitere 30 Prozent halten sie 
für eher zutreffend (vgl. Tabelle  13). Selbst in Großbetrieben ist demnach 
eine kontinuierliche Begleitung des Betriebsrats an Digitalisierungsprojekten 
nicht üblich.

Im Trend bestätigt dies auch die KMU-geprägte Managementbefragung. 
Ihr zufolge war der Betriebsrat (wo es ihn gibt) in etwa einem Drittel der Fäl-
le gar nicht beteiligt. Kontinuierlich beteiligt war er in 17 Prozent der Fälle, 
anlassbezogen/punktuell in 48  Prozent (vgl. Tabelle  5). Angesichts dessen  
verwundert es nicht, wenn sein Einfluss auf die Zielfestlegung seitens des  
Managements als schwach bewertet wird. Die Hälfte der Manager:innen 
spricht ihm jeden Einfluss ab, lediglich 9 Prozent bewerten ihn als hoch (vgl. 
Tabelle 4).

Teil der Planungs- und Entwicklungsteams waren die Betriebsräte auch 
in den meisten Fallbetrieben nicht. Teils wird eine dauerhafte Mitarbeit des 
Betriebsrats in den Planungs- und Entwicklungsteams arbeitgeberseitig nicht 
gewünscht – dies wird damit begründet, dass es dort überwiegend um techni-
sche Fragen gehe, für die der Betriebsrat nicht als Ansprechpartner gilt; teils 
erachten Betriebsratsgremien eine permanente Teilnahme an den Planungs-
gremien auch als überflüssig („Das wäre dann Zeitverschwendung“, Betriebs-
rat, Fallbetrieb  E) und vertrauen auf eine ggf. im Nachgang korrigierende 
und effektive Intervention; teils wird die Betriebsratsbeteiligung, obwohl sie 
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wahrscheinlich gewährt würde, wegen eines Vertrauensvorschusses gegen-
über den Führungskräften und Planungsstäben, die die Beschäftigteninteres-
sen quasi mitführen, nicht eingefordert.

Mitunter besteht in den Betriebsratsgremien auch schlicht wenig Inte-
resse: „Wenn der Betriebsrat den Wunsch geäußert hätte, was er nicht getan 
hat, hätte man sicher auch Zugang in die Projektgruppen bekommen“ (Be-
triebsratsvorsitzender, Fallbetrieb B). Der Bedarf, korrigierend in die Planun-
gen einzugreifen, wurde nicht gesehen, „weil ich mir bei der Führungskraft X 
und Führungskraft Y eigentlich sicher war, dass sie keine Sachen machen,  
die nicht in Ordnung sind“ (Betriebsratsvorsitzender, Fallbetrieb  B). Das 
schließt gelegentliche Einladungen zu Meetings der Planungs- bzw. Ent wick-
lungs teams nicht aus, die von den Gremienvertretungen auch wahrgenom-
men werden.

Nur in einem Fallbetrieb, in dem Betriebsrat und Belegschaft eine umfas-
sende Digitalisierung des Betriebs erstritten haben (vgl. Fallbetrieb A), kann 
von einer umfassenden, frühzeitigen und dauerhaften Beteiligung gesprochen 
werden. Hier finden monatliche Meetings zwischen Betriebsrat und Projekt-
leitung statt, in denen die Entwicklung der beschlossenen Projekte bespro-
chen wird, die Einzelprojekte obliegen jedoch den jeweiligen Projektteams.

Eine Politik der geschlossenen Türen wird seitens der Projekt- bzw. Digi-
talisierungsteams und der zuständigen Abteilungen auch in den anderen 
Fallbetrieben nicht praktiziert; außen vor bzw. ausgebootet fühlen sich die 
Betriebsräte der Leuchtturmbetriebe jedenfalls nicht. Es gibt einen engen 
Austausch und eine funktionale Zusammenarbeit, die als gut und ausrei-
chend erachtet wird. Der Betriebsrat wird meist über geplante Konzepte und 
Maßnahmen informiert, er wird gehört, gibt sein Feedback und in der Regel 
auch seine Einwilligung.

Nicht überall, aber meist ist die Betriebsratsbeteiligung in den Fall-
betrieben durch eine zusätzliche betriebliche Digitalisierungsvereinbarung 
abgesichert. Dies gilt auch für die Hälfte der Betriebe, die sich an der standar-
disierten Betriebsratsbefragung beteiligten. In den Betrieben der Management-
befragung waren es jedoch nur 14 Prozent, da dort nur 38 Prozent einen Be-
triebsrat hatten.

In der Regel verläuft die institutionalisierte Beteiligung des Betriebsrats 
jenseits der Meetings von Planungs- und Entwicklungsteams auf den be-
triebsüblichen Wegen der Klärung mitbestimmungsrelevanter Fragen. Das 
Betriebsverfassungsgesetz und die darin festgeschriebenen Beteiligungsrechte 
sind der wichtigste Anker für alle Betriebsräte der Fallstudienbetriebe – auch 
für jene, die eine ausgesprochen kooperative Linie fahren.
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In einem Teil der Betriebe herrscht eine Vertrauenskultur vor, bei der die 
Einhaltung der Mitbestimmungsrechte als selbstverständlich unterstellt 
wird; teils bedarf es gelegentlich eines Winks mit dem Zaunpfahl, um die 
vom Betriebsrat reklamierten Mitbestimmungs- bzw. Beteiligungsansprüche 
beim Management in Erinnerung zu rufen; teils werden Konflikte vor Ge-
richt ausgetragen, um auf diese Weise die Geschäftsgrundlage zu klären. Not-
falls wird jedenfalls immer die „Bibel Betriebsverfassungsgesetz“ gezückt:

„Man kann ja mit dem Gesetzbuch unterm Arm durch den Betrieb laufen und 
auf seine Rechte pochen. Das ist das eine. Wie die gesetzlichen Vorgaben dann 
gelebt werden, ist nicht beschrieben […]. Wir im Werk […] sind immer so 
aufgestellt: Wenn etwas schiefläuft, kommen wir mit dem Gesetz und sagen: 
Leute, so funktioniert das Spiel nicht. Aber normalerweise einigen wir uns im-
mer auf eine faire Weise, da der Arbeitgeber uns kennt, wie wir dazu stehen.“ 
(Betriebsratsvorsitzender, Fallbetrieb D)

4.2.4 Pfadabhängigkeit in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen

Eine durch den Digitalisierungsprozess ausgelöste starke Belastung oder ein 
Bruch im Kooperationsmuster zwischen Management und Betriebsrat ist  
selten. In der Regel sind die Beziehungen durch Pfadabhängigkeit gekenn-
zeichnet. Wo bisher ein kooperativer Umgang zwischen Arbeitgeber und  
Betriebsrat vorherrscht, wird dieser Umgang auch auf dem Feld der Digita-
lisierung gepflegt; wo ein von Misstrauen geprägter und konfliktreicher Stil 
vorherrscht, überlagert dieser auch das Digitalisierungsgeschehen. Dafür 
sprechen jedenfalls die Fallstudienbefunde.

In einem Fallbetrieb gab es jedoch auch einen Pfadwechsel, der durch  
einen massiven Digitalisierungskonflikt ausgelöst wurde (vgl. Fallbetrieb A). 
Nach Jahren hart geführter Auseinandersetzungen um die mangelnden Per-
spektiven des Standorts erzwangen IG  Metall, Betriebsrat und Belegschaft  
– moderiert durch ein öffentlich gefördertes sozialpartnerschaftliches Projekt –  
einen Kurswechsel im Management („Vom Aschenputtel zum Leitwerk für In-
dustrie 4.0“). Damit ging ein Wechsel des Kooperationsmusters beider Seiten 
vom konfliktreichen Gegeneinander zum kooperativen Miteinander einher.

Funktioniert die Kooperation zwischen Betriebsrat und Management in 
Sachen Digitalisierung? Oder ist sie stark konfliktbelastet?

Lässt man die Fallbetriebe hinsichtlich dieser Frage Revue passieren, zeigt 
sich, dass Konflikte um Beteiligung ausgesprochen selten sind. Konflikte im 



62

Mitsprache bei der Digitalisierung?

Prozess der Beteiligung gibt es zuhauf – sie gehören zum Normalbetrieb, errei-
chen jedoch selten ein hohes Konfliktniveau und werden auf betriebsübli-
chen Wegen der Konfliktbearbeitung geklärt.

Klagen von Betriebsräten über einen Mangel an Beteiligung waren im 
Rahmen der Fallstudien selten, und wo sie geäußert wurden, ging es im 
Grunde nicht um eine unzureichende Beteiligung bei Digitalisierungsvorha-
ben, sondern um eine generelle Infragestellung von Mitbestimmungsrechten 
des Betriebsrats, die dieser immer wieder –  auch gerichtlich  – einklagen 
muss. In den anderen Fallbetrieben funktioniert die Beteiligung des Betriebs-
rats auch nach dessen Selbstdarstellung gut bis sehr gut. Selbst angesichts der 
von Misstrauen geprägten konflikthaften Kooperationsmuster in einem der 
Fallbetriebe hat der Betriebsrat wenig an seiner Beteiligung an den konkre-
ten Digitalisierungsprojekten auszusetzen, die das dort agierende Innovati-
onsteam auf den Weg bringt.

Die gewerkschaftlichen Ansprüche an Betriebsräte, den betrieblichen  
Digitalisierungsprozess proaktiv zu gestalten, sind hoch (Gerst 2020). Pro-
aktives Handeln ist allerdings den Befunden zufolge eher selten zu finden. 
Mit Ausnahme eines Betriebs, in dem der Betriebsrat als Initiator und „macht-
voller Mitgestalter“ (Kriegesmann/Kley/Kublik 2010) des Innovations- bzw. 
Digitalisierungsprozesses agiert (vgl. Fallbetrieb A), ist das Handlungsmuster 
der Betriebsräte durchweg reaktiv. Pointiert bringt das ein Betriebsrat wie 
folgt auf den Punkt: „Antrag kommt, dann schaut man sich das an. Kommt 
kein Antrag, müsste ich ja proaktiv ran und das ist in den wenigsten Gremien 
der Fall“ (Betriebsrat, Fallbetrieb B).

Als Treiber des Digitalisierungsprozesses fungieren die Betriebsräte nur 
in Ausnahmefällen, stehen diesem jedoch durchweg offen gegenüber, zumal 
er als alternativlos gilt und sich Versäumnisse auf diesem Feld rächen könn-
ten. Beispielhaft ist die Position eines Betriebsratsvorsitzenden (Fallbetrieb F): 
„Es wird Arbeitsplätze kosten. Wenn man es aber nicht macht, wird es noch 
mehr Arbeitsplätze kosten. Dann sind wir raus.“

Gestaltungsinitiativen der Betriebsratsgremien waren nur selten zu beob-
achten. In der Regel nehmen sie eine Wächter- und Schutzfunktion ein, um 
mögliche Gefährdungen von Beschäftigteninteressen zu identifizieren und 
darauf zu achten, dass sie nicht eintreten und sich die Arbeitsbedingungen 
durch den Digitalisierungsprozess nicht verschlechtern. Dieser Wächter- und 
Schutzfunktion kommen sie –  mit unterschiedlicher Intensität  – durchaus 
nach und können damit auch gravierende Verletzungen von Beschäftigtenin-
teressen verhindern (vgl. Kapitel 4.3).

Auch die Befragten aufseiten des Managements attestieren den Betriebs-
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räten, dass diese die Auswirkungen der Digitalisierungsprojekte auf die Ar-
beitsbedingungen im Blick haben. So stimmen etwas mehr als die Hälfte 
(52  Prozent) der entsprechenden Aussage zu („Der Betriebsrat beobachtet  
die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen“), 14 Prozent antworten mit 
„teils, teils“.

Ineffektiv ist das meist reaktive, auf die Schutz- und Wächterfunktion aus-
gerichtete Handlungsmuster aus Sicht der Betriebsräte nicht. Die Mehrheit 
ist der Ansicht, sie könne auf diese Weise die Interessen der Beschäftigten bei 
Digitalisierungsprojekten ausreichend einbringen, effektiver jedenfalls als 
die Beschäftigten selbst (vgl. Tabelle 9).

An ihren Durchsetzungschancen und der Wirksamkeit ihres Handelns 
zweifeln die meisten Betriebsräte wenig; jedenfalls gehören mangelnde 
Durchsetzungschancen nicht zu den zentralen Herausforderungen bzw. Pro-
blemen im Digitalisierungsprozess. Lediglich 7 Prozent sehen darin ein sehr 
großes, weitere 8 Prozent ein großes Problem (vgl. Tabelle 14). Eine relative 
Mehrheit von 46 Prozent erkennt darin eher kein oder überhaupt kein Prob-
lem. Als gravierender wird der Zeitaufwand für das Betriebsratsgremium 
empfunden (49  Prozent), aber auch dort vorhandene Qualifikationslücken 
(31  Prozent). Dies deckt sich mit den Befunden von Zanker/Roth/Hoppe 
2019 und Kuhlmann/Voskamp 2019, denen zufolge sich die Interessenver-
tretung aufgrund der arbeitspolitischen Belastungen auf ihre Kernaufgabe 
Schutzfunktion zurückzieht.

Tabelle 14 

Durchsetzungschancen, Zeitaufwand, Qualifikationsbedarf und gewerkschaftliche Unterstützung 
(aus Sicht des Betriebsrats)

Was sind die größten Heraus for-
de rungen bzw. Probleme  Ihres  
Betriebs im Umgang mit dem 
Themen feld Digitalisierung?

sehr großes/
großes  

Problem
gewisses 
Problem

eher kein/
überhaupt 

kein Problem
weiß 
nicht

Zeitaufwand des Betriebsrats 49 % 21 % 28 % 2 %

Qualifikationslücken im Betriebsrats-
gremium

31 % 46 % 23 % 0 %

Durchsetzungschancen des Betriebsrats 15 % 38 % 46 % 2 %

mangelnde Unterstützung durch die  
Gewerkschaft

8 % 21 % 68 % 3 %

Anmerkung: n = 60
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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4.3 Herausforderungen, Konflikte und Formen  
der Konfliktklärung

4.3.1 Beschäftigungssicherung – weniger Risiko-  
als Chancendiskurs

Beschäftigungssicherung ist ein zentrales Anliegen von Betriebsratsgremien 
und genießt in den meisten Betrieben derzeit höchste Priorität. Nicht weni-
ger als 81 Prozent der befragten Betriebsräte geben an, der Stellenwert dieses 
Themas sei aktuell hoch (vgl. Abbildung 1); nur in 8 Prozent der Betriebe 
spielt es eine nebensächliche Rolle.

Beschäftigungssicherung war und ist auch in den Fallbetrieben ein The-
ma – allerdings keines, das störenden oder wirklich behindernden Einfluss 
auf den betrieblichen Digitalisierungsprozess bzw. die laufenden Digitalisie-
rungsprojekte hätte. In einigen Betrieben war Arbeitsplatzabbau aufgrund 
der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre kein Thema, daher 
gab es aktuell keine Veranlassung für die Betriebsratsgremien, aktiv zu wer-
den. In anderen Betrieben dagegen war das Thema Beschäftigungssicherung 
durchaus drängend.

Teils war Beschäftigungsabbau beschlossene Sache, bevor der Digitalisie-
rungsprozess Fahrt aufnahm (nicht zuletzt auf Druck der Betriebsräte und 
der Beschäftigten; vgl. Fallbetrieb A); teils wurde im Vorfeld des Digitalisie-
rungsprozesses eine Erweiterung des Produktportfolios, die der Beschäfti-
gungssicherung am Standort dient, verhandelt und beschlossen (vgl. Fallbe-
trieb  B); teils wurde ein Interessenausgleich mit Sozialplan für einen 
sozialverträglichen Beschäftigungsabbau vereinbart, zeitlich ebenfalls im 
Vorfeld der forcierten Digitalisierung (vgl. Fallbetrieb F).

Die Vereinbarungen hatten ihren Preis: einen – nunmehr begrenzten – 
Beschäftigungsabbau, eine Erhöhung der Arbeitszeit in Form von Qualifizie-
rungszeit, die auch am Arbeitsplatz absolviert werden kann, einen höheren 
Anteil an Leiharbeit und eine Ausweitung der Samstagsarbeit (vgl. Kapi-
tel 4.3.6). Ein negativer Einfluss auf den sich anschließenden Digitalisierungs-
prozess ergab sich daraus jedoch nicht. Vielmehr wurde eine forcierte Digita-
lisierung in diesen Fällen als Mittel der Wahl betrachtet, um die Beschäftigung 
für die bestehende Belegschaft oder den verbleibenden Rest zu sichern und 
die mit dem Personalabbau eingehergehende steigende Arbeitsbelastung er-
träglich zu halten.

Vonseiten der Betriebsräte gab es deshalb auch keinen Widerstand gegen 
eine Digitalisierung, die Arbeitsplätze kostet oder kosten kann. Nicht selten 
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ist sogar das Gegenteil der Fall: Alle Digitalisierungsmaßnahmen werden  
befürwortet, weil angenommen wird, dass sie einen Beitrag dazu leisten  
können, das betriebliche Überleben zu sichern (vgl. Fallbetrieb  F). In ab-
geschwächter Form gilt dies auch für die anderen Fallbetriebe, in denen Per-
sonalabbau aktuell kein Thema ist. Auch dort wird ein Abbau von Arbeits-
plätzen als unvermeidliche Begleiterscheinung des Digitalisierungsprozesses 
gesehen. Widerstand der dortigen Betriebsräte wäre aus deren Sicht weder 
machbar noch sinnvoll, da die damit verbundenen Beschäftigungsrisiken als 
noch höher eingeschätzt werden.

Diese Sicht der Dinge findet ihre Entsprechung bei den Beschäftigten, die 
sich in unterschiedlichem Maße von Arbeitsplatzverlust bedroht fühlen. 
Teils hängt das Damoklesschwert sichtbar über dem Betrieb, teils ist die  
Bedrohung (noch) nicht greifbar, aber man weiß darum. Dennoch wird Digi-
talisierung weniger als Bedrohung gesehen, sondern eher als Chance und 
Rettung für jene, die „überleben“ – und darauf ruht die Hoffnung.

4.3.2 Arbeitsgestaltung – mitgedacht, jedoch ohne  
Gestaltungsoffensive

Wie steht es um das Handlungsfeld Arbeitsgestaltung? Werden die als 
vielfältig (Stokic 2016; Hirsch-Kreinsen 2020) beschriebenen Gestaltungs-
optionen genutzt oder wird Arbeitsgestaltung im Kontext der Digitali-
sierung weitgehend ausgeblendet?

Für Letzteres spricht das überwiegend reaktive Handlungsmuster von Be-
triebsräten im Digitalisierungsgeschehen. Allerdings wird das Handlungsfeld 
„Arbeitsorganisation/-gestaltung“ von Betriebsräten den vorliegenden Befun-
den zufolge nicht ausgeblendet. Immerhin geben 60 Prozent der Befragten 
an, der Stellenwert dieses Themas in ihren Betriebsratsgremien sei „sehr 
hoch“, „hoch“ oder „eher hoch“ (vgl. Abbildung 1). Lediglich 8 Prozent be-
werten ihn als „eher gering“, „gering“ oder „sehr gering“.

Damit liegt der Stellenwert dieses Themenfelds noch vor der „Digitalisie-
rung“. Auch zeigt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 
dem Stellenwert der Handlungsfelder „Arbeitsorganisation/-gestaltung“ und 
„Digitalisierung“. Betriebsratsgremien, in denen Letzteres einen hohen Stel-
lenwert hat, nehmen auch die Arbeitsgestaltung überdurchschnittlich wich-
tig und umgekehrt, was auf eine Verknüpfung beider Themenfelder hin-
deutet.
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Direkt danach gefragt, ob und inwieweit bei der Planung bzw. Einführung 
der realisierten Digitalisierungsprojekte deren Auswirkungen auf die Arbeits-
organisation berücksichtigt wurden, ergibt sich allerdings ein etwas anderes 
Bild. Lediglich ein knappes Drittel (31 Prozent) der Betriebsräte gibt an, Aus-
wirkungen auf die Arbeitsorganisation seien bei der Einführung neuer digita-
ler Technologien „von Anfang an bedacht und umgesetzt“ worden (vgl. Tabel-
le 15). Häufiger ergaben sich arbeitsorganisatorische Veränderungen aufgrund 
der eingeführten neuen digitalen Technologien eher beiläufig (39  Prozent) 
oder kaum (13  Prozent). Ein erheblicher Teil der Betriebsräte (17  Prozent) 
konnte die Frage nicht beantworten, was als Indiz für die nachrangige Be-
handlung des Themas in nicht wenigen Betriebsratsgremien spricht.

Auch in den Fallstudien waren keine arbeitsgestalterischen Initiativen 
von Betriebsräten erkennbar. Diese haben zwar die Qualität der Arbeit und 
die Arbeitsbedingungen im Blick und greifen ggf. korrigierend ein, wenn 
Verschlechterungen drohen könnten. Proaktives oder arbeitsgestalterisches 
Handeln war hingegen ebenso wenig zu beobachten wie Konflikte um Ar-
beitsgestaltung.

Gleichwohl gab es in vielen Fällen Veränderungen der Arbeitsorganisati-
on. In 37  Prozent der Betriebe konstatieren die befragten Manager:innen 
eine Neuverteilung von Aufgaben bzw. Tätigkeiten; in 28 Prozent lautet ihre 
Antwort „teils, teils“, in 35 Prozent der Fälle „eher nicht“ (vgl. Tabelle 16). 
Die Veränderungen hinsichtlich der Qualität der Arbeit waren vielfältig und 
auch widersprüchlich. Wie weitreichend sie waren, lässt sich auf Basis der 
Untersuchung nur schwer beurteilen, doch unerheblich sind sie nicht.

Tabelle 15 

Stellenwert von Arbeitsgestaltung in Digitalisierungsprojekten (aus Sicht des Betriebsrats)

Falls neue digitale Technologien in Ihrem Betrieb eingeführt wurden:  
Inwieweit wurden deren Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation  
berücksichtigt?

Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation wurden bei der Einführung neuer  
digitaler Technologien von Anfang an bedacht und umgesetzt

31 %

Die arbeitsorganisatorischen Veränderungen ergaben sich beiläufig 39 %

Es gab aufgrund der Einführung neuer digitaler Technologien kaum 
 arbeitsorganisatorische Veränderungen

13 %

trifft nicht zu / weiß nicht / kann ich nicht beurteilen 17 %

Anmerkung: n = 64
Quelle: Ergebnisse der Betriebsratsbefragung, eigene Darstellung
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Tabelle 16 

Auswirkung implementierter digitaler Technologien auf die Qualität der Arbeit bzw.  
die Arbeitsgestaltung

Welche Auswirkungen hatte das Digitalisierungs-
projekt auf die Qualität der Arbeit? (Management-  
befragung)
Welche Auswirkungen hatten Ihrer Erfahrung  
nach die in Ihrem Betrieb realisierten Digitali-
sierungsprojekte auf die Qualität der Arbeit?  
(Betriebsratsbefragung)

trifft 
(eher) 

zu
teils, 
teils

trifft 
(eher) 
nicht 

zu
weiß 
nicht

Aufgaben- bzw. Tätigkeiten sind neu 
verteilt

Management 37 % 28 % 35 % 0 %

Die Standardisierung der Arbeitsabläufe 
hat zugenommen

Management 90 % 2 % 8 % 0 %

Die Autonomie/Eigenverant wort- 
lichkeit der Beschäftigten ist höher  
geworden

Management 39 % 27 % 33 % 0 %

Arbeitsmethode und Arbeits abfolge  
sind jetzt stärker vor bestimmt

Management 53 % 22 % 26 % 0 %

Betriebsrat 55 % 28 % 10 % 7 %

Das Erfahrungswissen der Beschäftig-
ten ist genauso ge fordert wie bisher

Management 79 % 14 % 8 % 0 %

Betriebsrat 61 % 25 % 12 % 3 %

Der Entscheidungsspielraum hat sich 
verringert

Management 35 % 16 % 49 % 0 %

Betriebsrat 39 % 30 % 23 % 8 %

Die Arbeitstakte sind kürzer geworden Management 27 % 18 % 55 % 0 %

Beschäftigte werden von repetitiven 
Routinetätigkeiten eher entlastet und 
können sich auf höherwertige Tätig-
keiten konzentrieren

Management 59 % 24 % 18 % 0 %

Die Kooperations- und Kommunikations-
anforderungen sind gestiegen

Management 37 % 43 % 20 % 0 %

Die Anlernzeiten sind geringer ge-
worden, Angelernte können leichter  
eingesetzt werden

Management 41 % 27 % 33 % 0 %

Anmerkung: n = 41 bis 52 (Managementbefragung, nicht jede:r Befragte hat alle Aussagen bewertet) bzw. 64 (Betriebsrats-
befragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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So konstatiert das Management fast durchweg eine zunehmende Standar-
disierung der Arbeit (90 Prozent Zustimmung). In mehr als der Hälfte der 
Fälle sind Arbeitsmethoden und Arbeitsabfolge jetzt stärker vorbestimmt 
(Management 53 Prozent, Betriebsrat 55 Prozent). Vielfach verkürzten sich 
die Anlernzeiten, wodurch Angelernte leichter eingesetzt werden können 
(Management 41 Prozent).

59  Prozent der Manager:innen sieht die Beschäftigten von repetitiven 
Routinetätigkeiten entlastet, sodass sie sich auf höherwertige Tätigkeiten 
konzentrieren können. Der Entscheidungsspielraum der Beschäftigten ver-
ringerte sich nach Ansicht von 35 Prozent der Management-Befragten und 
39 Prozent der Betriebsräte. 27 Prozent der Befragten aus dem Management 
gaben an, dass die Arbeitstakte durch die Digitalisierungsprojekte kürzer 
wurden.

Umgekehrt konstatieren 39 Prozent der Manager:innen, dass Autonomie 
bzw. Eigenverantwortung der Beschäftigten gestiegen sei; Gleiches gilt mit 
37 Prozent für die Kooperations- und Kommunikationsanforderungen. Weit-
gehend einig ist man sich in der anhaltenden Bedeutung des Erfahrungswis-
sens der Beschäftigten: Nicht weniger als 79 Prozent der Management-Befrag-
ten und 61 Prozent der Betriebsräte sehen dies so.

Somit gab es zwar nicht durchweg arbeitsorganisatorische Veränderun-
gen im Gefolge der Digitalisierungsprojekte, aber vielfach. Standardisierung 
war schon unter Lean die Haupttendenz und wird durch die realisierten Di-
gitalisierungsprojekte offensichtlich weiter vorangetrieben. Arbeitsmethoden 
und Arbeitsabfolge sind oft stärker vorbestimmt, teilweise verringert sich der 
Entscheidungsspielraum und können Angelernte leichter eingesetzt werden; 
mitunter kommt es auch zu einer Verkürzung der Arbeitstakte. 59 Prozent 
der Manager:innen sehen Beschäftigte jedoch auch von repetitiven Routine-
tätigkeiten entlastet.

Andererseits sind die Kooperationsanforderungen oft gestiegen, insbe-
sondere jedoch die Anforderungen an das verfahrenstechnische, prozedurale 
Wissen der Mitarbeiter:innen. Daher war und bleibt insbesondere deren Er-
fahrungswissen wichtig, auch darin sind sich die befragten betrieblichen 
Akteur:innen einig. Allerdings wird diese Ressource nur selten von Betriebs-
räten und Beschäftigten genutzt, um arbeitspolitisch in die Offensive zu kom-
men. Arbeitsgestaltung wird von Betriebsräten zwar bisweilen zwar mitbe-
dacht – am häufigsten dort, wo es innerhalb der Betriebsratsgremien einen 
Digitalisierungsausschuss gibt, der sich schwerpunktmäßig mit diesen Fra-
gen befasst –, aber überwiegend wird, wenn überhaupt, eine reaktive, korri-
gierende und keine prospektive Arbeitsgestaltungspolitik betrieben.
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Von einem starken, durch die Digitalisierung ausgelösten arbeitsorgani-
satorischen Gestaltungsimpuls kann somit auch in den untersuchten „Leucht-
turmbetrieben“ kaum gesprochen werden, schon gar nicht von einer entspre-
chenden Gestaltungsoffensive der Betriebsräte. Dieser Befund stimmt mit 
jenem von Hirsch-Kreinsen (2020, S. 116) überein, dem zufolge „Aspekte der 
Arbeitsgestaltung […] für die meisten Betriebsräte keine Rolle“ spielen. Ein 
starker Wandel der Arbeitsorganisation im Gefolge der Digitalisierung konn-
te schon in früheren Phasen der Informatisierung nicht ausgemacht werden 
(Bergmann 1987, S. 118). Vielmehr wurde gezeigt,

„dass Betriebe sehr zurückhaltend auf diese neue technologische Perspektive 
reagierten und einzelne Vernetzungskomponenten arbeitsorganisatorisch 
mehrheitlich in einer Weise genutzt wurden, die keineswegs einen Wandel 
der Arbeitsorganisation und des Personaleinsatzes nach sich zogen“ (Hirsch-
Kreinsen/Ittermann/Niehaus 2018, S. 255).

Mit Blick auf das Thema Ergonomie stellen sich folgende Fragen: Wie 
veränderte sich die Belastungssituation der Beschäftigten unter dem Ein-
fluss der Digitalisierung? Welche Veränderungen werden von Betriebsrä-
ten registriert, welche von Manager:innen?

Die Einschätzungen hierzu gehen erheblich auseinander. Die psychische  
Belastung hat nach Ansicht von 68  Prozent der Betriebsräte zugenommen 
(vgl. Tabelle 17), aber 78 Prozent der Management-Befragten sehen das nicht 
so. Bei den körperlichen Belastungen unterscheidet sich die Wahrnehmung 
der beiden Akteursgruppen weniger stark. Der Trend geht hier aus beider 
Sicht eher in Richtung Entlastung, wobei Betriebsräte dies häufiger konsta-
tieren als Manager. Zu einem tendenziell ähnlichen Ergebnis kommt die Be-
schäftigtenbefragung der IG BCE (2019).

In den Fallbetrieben werden Interventionen des Betriebsrats in Sachen 
Arbeitsschutz und Ergonomie der Arbeitsplätze meist nicht für nötig erach-
tet, denn die Einhaltung der gesetzlichen Mindeststandards scheint durch be-
reits etablierte gute betriebliche Praxis gewährleistet. Zudem haben sich im 
Zuge der Digitalisierung eher Verbesserungen eingestellt; von Verschlechte-
rungen wurde – auch seitens der Betriebsräte – nicht berichtet.
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4.3.3 Anpassungsqualifizierung vorherrschend

Wie sich die Qualifikationsanforderungen unter den Bedingungen von In-
dustrie 4.0 entwickeln, lässt sich schwer prognostizieren. Die Multifunktio-
nalität der Technologien, deren Gestaltungsoffenheit und unterschiedliche 
betriebliche Nutzung lasse generelle Aussagen (derzeit) kaum zu. Dement-
sprechend arbeiten die vorliegenden Untersuchungen fast durchweg mit 
möglichen Szenarien, ohne sich festzulegen (Windelband/Dworschak 2018; 
Hirsch-Kreinsen/Ittermann/Niehaus 2018; Pfeiffer 2018).

Ein erstes Szenario wäre ein General Upgrade, von dem weitgehend alle 
Beschäftigten profitieren, die nicht substituiert werden; ein zweites Szenario 
beschreibt ein Selected Upgrade. Dabei wird angenommen, dass an der Schnitt-
stelle zwischen den vertikalen und horizontalen Hierarchieebenen bzw. be-
ruflichen Feldern spezielle Berufsgruppen mit einer Ausgangsqualifikation 
auf Meister- oder Technikerniveau eine Aufwertung erfahren. Drittes Sze-
nario ist eine Polarisierung der Qualifikationsentwicklung (Growing Gap) mit 
Dequalifizierungsentwicklungen auf der einen und höheren Qualifikations-
forderungen auf der anderen Seite. Eine vierte Variante wäre ein generelles 
Downgrading; das fünfte Szenario schließlich bestünde in einer Qualifikations-
neutralität: Hierbei gibt es zwar gewisse Akzentverschiebungen hinsichtlich 
der Qualifikationsanforderungen, sie führen jedoch nicht zu einer Niveau-
verschiebung.

Die Qualifikationsentwicklung stand im Rahmen dieser Untersuchung 
nicht im Mittelpunkt. Einige Befunde aus den standardisierten Befragungen 
und Fallstudien vermitteln jedoch folgenden Eindruck: Für ein zumindest se-

Tabelle 17

Entwicklung physischer und psychischer Belastungen

Welche Auswirkungen haben Ihrer bisherigen Er-
fahrung nach die in Ihrem Betrieb realisierten 
Digitalisierungs projekte auf die Qualität der Arbeit?

trifft 
(eher) zu

teils, 
teils

trifft 
(eher) 

nicht zu  

Die psychische Belastung ist gestiegen
Management 9 % 13 % 78 % 0 %

Betriebsrat 68 % 22 % 8 % 2 %

Die körperlichen Belastungen haben ab-
genommen

Management 22 % 22 % 56 % 0 %

Betriebsrat 27 % 38 % 30 % 5 %

Anmerkung: n = 45 (Managementbefragung) bzw. 60 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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lektives Downgrading könnte sprechen, dass 41 Prozent der Management-Be-
fragten angeben, die Anlernzeiten seien geringer geworden (vgl. Tabelle 16). 
Es könnte also sein, dass Angelernte in den digitalisierten Bereichen nun 
leichter eingesetzt werden können.

Gleichzeitig weisen jedoch zwei Drittel die Aussage zurück, die fachli-
chen Anforderungen seien geringer geworden (vgl. Tabelle 18). Demgegen-
über konstatieren nur 49 Prozent der befragten Betriebsräte höhere fachliche 
Anforderungen. Tendenziell übereinstimmend bewerten beiden Akteurs-
gruppen auch die Aussage, das verfahrenstechnische, prozessuale Wissen der 
Beschäftigten sei gestiegen (Betriebsrat 41 Prozent, Management 60 Prozent); 
ein Drittel der Betriebsräte hält dies jedoch für nicht zutreffend (Manage-
ment 14 Prozent).

In den Fallstudien gehen die Einschätzungen zur Qualifikationsentwick-
lung ebenfalls auseinander. Im Fall des Herstellers von Getriebemotoren 
(Fallbetrieb A) erwartet die Betriebsbetreuerin der IG Metall „all in all“ ein 
Qualifikationslifting: „Natürlich gibt es ein Upgrade, weil die Arbeitsaufga-
ben vielfältiger werden.“

Tabelle 18 

Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderungen und Qualifizierungsmöglichkeiten

Welche Auswirkungen hatte das Digitali sierungs-
projekt auf die Qualität der Arbeit? (Management-
befragung)
Welche Auswirkungen hatten Ihrer Erfahrung 
nach die in Ihrem Betrieb realisierten Digitali-
sierungsprojekte auf die Qualität der Arbeit?  
(Betriebsratsbefragung)

trifft 
(eher) 

zu
teils, 
teils

trifft 
(eher) 
nicht 

zu
weiß 
nicht

Das verfahrenstechnische, prozessuale 
Wissen der Beschäftigten ist gestiegen

Management 60 % 26 % 14 % 0 %

Betriebsrat 41 % 27 % 33 % 0 %

Die fachlichen Anforderungen an die  
Beschäftigten sind geringer geworden

Management 10 % 24 % 66 % 0 %

Die fachlichen Anforderungen an die  
Beschäftigten sind höher geworden

Betriebsrat 49 % 39 % 10 % 2 %

Die Qualifizierungsmöglichkeiten der  
Beschäftigten haben sich verbessert

Betriebsrat 18 % 23 % 58 % 0 %

Es ist ein hoher Qualifizierungsdruck  
für Beschäftigte entstanden

Betriebsrat 47 % 25 % 25 % 3 %

Anmerkung: n = 41 bis 52 (Managementbefragung) bzw. n = 60 bis 61 (Betriebsratsbefragung), nicht jede:r Befragte hat 
alle Aussagen bewertet
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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Die betrieblichen Akteur:innen sind demgegenüber zurückhaltender. Ob im 
Ergebnis des laufenden, den gesamten Standort umfassenden Digitalisierungs-
prozesses ein generelles Upgrading der verbleibenden Arbeit stehe, bleibe ab-
zuwarten. Was bisher an Automatisierung bzw. Digitalisierung stattge funden 
hat, wird jedenfalls nicht als Dequalifizierung, sondern eher als Entlastung 
von ungeliebten Routine- bzw. Nebentätigkeiten wahrgenommen (RPA, 
Handling-Roboter zur Materialab- und Zufuhr)6. Dadurch werde es erst mög-
lich, jene Kompetenzen zur Geltung zu bringen, die den Kern der Arbeit und 
des professionellen Selbstverständnisses ausmachten und wofür man einge-
stellt worden sei.

Ähnlich wird in der Montage argumentiert. Hier kommt es nicht durch 
Digitalisierungsprojekte, sondern durch organisatorisch-logistische Umstel-
lungen ebenfalls zum Wegfall von Nebentätigkeiten – in diesem Fall dem 
Entpacken zu montierender Teile. Dies führe dazu, dass Monteur:innen tun 
könnten, was ihrer Profession entspreche. Anders ist die Sachlage beim Ein-
satz „digitaler Zwillinge“ bei Maschinen und Teilen – hier scheint ein sukzes-
siver Kompetenzabfluss vom Shopfloor in die IT-Abteilung und eine Polari-
sierung der Qualifikationsanforderungen zu bestehen.

In dem medizintechnischen Unternehmen (Fallbetrieb E), in dem abge-
sehen von der Instandhaltung vornehmlich Angelernte tätig sind, bewirkten 
die realisierten Digitalisierungsprojekte keine starke Veränderung der Quali-
fikationsanforderungen. Weder veränderte sich die Tätigkeit der Beschäftig-
ten an den Anlagen noch sind andere Kompetenzen gefordert als bisher. 
Auch in Fallbetrieb D lautete die Antwort auf die Frage, ob es Änderungen in 
den Qualifikationsanforderungen gegeben habe:

„Nicht wirklich. Es ist eine reine Geschwindigkeitssteuerung. Das Einzige, 
was sich für die Leute geändert hat, ist, dass die Anlage jetzt manchmal sagt: 
Ich fahre jetzt langsamer. Das konnte sie bisher nicht. Die hat einfach reagiert: 
Oh, Stückzahl kommt nicht mehr, mache ich Pause. Und jetzt sieht sie: Es 
kommt weniger, dann mache ich einfach langsamer. Die Mitarbeiter bekom-
men nur mit, dass sie langsamer macht oder dass sie sich von selbst abstellt, 
weil sie sieht, da kommt in den nächsten zwei Stunden nichts mehr, ganz vor-
ne ist ein Abriss.“ (Leiter des Innovationsteams, Fallbetrieb D)

6 Im Falle der Handling-Roboter werde die Kompetenz der Maschinenführer:innen im Übrigen erwei-
tert, denn sie müssten in der Lage sein, das Programm des Roboters im Grundsatz zu verstehen, um klei-
nere Probleme selbst lösen zu können. Mehrmaschinenbedienung, eine Folge des Einsatzes der Handling-
Roboter, wird auch unter diesem Blickwinkel bewertet. Hierdurch werde die Arbeit abwechslungsreicher, 
da die Maschinenführer:innen nun auch andere Maschinen mit anderer Technologie beherrschen müss-
ten. Damit erweiterten die Beschäftigten ihren Horizont und ihre Kenntnisse.
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Auch durch den Einsatz von Smartwatches in der Logistik verändern sich die 
Arbeitsanforderungen in Fallbetrieb  E nicht essenziell. Auswirkungen auf 
das Qualifikationsprofil werden nicht berichtet und auch nicht erwartet. 
Man musste lernen, mit den Uhren umzugehen, eine entsprechende Einwei-
sung erfolgte, das Übrige ergab sich durch die Nutzung und die dabei gewon-
nene Erfahrung. Zu Beginn gab es Zusatzbelastungen durch Informations-
überflutung, da zu viele irrelevante Fehlermeldungen angezeigt wurden – ein 
Problem, das mittlerweile weitgehend behoben ist.

Auch in der untersuchten Bank (Fallbetrieb F) erforderten die Digitalisie-
rungsprojekte bisher keine grundsätzlich neuen Anforderungsprofile bzw. 
Qualifikationsanforderungen. Prozesse wurden verschlankt, fielen weg oder 
wurden durch IT ersetzt. Künftig könnten nach Einschätzung des Betriebs-
rats veränderte Anforderungsprofile entstehen, die den Einsatz von weniger 
qualifiziertem Personal möglich machen; bisher sei davon jedoch nicht die 
Rede.

„Es hilft natürlich immer, wenn man datentechnische Zusammenhänge ver-
stehen kann, in denen man sich ein bisschen besser auskennt. Aber ich habe 
bisher keine Stimmen gehört, die sagen, sie benötigen eine ganz andere Aus-
bildung, um einen Zugang zu erhalten. Ich will allerdings auch nicht aus-
schließen, dass das mit einem immer höher werdenden Automatisierungsgrad 
mal erforderlich wird.“ (Betriebsrat, Fallbetrieb F)

In der Montage des Motorenwerkes (Fallbetrieb B), in der eine Ausbildung 
zur Kfz-Mechatronikerin bzw. zum Kfz-Mechatroniker die Regel ist, ergab 
sich durch die weitere Standardisierung der Prozesse zwar eine Veränderung, 
die aber nicht als Dequalifizierung erlebt wird. Nach wie vor montiert eine 
Person den kompletten Motor allein, die Arbeitsumfänge bleiben komplex 
und ganzheitlich. Ein Absinken des Qualifikationsniveaus unter das bisheri-
ge Level wurde nicht festgestellt, sondern ein „intuitiveres“ Arbeiten:

„Für die Mitarbeiter ist es jetzt ein viel intuitiveres Arbeiten geworden: Sie 
nehmen einfach das Werkzeug, verwenden es, nehmen das nächste Werkzeug 
und verwenden es et cetera und müssen sich nicht über administrative Tasks 
Gedanken machen. Die administrativen Tasks sind deutlich zurückgegangen 
und es ist ein viel intuitiveres Arbeiten. […] Ein Monteur darf den ganzen Tag 
montieren und muss kein Papier schubsen oder PC-Systeme befriedigen. Das 
macht in der Konsequenz auch einen deutlichen Schritt in der Durchlaufzeit 
aus.“ (Produktionsplaner Fallbetrieb B)

Qualifikationslücken der Belegschaft sind aus Sicht des Managements denn 
auch kein wirklich drängendes Problem. Eine Mehrheit von 56 Prozent sieht 
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darin ein gewisses Problem, 28 Prozent sehen kein oder überhaupt kein Pro-
blem; nur eine qualifizierte Minderheit von 15 Prozent stuft es als sehr groß 
oder groß ein (vgl. Tabelle 19). Differenziert man nach Beschäftigtengruppen, 
bestätigt sich das Bild: Die vom Digitalisierungsprojekt unmittelbar Betroffe-
nen nehmen noch am ehesten einen Qualifizierungsbedarf war, der aller-
dings nur von 24 Prozent der Management-Befragten als hoch eingeschätzt 
wird. Noch seltener wird ein Qualifizierungsbedarf für Führungskräfte 
(14 Prozent) und Betriebsräte (10 Prozent) gesehen.

Eine Qualifizierung von Beschäftigten findet vielfach statt. Allerdings 
sind die Qualifizierungsangebote oft nur darauf ausgerichtet, den aktuellen 
(Nach-)Qualifizierungsbedarf kurzfristig zu bedienen, was vonseiten der Be-
triebsräte kritisiert wird (Bosch et al. 2017). Darauf deuten die eingesetzten 
Qualifizierungsformate hin, bei denen es sich überwiegend um interne  
Schulungen, Ad-hoc-Einweisungen oder Training on/near the Job. Externe 
Schulungen oder längerfristig angelegte Maßnahmen sind eher die Ausnah-
me.

In einigen Fällen wurde jedoch begleitend zum Digitalisierungsprozess – 
in Fallbetrieb A auf Initiative und mit Unterstützung des Betriebsrats – ein 
umfassenderes und finanziell gut ausgestattetes Qualifizierungsprogramm 
aufgelegt. Es umfasst eine breite Variante von Fort- und Weiterqualifizie-
rungsmaßnahmen, die sich nicht nur auf kurzfristige Anpassungsmaßnah-
men beschränken. In Fallbetrieb  E läuft parallel zu Smart Working-Tools, 
Smart Data-Management und Smart Products ein (zumindest konzeptionell) 
gut entwickelter Handlungsstrang „Mitarbeiterentwicklung  4.0“  – in dem 
Wissen, dass

„wir die Mitarbeiter befähigen müssen, damit das Smart-Company-Projekt er-
folgreich wird. 50 Prozent unserer Arbeitszeit als Innovationsteam wird hier-
für genutzt. Es sollte viel mehr sein.“ (Change-Managerin, Fallbetrieb E)

Laut dem Leiter des Innovationsteams in Fallbetrieb E sollen dabei folgende 
Kompetenzen entwickelt werden:
 – Beherrschung neuer Formen von Kooperation und Kommunikation wie Tele-

fon- oder Videokonferenzen („Mit dem Flugzeug funktioniert das nicht 
mehr“).

 – Digitalkompetenz: Mitarbeiter:innen müssen beispielsweise mit Tablets 
umgehen können („Ist nicht so einfach, wie man denkt“).

 – Lebenslanges Lernen: „Wer heute nicht bereit ist, lebenslang zu lernen, der 
hat keine Zukunft.“ Deshalb müsse im Unternehmen eine neue Kultur 
geschaffen werden, die lebenslanges Lernen fordert und fördert.
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Tabelle 19 

Qualifikationslücken, Qualifizierungsbedarf und -formate, Qualifizierungsmöglichkeiten und -druck

Qualifikationslücken bei Beschäftigten
(Managementbefragung, n = 74)

Was sind die größten Herausfor derungen bzw. 
Probleme Ihres Betriebes im Umgang mit dem 
Themenfeld Digitalisierung?

eher  
großes / 
großes 

Problem

ge-
wisses  
Prob-
lem

eher kein / 
überhaupt 

kein  
Problem

weiß 
nicht

Qualifikationslücken bei Beschäftigten 15 % 56 % 28 % 0 %

Qualifizierungsbedarf nach Personengruppen
Managementbefragung (n = 21 bis 51)

Gab es im Zusammenhang mit dem  
Digitalisierungsprojekt einen Qualifizierungs - 
bedarf bei …?

hoher  
Bedarf

ge-
wisser 
Bedarf

geringer/
kein Bedarf

weiß 
nicht

Führungskräften der betroffenen Bereiche 14 % 46 % 38 % 2 %

Beschäftigten, die operativ betroffen sind 24 % 51 % 22 % 4 %

Betriebsrat 10 % 33 % 48 % 10 %

Qualifizierungsformate
Managementbefragung (n = 51), Mehrfachnennungen möglich (n = 137)

Welche Qualifizierungsformate wurden eingesetzt?

interne Schulung(en) 29 %

Ad-hoc-Einweisungen in neue Technologien/Bedienung/Abläufe je nach Bedarf 26 %

Training on/near the Job, Team-Teaching 24 %

E-Learning-Tools (z. B. PC- oder onlinebasierte Lernformen, Mobile Learning etc.) 10 %

externe Schulung(en) 8 %

sonstige Qualifizierungsformate 2 %

Es wurde keine Qualifizierung durchgeführt 1 %

Veränderung der Qualifizierungsmöglichkeiten und Qualifizierungsdruck
(Betriebsratsbefragung n = 60 bis 61)

Welche Auswirkungen hatten Ihrer bisherigen  
Erfahrung nach die in Ihrem Betrieb realisierten 
Digitalisierungsprojekte auf die Qualität der  
Arbeit der Beschäftigten?

trifft voll/
eher zu

teils/
teils

trifft (eher) 
nicht zu

weiß 
nicht

Die Qualifizierungsmöglichkeiten der Beschäftig-
ten haben sich verbessert

18 % 23 % 58 % 0 %

Es ist ein hoher Qualifizierungsdruck für Beschäf-
tigte entstanden

47 % 25 % 25 % 3 %

Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung



76

Mitsprache bei der Digitalisierung?

 – Systemwissen: „Beschäftigte müssen verstehen, wie die Fabrik funktio-
niert. Wer im vernetzten System arbeitet, muss wissen, was vor seiner Ar-
beit passiert und was danach. Er muss Systemwissen haben, um entschei-
den zu können. […] Natürlich hängt es von der Aufgabe ab, wie weit das 
Systemwissen geht, aber klar ist: Ich kann nicht nur sagen, du setzt dich 
da hin und machst diesen Handgriff. Das geht nicht mehr.“

In Fallbetrieb B mit einer komplett neuen Montagelinie stand hingegen die 
Anpassungsqualifizierung im Vordergrund. Im Rahmen eines sechs bis acht 
Wochen umfassenden Programms wurde die gesamte Belegschaft des Monta-
gebereichs in den Montageprozess eingelernt. In Fallbetrieb  C schließlich 
wurde eine Lernfabrik 4.0 für und mit Auszubildenden entwickelt, um er-
fahrbar zu machen, welche fachlichen, methodischen und sozialen Kompe-
tenzen notwendig sind, um eine „Smart-Factory im Kleinen“ zu entwickeln, 
aufzubauen und betriebsfähig zu machen.

Somit finden sich auch gute Beispiele, die Schule machen könnten. In der 
Breite haben sich die Qualifizierungsmöglichkeiten im Kontext der Digitali-
sierung aus Sicht der meisten Betriebsräte jedoch nicht verbessert. Lediglich 
18 Prozent stimmen dieser Aussage zu, eine absolute Mehrheit von 58 Pro-
zent hält sie für „eher nicht“ zutreffend, 23 Prozent für teilweise zutreffend. 
Zugleich wird jedoch vielfach ein wachsender Qualifizierungsdruck ausge-
macht (vgl. Tabelle 19).

4.3.4 Blinder Fleck Eingruppierung und Entlohnung

Zwar sind die fachlichen Anforderungen nach Ansicht der Hälfte der Be-
triebsräte im Gefolge der Digitalisierung vielfach gestiegen, ebenso – nach 
überstimmender Ansicht sowohl des Managements als auch des Betriebs-
rats – das verfahrenstechnische, prozessuale Wissen der Beschäftigten. Den-
noch hat sich in Sachen Eingruppierung wenig getan. Nur in wenigen Fällen 
ist das Eingruppierungsniveau gestiegen – laut Betriebsräten in 12 Prozent 
der Fälle, laut Manager:innen in 20 Prozent (vgl. Tabelle 20).

Auch in den Fallbetrieben sind Fragen der Eingruppierung und Entloh-
nung kein Diskussions- oder gar Konfliktthema. Weder die Arbeitgeber- 
noch die Betriebsratsseite zeigt daran Interesse  – von Abgruppierung oder 
Höhergruppierung im Gefolge der Digitalisierungsprojekte war nirgends die 
Rede. Auch dort, wo das System der Leistungsentlohnung durch die Neuge-
staltung des MES-Systems auf neue digitale Grundlagen gestellt wurde, steht 
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Stabilität im Vordergrund, nicht Veränderung. Zu einem analogen Ergebnis 
kommen Bosch et al. (2017), die diesbezüglich „keine aktuellen Probleme“ 
ausmachen konnten.

Grund hierfür könnte sein, dass sich die veränderten Anforderungen 
nicht im Eingruppierungssystem abbilden lassen und deshalb eine Überprü-
fung der Eingruppierung unterbleibt. Möglicherweise möchte man auch kei-
ne zusätzliche Konfliktebene durch Abgruppierung aufgrund Standardisie-
rung entstehen lassen, um den auf Akzeptanz angewiesenen Prozess der 
Digitalisierung nicht zu belasten. Andererseits ist auch Entlohnung wesentli-
cher Teil von Akzeptanz, was jedoch weder von Betriebsräten noch vom Ma-
nagement betrieblich thematisiert wird. Dies könnte unter anderem daran lie-
gen, dass die Digitalisierung als Mittel zur Standortsicherung verstanden wird 
und damit hinsichtlich Entlohnung schon die Schere im Kopf wirksam ist.

4.3.5 Datenschutz, Leistungs- und Verhaltenskontrolle:  
Selten virulente Konfliktfälle

Die starken Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats in Sachen Datenschutz, 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle (§ 87 Nr. 1 Abs. 6 BetrVG) können so-
wohl Ausgangspunkt für Blockaden und Konflikte im Digitalisierungspro-
zess sein als auch ein Hebel, mit dem sich Betriebsräte bei nahezu allen  
Digitalisierungsvorhaben ins Spiel bringen können, sofern sie das wollen 
(Kuhlmann/Rüb/Winter 2019). Dies ist ihnen durchaus bewusst, weshalb sie 
ihr Augenmerk auf dieses Themenfeld richten – was ihnen auch von 71 Pro-
zent der befragten Manager:innen attestiert wird: Ihrer Erfahrung nach ach-
ten Betriebsräte bei Digitalisierungsvorhaben auf Datenschutz, Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle (vgl. Tabelle 21).

Tabelle 20 

Entwicklung des Eingruppierungsniveaus im Gefolge der Digitalisierungsprojekte

Welche Auswirkungen hatten Ihrer Erfah-
rung nach die in Ihrem Betrieb realisierten 
Digitalisierungsprojekte?

trifft 
(eher) zu

teils, 
teils

trifft (eher) 
nicht zu

weiß 
nicht

Das Eingruppierungsniveau 
ist gestiegen

Management 20 % 17 % 63 % 0 %

Betriebsrat 12 % 28 % 60 % 0 %

Anmerkung: n = 41 (Managementbefragung), n = 61 (Betriebsratsbefragung)
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung
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Tabelle 21 

Datenschutz, Leistungs- und Verhaltenskontrolle als Problemfeld der Digitalisierung

Welche Auswirkungen hatten Ihrer  
Erfahrung nach die in Ihrem Betrieb  
realisierten Digitalisierungsprojekte?

trifft (eher) 
zu

teils, 
teils

trifft (eher) 
nicht zu

weiß 
nicht

Die Möglichkeiten zur Über-
wachung und Kontrolle  
der Arbeitsleistungen sind 
gestiegen

Management 51 % 14 % 35 % 0 %

Betriebsrat 36 % 26 % 30 % 8 %

Worauf achtet der Betriebsrat bei  
Digitalisierungsprojekten?

trifft (eher) 
zu

teils, 
teils

trifft (eher) 
nicht zu

weiß 
nicht

Betriebsrat achtet auf  
Datenschutz sowie  
Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle

Management 71 % 5 % 10 % 14 %

Was sind die größten Herausforderun-
gen bzw. Probleme Ihres Betriebs im 
Umgang mit dem Themenfeld Digitali-
sierung?

sehr großes/
großes  

Problem

ge- 
wisses 

Problem

eher kein/ 
überhaupt 

kein Problem
weiß 
nicht

Digitalisierung führt zu  
Verhaltens- und Leistungs-
kontrolle

Management 4 % 27 % 69 % 0 %

Betriebsrat 46 % 34 % 18 % 2 %

Datenschutz bleibt auf der 
Strecke

Management 7 % 22 % 70 % 1 %

Anmerkung: n = 24 bis 52 (Managementbefragung), n = 60 bis 61 (Betriebsratsbefragung), nicht jede:r Befragte hat alle 
Aussagen bewertet
Quelle: Ergebnisse der Befragungen, eigene Darstellung

Relativ einig sind sich die Betriebsparteien in der Einschätzung, dass die 
Möglichkeiten zur Kontrolle und Überwachung im Zuge der Digitalisierung 
grundsätzlich gestiegen sind (Gerst 2019, S. 123; zusammenfassend Hirsch-
Kreinsen 2020). Die Mehrheit der Manager:innen (51 Prozent) stimmt dem 
zu und ihre Zustimmungsquote ist sogar höher als die der Betriebsräte 
(36 Prozent). In keinem der Fälle stellt das Management in Abrede, dass mit 
den diversen eingesetzten Industrie-4.0-Technologien die Möglichkeit be-
steht, die Leistung der Beschäftigten genauer zu kontrollieren.

Deutlicher gehen die Meinungen bei der Frage auseinander, ob diese 
Möglichkeiten auch ein Problem darstellen und Digitalisierung de facto zu 
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Verhaltens- und Leistungskontrolle führt. Während knapp die Hälfte der Be-
triebsräte (46 Prozent) dem zustimmt bzw. darin ein sehr großes oder gro - 
ßes Problem erkennt, sieht die große Mehrheit der Management-Befragten 
das anders: Als sehr großes oder großes Problem betrachtet dies nur eine 
 kleine Minderheit von 4 Prozent, 69 Prozent sind dezidiert anderer Ansicht. 
Auch dass der Datenschutz auf der Strecke bleibt, halten 70  Prozent der 
Manager:innen für nicht zutreffend (vgl. Tabelle 21).

In den Fallbetrieben stehen der Datenschutz und der Ausschluss von 
Leistungskontrolle bei den Betriebsräten ebenfalls ganz oben an:

„Grundsätzlich sind wir laut Betriebsverfassungsgesetz bei jedem IT-System 
involviert, genau aus diesem Grunde, weil man zwei Themen ganz klar hat: 
erstens Datenschutz sicherstellen, zweitens Leistungs- und Verhaltenskontrol-
le verhindern beziehungsweise auf ihre Angemessenheit prüfen […]. Wenn es 
darum geht, mit der Software die faulen Eier rauszusuchen, dann sagen wir 
nein. Dann, lieber Vorgesetzter, gehe, wie es sich gehört, dreimal am Tag bei 
dem vorbei und schau, wie es [vor Ort] aussieht. Aber wir geben dir jetzt nicht 
ein System in die Hand, das diese Personen automatisch erkennbar macht. 
Das ist ja dann der volle Überwachungsstaat.“ (Betriebsratsvorsitzender, Fall-
betrieb E)

In den Fallbetrieben wurde nicht von einer missbräuchlichen Nutzung der 
Kontrollmöglichkeiten oder von ernsthaften Konflikten berichtet. Nach dem 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung, die einen Missbrauch der Daten zu 
Zwecken der Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausschließt, wurde das The-
ma meist als erledigt betrachtet. In der Vereinbarung ist festgelegt, welche 
Daten erfasst werden dürfen, wer Zugriff darauf hat und welche Auswer-
tungsprozeduren erlaubt bzw. untersagt sind. Gegebenenfalls werden projekt- 
oder standortbezogene Zusatzvereinbarungen geschlossen, die Nutzungs- und 
Zugriffsrechte in spezieller Weise regeln.

Der Abschluss entsprechender Vereinbarungen wird als nicht konflikt-
haft geschildert. Wenn ihnen Missbrauchsfälle zu Gehör kommen, würden 
Betriebsräte aktiv werden, aber von solchen Fällen wurde im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung nicht berichtet. Hinsichtlich der tatsächlichen 
Nutzung der erweiterten Kontrollpotenziale zeigt das Management

„in vielen Betrieben bisher nur wenig Interesse an der Aufzeichnung und  
Systematisierung von Leistungsdaten zu Kontrollzwecken, vor allem, weil es 
damit verbundene arbeitspolitische Konflikte scheut und der ökonomische 
Nutzen einer weitreichenden Kontrolle unklar bleibt. […] Explizite Versu-
che, Kontrolle zu intensivieren, sind offenbar selten“ (Hirsch-Kreinsen 2020, 
S. 66).
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4.3.6 Konflikte um Leiharbeit und Arbeitszeit

Ein konfliktreicheres Thema sind dagegen Personaleinsatzkonzepte, Arbeits-
zeit- und Schichtsysteme, die im Kontext der Digitalisierungsprozesse verän-
dert wurden, um Kosten zu sparen und Flexibilität zu gewinnen.

Bei den Personaleinsatzkonzepten geht es um den Anteil von Leihar-
beitskräften, der in Fallbetrieb B drastisch erhöht werden sollte (von 30 auf 
50 Prozent). In Fallbetrieb D ist er bereits sehr hoch, weshalb sich für die 
Stamm belegschaft zusätzliche Belastungen durch ständiges Einlernen und 
Qualifikationslücken ergeben – für den Betriebsrat ein Anlass, beim Arbeit-
geber vorstellig zu werden.

Konflikte gab es auch bei Schicht(planungs)systemen. Konfliktpunkt ist in 
Fallbetrieb E eine vom Betriebsrat befürchtete Einbuße an Transparenz bei der 
Belegung bestimmter gut bezahlter Schichten. Außerdem stieß die verpflich-
tende Einführung von Samstagsschichten auf den Widerstand der Beschäftig-
ten; nach heftigem Konflikt sind diese Schichten nun wieder freiwillig.

Es handelt sich also um mittelbare Digitalisierungskonflikte, die sich 
nicht aus den Digitalisierungsvorhaben selbst ergeben, sondern aus deren 
Rahmung und dem vom Arbeitgeber geforderten „Preis“. Dieser besteht in 
Fallbetrieb E in einer verlängerten Arbeitszeit, in Fallbetrieb D in einer Aus-
weitung von Leiharbeit oder erweiterter Arbeitszeitflexibilität.

Demnach gibt es einige Herausforderungen für Betriebsräte, die im  
Prozess der Digitalisierung aufschlagen, aber eine Zuspitzung erfahren die 
Digitalisierungskonflikte in den untersuchten Betrieben selten. Kommt es zu 
intensiveren Auseinandersetzungen, werden diese im Vorfeld des Implemen-
tierungsprozesses ausgetragen, was insbesondere hinsichtlich der Begren-
zung negativer Beschäftigungseffekte gilt. Diese sind jedoch in der Regel 
nicht unmittelbares Resultat der Digitalisierungsvorhaben, sondern haben 
andere Ursachen und sind teilweise durch verschleppte Rationalisierung 
bzw. Digitalisierung entstanden.

Konflikte um Beteiligung gibt es dort, wo die bestehenden und wirksa-
men Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte missachtet wer-
den und von den Betriebsräten angemahnt werden müssen. In der Regel 
wird dann auf die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes zurück-
gegriffen; in seltenen Fällen müssen die Rechte gerichtlich eingeklagt wer-
den. Mit der Digitalisierung an sich hat dies nur selten zu tun, sondern ist 
Ausdruck eines problematischen Kooperationsverhältnisses, das auf das Feld 
der Digitalisierung durchschlägt. Deshalb werden von Betriebsräten auch 
keine zusätzlichen Rechte in der digitalen Transformation eingefordert.
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Betrachtet man die vorliegenden Befunde zur Beteiligungspraxis von Be-
schäftigten und Betriebsräten im Lichte des referierten Forschungsstandes 
(vgl. Kapitel  2.2) und der Ausgangsfragestellung, lässt sich festhalten: Die 
Mitwirkung von Beschäftigten an der Entwicklung und Implementierung  
digitaler Technologien ist keine bloße Beteiligungsrhetorik. Dem Manage-
ment ist bewusst, dass eine forcierte und erfolgreiche Digitalisierung ohne 
die Akzeptanz der Beschäftigten und deren aktive Unterstützung nicht zu 
 haben ist. Schließlich wird das Erfahrungswissen der Beschäftigten zu den 
 betrieblichen Prozessen gebraucht, um rationellere und effektivere Prozesse 
zu digitalisieren.

Ob dies auch künftig so sein wird und Erfahrungswissen nicht technisch 
substituierbar ist (Malsch 1987; Böhle/Milkau 1988; Pfeiffer 2004; Boes et al. 
2014; Huchler 2016), bleibt bislang offen. Im Rahmen dieser Untersuchung 
fand sich kein Hinweis auf eine solche Substituierung; wie sich diese Frage 
künftig unter fortschreitender KI-basierter Technisierung entwickelt, muss 
jedoch beobachtet werden.

In den untersuchten „Leuchtturmbetrieben“ findet sich –  teilweise be-
grenzt und auf die Organisationsrolle der Beschäftigten fokussiert  – eine 
Bandbreite an Formen direkter Beschäftigtenbeteiligung, die überwiegend 
Zuspruch vonseiten der Beschäftigten finden. Durch den Digitalisierungs-
prozess werden neue und zusätzliche Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen, 
die sich mit bereits bestehenden und aus der Lean-Welt stammenden wie 
KVP oder Shopfloor-Management verbinden.

Somit entsteht vielfach ein Mix aus neuen und schon bestehenden Be-
teiligungsformen, wobei die aus der Lean-Welt stammenden bisher keinem 
erkennbaren Erosionsprozess unterliegen. Insofern unterscheiden sich die 
vorliegenden Befunde von denen anderer Autor:innen, die – oft generalisie-
rend  – von höchst defizitären oder nicht vorhandenen Partizipationsmög-
lichkeiten berichten, keine neuen Beteiligungsimpulse erkennen und eine 
Unterminierung der aus der Lean-Ära stammenden Beteiligungsmöglichkei-
ten für Beschäftigte sehen (Falkenberg et al. 2020; Kuhlmann/Voskamp 2019; 
Ehrlich/Engel 2019; Butollo/Jürgens/Krzywdzinski 2018).

Die Befunde bestätigen eher die Ergebnisse von Hirsch-Kreinsen (2020), 
der Beschäftigte bei bestimmten Themen und in bestimmten Phasen des Ein-
führungsprozesses beteiligt sieht, auch wenn dies aus Sicht der Betriebsräte 
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nicht ausreichend ist. Auch in der vorliegenden Empirie wird deutlich: Aus 
Betriebsratssicht existiert selbst in den „Leuchttürmen“ bzw. digitalisierungs-
aktiven Betrieben keine durchgängig befriedigende Beteiligungspraxis. Für 
zufriedenstellend halten sie nur gut die Hälfte der Betriebsräte, gestehen dem 
Management aber deutlich häufiger zu, sich um eine aktive Beteiligung der 
Beschäftigten zu bemühen. Ein komplettes Desinteresse wird nur von weni-
gen bestätigt.

In beteiligungsaktiven Betrieben sind die Beteiligungsmöglichkeiten  –  
ab hängig von der Größe der Digitalisierungsprojekte – meist selektiv, thema-
tisch limitiert und auf Prozessoptimierung sowie störungsfreies, im günstigs-
ten Fall belastungsreduziertes Arbeiten fokussiert. Eine Erweiterung des 
Spektrums auf Felder, die den Status als Lohnabhängige und die damit ver-
bundenen Interessen wie Gesundheitsschutz, Qualifizierung, entwicklungs-
fördernde Arbeit oder Entlohnung umfassen, wäre grundsätzlich möglich – 
nicht zuletzt, weil die Arbeitgeber weiterhin auf das Erfahrungswissen der 
Mitarbeiter:innen angewiesen sind. Diese Machtressource wird jedoch nur 
selten und nur unter spezifischen Bedingungen aktiviert.

Eine forcierte Digitalisierung gilt bei vielen Beschäftigten – und Betriebs-
räten – trotz aller damit einhergehenden Risiken als notwendige Bedingung 
für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungssiche-
rung. Daher besteht eine hohe Bereitschaft, den Optimierungsthemen Vor-
rang einzuräumen. Die Beteiligungsangebote des Managements stoßen auf 
gute Resonanz. Sie werden als Zeichen der Anerkennung als „vollwertige Or-
ganisationsmitglieder“ gewertet und kommen den berufsfachlichen Interes-
sen der Beschäftigten entgegen. Über mangelndes Beteiligungsinteresse von 
Beschäftigten wird selten geklagt.

Konflikte um eine unzureichende Beteiligung der Beschäftigten im Digi-
talisierungsprozess traten in den untersuchten Fallbetrieben nicht auf. Man-
gelnde Beteiligung wird zwar beklagt, aber nicht eingeklagt; allenfalls ertönt 
bisweilen ein unzufriedenes Raunen, jedoch keine dezidierte Forderung 
nach Ausweitung der Beteiligung – weder vonseiten der Beschäftigten noch 
der Betriebsräte.

Wo es Beteiligungsmöglichkeiten für Beschäftigte gibt, werden sie von 
den Betriebsräten in der Regel begrüßt und unterstützt. Vielfach sind die  
Betriebsräte der Ansicht, dass die Beteiligungsmöglichkeiten aufgrund ihrer 
Initiative zustande gekommen seien, nutzen sie aber selten systematisch, um 
ihre repräsentativen Vertretungsstrukturen zu überprüfen und dauerhaft  
zu unterfüttern. Dass Institutionalisierung und rechtliche Kodifizierung von 
Beteiligungsmöglichkeiten z. B. in Betriebsvereinbarungen offensiv eingefor-
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dert würden, war nicht erkennbar. Ein Grund hierfür könnte sein, dass diese 
Möglichkeiten nicht gewerkschaftlich erstritten, sondern durch das Manage-
ment „gewährt“ werden.

Die Beteiligung von Betriebsräten im Digitalisierungsgeschehen ist ge-
nauso vielfältig und tendenziell zweigeteilt wie bei den Beschäftigten. In 
etwa der Hälfte der Betriebe wird Mitbestimmung den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechend – teilweise auch darüber hinausgehend – praktiziert. Der 
Betriebsrat wird frühzeitig über die geplanten Maßnahmen informiert, sein 
Feedback wird eingeholt und er wird vom Management zur Beteiligung ein-
geladen. Bei der anderen Hälfte der Betriebe ist die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben nicht selbstverständlich und die Beteiligungsrechte müssen 
eingefordert werden. Mitunter wird Beteiligung schlicht nicht praktiziert.

Konflikte um die Beteiligung des Betriebsrats treten zwar auf, sind aber 
meist auf ein generell spannungsreiches Verhältnis der Betriebsparteien zu-
rückzuführen und nur selten auf Streitigkeiten, die im Kontext der Digitali-
sierung selbst entstanden sind. Vorherrschend ist ein kritisch-kooperatives 
Klima – eher werden eine zu verhaltene Digitalisierung oder Schwächen in 
der Strategie kritisiert als eine zu offensive Digitalisierung.

Dennoch kommen diverse Konfliktthemen im Prozess der Betriebsrats-
beteiligung auf, die auf dem betriebsüblichen Weg der Konfliktbearbeitung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat geklärt werden und nur selten ein ho-
hes Konfliktniveau erreichen. In Fallbetrieb A war ein Pfadwechsel in den be-
trieblichen Arbeitsbeziehungen zu beobachten; in der Regel sind diese je-
doch durch Pfadabhängigkeit gekennzeichnet. In Betrieben, in denen bisher 
ein kooperativer Umgang zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zur Unter-
nehmenskultur gehört oder ein kritisch-kooperativer Umgang gepflegt wird, 
wird dieser auch auf dem Feld der Digitalisierung praktiziert. Wo Misstrauen 
vorherrscht, überlagert es auch das Digitalisierungsgeschehen.

Das dominante Muster des Betriebsratshandelns im betrieblichen Digi-
talisierungsgeschehen ist reaktiv, auf Überwachung und Korrektur von  
Fehlentwicklungen ausgerichtet. Eine kontinuierliche Begleitung der Digita-
lisierungsprojekte über den gesamten Projektzeitraum hinweg findet mehr-
heitlich nicht statt. Eine Teilnahme an den Planungs- und Entwicklungsteams 
bzw. -gremien wird in Ausnahmefällen praktiziert. In den meisten Fällen 
wird sie jedoch nicht eingeklagt, teils aus Überlastung, teils aus mangelndem 
Interesse der Betriebsratsgremien, teils im Vertrauen darauf, dass die Pla-
nungsstäbe sachgerecht handeln und Beschäftigteninteressen mitdenken. 
Eine aktive Ausgrenzung des Betriebsrats aus den Planungs- und Entwick-
lungsstäben ist uns im Rahmen der Untersuchung nicht begegnet.
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Die vorwiegend reaktive, überwachende und punktuell eingreifende Vor-
gehensweise ist aus Sicht der meisten Betriebsräte durchaus effektiv und aus-
reichend, um gravierende Fehlentwicklungen und Verletzungen der Beschäf-
tigteninteressen zu verhindern  – ein anderes Handlungsmuster ließen die 
Ressourcen der Betriebsräte auch kaum zu. Mehrheitlich sind sie der Mei-
nung, dass sie die Interessen der Beschäftigten im Rahmen des von ihnen 
praktizierten Beteiligungsmodus in ausreichendem Maße einbringen kön-
nen, und zwar deutlich besser als die Beschäftigten selbst.

Im Spannungsfeld um kollektive versus individuelle Beteiligung zeigt 
sich, dass das Management individuelle Beteiligung der Beschäftigten fördert 
und Betriebsratsbeteiligung nicht aktiv ausschließt. Damit unterliegen Be-
triebsräte, die sich nur auf ihre Schutzfunktion zurückziehen, der Gefahr,  
die arbeitsorientierten Interessen der Beschäftigten nicht zu vertreten, denn 
diese können aus ihrer Perspektive nicht alle Konsequenzen oder Chancen 
absehen und ihnen fehlt die (rechtliche) Möglichkeit, bestimmte Folgen zu 
regulieren. Allerdings nehmen viele Betriebsräte die Möglichkeit zur arbeits-
orientierten Gestaltung im Kontext der Digitalisierung nicht wahr.

Gefährdungen durch die Digitalisierung wie eine verstärkte Leistungs- 
und Verhaltenskontrolle oder Substitutionseffekte haben die Betriebsräte 
durchaus im Blick. Sie versuchen, diese meist schon im Vorfeld der eigentli-
chen Digitalisierungsprojekte zu verhindern oder zu begrenzen. Allerdings 
wird das Risiko, ohne Digitalisierung den „Zug der Zeit“ zu verpassen, meist 
höher eingeschätzt als das Risiko negativer Beschäftigungseffekte durch Digi-
talisierungsprojekte. Deshalb werden die Möglichkeiten und Chancen der 
neuen Technologien ernsthaft und wohlwollend geprüft, teilweise sogar of-
fensiv eingefordert.

Eine forcierte Digitalisierung wird trotz aller damit einhergehenden Risi-
ken von den meisten befragten Betriebsräten und Beschäftigten als notwendi-
ge Bedingung dafür gesehen, die Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
zu sichern. Daher besteht eine hohe Bereitschaft, den Optimierungsthemen 
in der Beschäftigtenbeteiligung Vorrang einzuräumen – entsprechende Deu-
tungsmuster von Beschäftigten finden sich auch in anderen Branchen und 
deren Gewerkschaften (IG BCE 2019). 

Die Angst vor Beschäftigungsverlust durch unterlassene Digitalisierung 
ist sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den befragten Betriebsräten grö-
ßer als die mit geplanten und realisierten Digitalisierungsprojekten verbun-
denen Befürchtungen. Hier scheinen viele Betriebsräte und auch Beschäftigte 
den vom Management gepflegten Wettbewerbs- und Chancendiskurs mitzu-
tragen (Kuhlmann/Rüb 2020).
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Die befragten Betriebsräte sehen durchaus, dass Optimierungsthemen bei 
der Beschäftigtenbeteiligung meist Vorrang haben. Deshalb halten sie die 
Selbstvertretung der Beschäftigteninteressen ohne Flankierung durch den  
Betriebsrat für unzureichend. Es entspricht ihrem Selbstverständnis und ih-
rer Erfahrung – wie auch der der meisten Beschäftigten –, dass ein Betriebsrat 
zur Wahrung und Vertretung von „harten“ Beschäftigteninteressen unab-
dingbar ist. Nicht selten – so lässt sich dieser Befund interpretieren – erfolgt 
eine stille Arbeitsteilung zwischen repräsentativer und direkter Interessen-
vertretung.

Die Betriebsräte der Fallstudien kümmern sich im Rahmen traditioneller 
Schutzpolitik um jene Interessen, die mit dem Status als Lohnabhängige ver-
bunden sind (Beschäftigungssicherung, Vergütung, Qualifizierung etc.). Die 
Beschäftigten wissen und schätzen dies und kümmern sich in ihrem Rahmen 
darum, ihren Nahbereich unter Effizienzgesichtspunkten zu optimieren – je-
denfalls solange damit keine gravierenden Interessenverletzungen verbunden 
sind. Damit leisten die Betriebsräte ihren Beitrag zur Standortsicherung durch 
Wettbewerbsverbesserung, entlasten sich vom gewerkschaftlich schlecht be-
leumundeten Vorwurf des Co-Managements und konzentrieren sich auf die 
Vermeidung negativer Folgen der Digitalisierung.

Bestätigen lässt sich durch die vorliegenden Befunde die von Gerst (2020) 
konstatierte und als „fatal“ charakterisierte Arbeitsteilung zwischen Manage-
ment und Betriebsrat hinsichtlich der Zuständigkeit und Verantwortlichkeit 
für die Innovationsstrategie des Unternehmens. Nicht nur die Unternehmens-
leitungen sehen die geschäftspolitischen Grundsatzentscheidungen –  auch 
die Digitalisierungsstrategie betreffend – in ihrer Zuständigkeit und Verant-
wortung, auch die meisten Betriebsräte sehen das so. Darin liegen zweifellos 
Risiken, denn Versäumnisse auf diesen Feldern können die Geschäftsgrund-
lage der Betriebsräte unterminieren, zumal dann, wenn es dem Management 
an strategischer Orientierung mangelt.

Insofern ist der von Gerst (2020) formulierten Diagnose und der Auf-
forderung an Betriebsräte zuzustimmen, neue Geschäftsmodelle durch Digi-
talisierung zu einem prioritären Aufgabenfeld der Interessenvertretung zu 
machen. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür ausgesprochen an-
spruchsvoll – nicht nur, weil sich die Betriebsräte dabei rechtlich auf dünnem 
Eis bewegen, ihnen fehlen hierzu auch, jedenfalls in der Breite, die zeitlichen, 
personellen und qualifikatorischen Ressourcen.

Indes erscheint das Risiko, die Messlatte für „richtiges“ Betriebsratshan-
deln zu hoch zu hängen und Frustration zu erzeugen, wenn die Mehrzahl 
diese Latte wahrscheinlich reißen wird, recht hoch. Es wäre nicht das erste 
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Mal, dass die „Modernisierung eines alten Hasen“ wie dem Betriebsrat mehr-
heitlich scheitert, wenn diesem ein allzu ambitionierter Gestaltungsauftrag 
erteilt wird (Kotthoff 1995). Als Erweiterung des bisherigen Handlungsfeldes 
von Betriebsräten scheint das Feld der Geschäftsmodelle sinnvoll, als Alter-
native jedoch nicht.

Was schließlich die in Teilen der sozialwissenschaftlichen Partizipations-
diskussion gebräuchliche Unterscheidung zwischen arbeitsorientiertem und 
effizienzorientiertem Beteiligungsparadigma betrifft, auf die eingangs hin-
gewiesen wurde (vgl. Kapitel 2.1), ist der vorliegende Befund eindeutig: Es 
fanden sich ausschließlich Variationen von Beteiligung, die die Verfechter 
dieser Dichotomisierung dem effizienzorientierten Paradigma zuordnen 
dürften.

So sinnvoll diese Gegenüberstellung unter dem Gesichtspunkt ist, die  
Legitimität von Beteiligung nicht nur an deren ökonomischen Nutzen zu 
binden, sondern den Wert von Beschäftigteninteressen an sich zu betonen,  
so wenig ertragreich ist sie für die interessenpolitische Dechiffrierung der 
konkreten betrieblichen Beteiligungspraxis – denn hierdurch gerät die Arti-
kulation und Vertretung von Lohnabhängigen-Interessen auch bei Domi-
nanz des effizienzorientierten Beteiligungsparadigmas leicht aus dem Blick.

Auch im effizienzorientierten Paradigma werden professionelle, berufs-
fachliche Interessen der Lohnabhängigen angesprochen und bedient; und 
auch darüber hinausgehende Beschäftigteninteressen wie eine belastungsar-
me, störungsfreie, ergonomisch gute und von unqualifizierten Routineele-
menten entlastete Arbeit sind hier thematisierbar. Diese Interessen werden in 
unterschiedlicher Intensität und von verschiedenen Akteur:innen „im Bei-
boot“ mitgeführt, jedoch nicht systematisch und gesichert berücksichtigt – 
vor allem darin liegt das Manko. Dies macht den Streit um ein rein arbeits-
orientiertes Beteiligungsparadigma nicht überflüssig, im Gegenteil. Aller - 
dings sind Konzeptionen zur Gestaltung einer arbeitsorientierten Beschäftig-
tenbeteiligung bisher dünn gesät.

Einige Ansätze – etwa das von Schwarz-Kocher et al. (2011) entwickelte 
Stufenkonzept von Beteiligung – sollen sicherstellen, dass die Interessen der 
Beschäftigten nicht verletzt werden. Als Minimalanforderung an Beteiligung 
gilt die Information der Beschäftigten. Es folgen die Beteiligung bei der Pro-
blemanalyse und bei der Problemlösung bis hin zur Mitbestimmung bei 
Konzepten, die auch die Erträge der Digitalisierungsprojekte in Form von ge-
sicherter Beschäftigung und verbesserter Qualität der Arbeit in den Blick 
nehmen. Ein kohärentes gewerkschaftliches Konzept liegt bisher, soweit er-
sichtlich, nicht vor.
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Deshalb ist eine Wiederaufnahme der gewerkschaftlichen Diskussion um 
eine Demokratisierung der Arbeit von unten, wie sie jüngst von Schmitz/Ur-
ban (2021) angeregt wurde, zu begrüßen. Die Debatte um Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz, die im Vorfeld der Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes 1972 geführt wurde, schien lange vergessen. 15 Jahre später wurde 
sie im Kontext der Diskussion um Gruppenarbeit mit der Forderung nach ge-
wählten Gruppensprecher:innen, die mit definierten Beteiligungsrechten 
ausgestattet sind, vorübergehend weitergeführt, jedoch meist ohne Rückbe-
zug.

Der Weg zu einem vermeintlich „vor der Tür stehenden“ demokratischen 
Unternehmen (Sattelberger/Welpe/Boes 2015), das durch Digitalisierung in 
Kombination mit Dezentralisierung, Enthierarchisierung und fachüber-
schreitender Kooperation charakterisiert ist, ist noch weit. Selbst in den Un-
ternehmen, in denen eine erweiterte und über das Betriebsverfassungsgesetz 
hinausgehende Beteiligungspraxis beobachtet werden kann, ist diese doch 
vergleichsweise beschränkt – sowohl was die Breite und Tiefe als auch was 
den Beteiligungsgegenstand betrifft. Zudem handelt es sich um Beteiligungs-
offerten auf Widerruf; dauerhaft institutionalisiert und rechtlich verbindlich 
sind sie in keinem der Fallbetriebe.

Marginal oder bloße Augenwischerei ist Beschäftigtenbeteiligung aus 
Sicht der meisten Betroffenen dennoch nicht. Die Möglichkeiten werden  
genutzt und geschätzt, selbst wenn sie – was leider allzu oft der Fall ist – als 
nicht weitgehend genug betrachtet werden. Die Demokratisierung der Ar-
beit voranzubringen, bleibt als Aufgabe auf der Tagesordnung von Beschäf-
tigten, Betriebsräten und Gewerkschaften. Ein bloßer „Beifang“ der Digitali-
sierung wird sie nicht sein – sie muss gewollt, gefordert und auch erkämpft 
werden.
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Fallbetrieb A: Gewerkschaftlich erkämpfte Digitalisierung

Fallbetrieb  A gehört heute mit seiner umfassenden Digitalisierung des ge-
samten Betriebs zu den „4.0-Leuchttürmen“ in Baden-Württemberg. Gleich-
zeitig ist die aktive Rolle des Betriebsrats eines der bundesweiten Vorzeige-
beispiele der IG Metall. Beides hat allerdings spezifische, schwer übertragbare 
Voraussetzungen.

Nach der Eingliederung des Traditionswerkes für variantenreiche Getrie-
bemotoren in einen großen Technologiekonzern vor zehn Jahren hatte der 
veraltete Betrieb mit zunehmenden Verlusten zu kämpfen. Nachdem der Be-
triebsrat jahrelang vergeblich Investitionen in Optimierung und Automati-
sierung gefordert hatte, kündigte der Konzern Anfang 2017 im Rahmen ei-
ner konzernweiten Sparrunde die Verlagerung wesentlicher Betriebsteile 
und den Abbau von 60 Prozent der ca. 550 Beschäftigten an. Noch während 
der Infoveranstaltung sorgten die IG Metall-Vertrauensleute dafür, dass die 
gut organisierte Belegschaft „spontan“ das Werk verließ.

Digitalisierung statt Verlagerung
Der Betriebsrat forderte „Digitalisierung statt Verlagerung“ und legte eine 
Liste mit Einsparprojekten vor, die von der Belegschaft vorgeschlagen wor-
den war. Der Arbeitgeber bezeichnete das Einsparvolumen allerdings als zu 
gering. Daraufhin beauftragte der Betriebsrat eine externe Beratungsfirma, 
gemeinsam mit der Belegschaft weitere Optimierungsprojekte zu entwickeln. 
Dies führte dazu, dass die Konzernzentrale erstmals eine Analyse der Digitali-
sierungspotenziale des Standortes durch ein hochrangiges Konzern-Experten-
team durchführen ließ. Unter dem Druck von Mobilisierung und konkreten 
Vorschlägen setzten sich in der Konzernleitung die Kräfte durch, die das 
Werk einstmals gekauft hatten und es nun vom internen Zulieferer für Auto-
matisierungslösungen zu einem technologischen und ökonomischen Show-
Case für die 4.0-Angebote des Konzerns entwickeln wollten.

7 Vgl. Tabelle 1 zur Übersicht über die Fallstudienbetriebe.
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Konflikt um Interessenausgleich und Ergänzungstarifvertrag
Auf dieser Basis wurde Mitte 2018 ein Interessenausgleich/Sozialplan ver-
einbart, der neben Investitionen in die Standortsicherung den Abbau von  
ca. 250 Beschäftigten vorsah, der teils durch Verlagerung/Outsourcing, teils 
durch Digitalisierung begründet wurde. Aufgrund der Kündigungsschutz-
vereinbarung des Konzernbetriebsrats konnte der Abbau allerdings nur 
durch freiwillige Einzelvereinbarungen erfolgen. Zusätzlich brachten die Be-
schäftigten über fünf Jahre hinweg zwei unbezahlte Qualifizierungstage pro 
Monat ein. Der dafür erforderliche Tarifvertrag sah ein kurzfristiges einsei-
tiges Kündigungsrecht der IG Metall vor, falls die Investitionen aus dem In-
teressenausgleich nicht fließen sollten.

Gemeinsames IG Metall-Seminar für Management  
und Betriebsrat
Trotz dieser Vereinbarungen war der Konflikt nicht beendet, denn beide Sei-
ten unterstellen sich gegenseitig, ihre jeweiligen Zusagen nicht einhalten zu 
wollen. Die vom Betriebsrat geforderte intensive Beteiligung an Planung und 
Umsetzung der Digitalisierungsprojekte lehnte das Unternehmen strikt ab. 
Erst als die IG Metall einerseits mit Kündigung des Tarifvertrags für die Qua-
lifizierungszeit drohte und andererseits die gemeinsame Beteiligung von Ar-
beitgeber und Betriebsrat an einer gewerkschaftlichen Qualifizierungsreihe 
zur Digitalisierung forderte, führte dies zum Durchbruch.

Das ESF-geförderte Qualifizierungsprojekt zielte darauf, betriebliche Pro-
jektleitungen und Betriebsräte bei der gemeinsamen Bearbeitung realer be-
trieblicher Projekte zu begleiten und dabei ein sozialpartnerschaftliches Vor-
gehen zu unterstützen. Nach ersten konfliktreichen Seminaren kam es bei 
der konkreten Bearbeitung der neuen Montagegestaltung zum Durchbruch.

Die Arbeitgeberseite war unter anderem überrascht von der hohen Kom-
petenz, die die IG Metall-Referent:innen insbesondere für die Verbindung 
von Lean-Konzepten und Digitalisierung hatten, und von der konstruktiven 
und kompetenten Projektmitarbeit der Betriebsräte. Den Weg vom Misstrau-
en zum Vertrauen beschreibt ein Betriebsrat bildhaft: „Es war ja zunächst 
eine Zwangsheirat, aber dann fanden sich Braut und Bräutigam doch ganz 
hübsch.“

Neues Management, neue Kooperation,  
intensive Digitalisierung
Seit 2018 entwickelte sich trotz vereinzelter Konflikte eine hochkooperative 
Zusammenarbeit mit dem Werksleiter und dem Gesamtprojektleiter, die neu 
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am Standort und offen sowohl für Beteiligung als auch für Mitbestimmung 
waren. Eine betriebliche Taskforce entwickelt eine Roadmap mit mehr als 60 
Projekten für eine „schlanke und digitale Produktion“.

Einmal monatlich wird der Fortschritt bei einem Treffen von Taskforce 
und Betriebsrat besprochen; Mitglieder des Betriebsratsausschusses für Digi-
talisierung arbeiten in wichtigen Projekten mit. Der Betrieb wurde regelrecht 
„umgekrempelt“: In der Fertigung ermöglichen „digitale Zwillinge“ der Ma-
schinen den Programmierer:innen die Simulation der Bearbeitung. Zusätz-
lich sind Verfügbarkeit und Maschinenzustand in Echtzeit sichtbar und  
damit ein „digitaler Zwilling“ des realen Auftragsflusses. In der Montage 
wurden manuelle Arbeitsplätze im One-Piece-Flow-Prinzip mit fahrerlosen 
Transportsystemen und automatisierten Prüf- und Lackierstationen kombi-
niert.

Auch im Service (digitale Brillen), in der Ausbildung (digitale Schweiß-
simulation) und in der Verwaltung (Software-Roboter) werden neue Techno-
logien eingesetzt und vernetzt. 80 Prozent der Software kommen aus dem 
Angebot des Mutterkonzerns.

Beschäftigtenbeteiligung – informieren, experimentieren,  
qualifizieren
Parallel dazu fand der vereinbarte Personalabbau in Schritten von je 50 Be-
schäftigten statt, und zwar ohne Kündigungen – ein besonderer Spagat für 
den Betriebsrat, der trotzdem bei der Betriebsratswahl mit einem sehr guten 
Ergebnis wiedergewählt wurde.

Neben dem Druck hinsichtlich des Fortschritts bei der Digitalisierung 
legte der Betriebsrat seinen Schwerpunkt auf Beteiligungsorientierung bei 
den Projekten und auf Qualifizierung. In jedem Projekt sollen die Vorschlä-
ge der Beschäftigten durch den Dreischritt „Informieren, experimentieren 
und qualifizieren“ ebenso einfließen wie durch die Strukturen der Gruppen-
arbeit und des KVP (z. B. in den alle zwei Wochen stattfindenden Treffen der 
Gruppensprecher:innen). Für die Qualifizierung beantragten Betriebsrat und 
Werksleitung gemeinsam ein Programm im fünfstelligen Euro-Bereich beim 
Innovationsfonds des Konzerns, der vom Gesamtbetriebsrat paritätisch mit-
verwaltet wird.

Erfolgsgeschichte einer proaktiven Betriebsratsbeteiligung
Fallbetrieb A hat sich zu einer Erfolgsgeschichte sowohl für flächendeckende 
Digitalisierung als auch für proaktive Beteiligung des Betriebsrats entwickelt. 
Dies ist mit spezifischen Voraussetzungen verbunden: mit einem hohen Mo-
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dernisierungsstau und der Integration in einen Technologiekonzern, der so-
wohl Anbieter als auch Anwender von 4.0-Technologien ist, mit einer neuen 
und mitbestimmungsoffenen Werks- und Projektleitung, mit dem Zusam-
menspiel eines kompetenten und konfliktbereiten Standort-Betriebsrats, mit 
der Regelungsmacht von IG Metall und Konzernbetriebsrat und schließlich 
mit einem auf sozialpartnerschaftliche Digitalisierung ausgerichteten gewerk-
schaftlichen Qualifizierungsprojekt.

Fallbetrieb B: Digitalisierung als Wachstumsstrategie

Fallbetrieb  B ist Teil eines internationalen Konzerns aus der Automobil-
industrie. Am Standort Süddeutschland sind ca. 1.850 Mitarbeiter:innen be-
schäftigt. Das Hauptprodukt des Werkes sind Verbrennungsmotoren; die 
Qualifikationsstruktur in der Montage ist durch Facharbeit geprägt. Die wirt-
schaftliche Situation ist gut und durch kontinuierliches Wachstum in den 
vergangenen Jahren geprägt. Durch die Digitalisierung einer komplett neuen 
Montagelinie, für die der Betrieb eine Auszeichnung erhielt, zählt er zu den 
„Leuchttürmen“ der Digitalisierung.

Durch die Branchenentwicklung hin zu mehr Variantenvielfalt und das 
Fehlen von Expansionsmöglichkeiten (kein Gebäudeneubau möglich) wurde 
den betrieblichen Akteur:innen deutlich: „Wir müssen das Werk neu aus-
richten“ (Betriebsratsvorsitzender). Dies erfolgte im sozialpartnerschaftlichen 
Austausch und wurde vom Betriebsrat mitinitiiert. Digitalisierung wurde als 
Wachstumsstrategie begriffen; erklärtes Ziel war es, durch die Nutzung der 
Potenziale digitaler Technologien die Wettbewerbsfähigkeit des Werkes im 
konzernweiten Wettbewerb zu erhöhen, um mittelfristig Beschäftigung am 
Standort zu sichern.

Zielsetzung, Problemdefinition und Eckpunkte der Digitalisierungs-
strategie wurden von der Werksleitung vorgegeben. Nach Zieldefinition und 
Setzung der Rahmenbedingungen wurden dem Projektteam jedoch weitrei-
chende Gestaltungsspielräume zugestanden, sodass ein problemzentriertes 
Bottom-up-Vorgehen möglich wurde. Geholfen hat dabei die „Bereitschaft 
[…], komplettes Neuland zu bestreiten“ (Leiter Produktionsplanung). Zum 
Beispiel wurde das Budget relativ flexibel gehalten, die Auswahl der digitalen 
Technologien war offen und dem Projektteam überlassen: „Wir haben mehr 
oder weniger unser eigenes Ding durchgezogen“ (Projektleiter).

Das Projektteam bestand neben einer „Handvoll Führungskräfte“ (Mon-
tageleiter) aus Expert:innen in Produktion, Planung, Montage, Logistik und 
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IT. Auch das Vorgehen des Projektteams wird als experimentell und prob-
lemzentriert beschrieben. Nicht ein bestimmtes Leitbild von Industrie  4.0 
stand im Vordergrund, sondern ein pragmatisches und problemzentriertes 
Vorgehen.

In der neuen Montagelinie wurde unter Berücksichtigung neuester ergo-
nomischer Erkenntnisse ein hoher Automatisierungsgrad in Prüfstationen 
mit der Materialversorgung verbunden. Ein fahrerloser Montagewagen mit 
vollständig vorkommissioniertem Warenkorb, der „just in sequence“ an die 
Montagelinie geliefert wird, fährt mittels GPS-Ortung autonom durch die 
Montagehalle. Alle Werkzeuge sind an und auf dem Wagen befestigt. Die 
Freigabe der Drehmomenteinstellungen für den jeweiligen Montageschritt 
erfolgt automatisiert, da jedes Werkzeug mit dem WLAN im Werk verbun-
den ist. Arbeitsanweisungen erhalten die Monteur:innen über Tablets auf 
dem Wagen.

Beteiligung des Betriebsrats
Bei der Neukonzeption war der Betriebsrat „von Anfang an mit im Boot“ 
(Betriebsratsvorsitzender), allerdings ohne sich aktiv einzubringen. Im Pro-
jektteam war er nicht vertreten, denn man vertraute den Führungskräften, 
„dass das, was die da vorhaben, auch in dem Rahmen liegt“ (ders.). Dieses 
Vertrauen speist sich aus der grundsätzlich sozialpartnerschaftlich-kooperati-
ven betrieblichen Arbeitsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat.

Der Betriebsrat agiert eher reaktiv und nicht als Gestalter; eigene Ge-
staltungsinitiativen liegen nicht vor. Er ist nicht Treiber der Digitalisierung, 
begleitet den Prozess aber wohlwollend, da dieser als alternativlos für die  
Beschäftigungssicherung am Standort gilt. In einer Betriebsvereinbarung 
wurden vor allem Fragen des Datenschutzes und der Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle geregelt.

Beteiligung der Beschäftigten
Die Beteiligung der Beschäftigten wird vom Management als „grundsätzlich 
Teil der Kultur“ des Werkes beschrieben (Montageleiter). Zudem sei die Be-
teiligung bei der Neukonzeption der Montage ein „ganz bewusstes Mittel“ 
gewesen, „um eine höhere Akzeptanz der Mannschaft zu erreichen“ (ders.).

Gemäß Beteiligungskonzept bestimmt die Belegschaft in jedem Bereich 
zwei Multiplikator:innen. Diesen wurde in mehreren Workshops der „Auf-
trag mitgegeben, Dinge, die jetzt die Mannschaft beschäftigt [sic], im Vorfeld 
abzufragen, und dann auch eine Chance zu haben, auch auf solche Dinge 
Rücksicht zu nehmen innerhalb der BV, aber später dann auch im laufenden 
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Prozess“ (ders.). Auch die Auswahl von Werkzeugen für die neue Montage-
linie erfolgte durch die Beschäftigten selbst, und zwar in einer Tagesveran-
staltung, zu der alle Monteur:innen eingeladen waren.

Fallbetrieb C: Sozialpartnerschaft im dezentralisierten  
Unternehmen, Lücken in der Mitbestimmung

Betrieb C ist mit ca. 3.500 Beschäftigten Teil eines international tätigen Her-
stellers von elektronischen Bauteilen für die Automation mit ca. 10.000 Be-
schäftigten. Das Unternehmen gilt als führender Anbieter im Bereich In-
dustrie  4.0. Es investiert 12  Prozent seines Umsatzes in Forschung und 
Entwicklung und beschäftigt im Betrieb, der zugleich der Stammsitz ist, in-
zwischen nur noch eine Minderheit in der Produktion. 

Die Betriebsparteien pflegen einen kooperativen Umgang miteinander. 
Digitalisierungsprojekte finden in Abstimmung mit dem Betriebsrat statt. 
Dieser erteilt seine Zustimmung zu Pilotprojekten, benennt Rahmenbedin-
gungen, legt zugelassene Entwicklungslinien fest, setzt Fristen, erhält Zwi-
schenberichte und nimmt am Ende der Pilotversuche die Ergebnisse ab.

Der IT-Ausschuss des Betriebsrats beschäftigt sich mit den klassischen 
Fragen des Datenschutzes sowie der Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Ein-
zelne Anfragen, ob der Betriebsrat Pilotprojekte akzeptiert, landen nicht ge-
nerell im IT-Ausschuss, sondern nur, wenn das Projekt offensichtlich Verhal-
tens- und Leistungskontrolle beinhaltet.

Einzelne Business-Units des Unternehmens agieren traditionell selbst-
ständig nebeneinander. Dies erschwert es dem Betriebsrat, alle Pilotprojekte 
und Tests bezüglich Digitalisierung zu überblicken. Auch der Leiter der zen-
tralen IT – bisher Ansprechpartner des IT-Ausschusses – hat keinen genauen 
Überblick über einzelne Projekte. Erst kürzlich hat der Vorstand darauf ge-
drungen, dass zumindest ähnliche Produktbereiche in der Entwicklung zu-
sammenarbeiten.

Beteiligung des Betriebsrats
Der Betriebsrat hat einem Projekt im Bereich Robotic Process Automation 
(RPA) im Einkauf für eine Versuchsphase mit spezifizierten Use Cases mit 
der Maßgabe zugestimmt, dass nach einem Jahr eine Berichterstattung statt-
findet. Der Projektleiter wünscht sich, ein Rahmenwerk festzulegen und 
Rahmenbedingungen zu benennen, die eingehalten werden müssen, z. B. 
„keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle“. Innerhalb dieser Rahmenbedin-
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gungen könnten Dinge flexibel ausprobiert und wieder gestoppt sowie neue 
Ideen aufgegriffen werden. Eine Voraussetzung dafür war für den Betriebs-
rat, dass es keine Verschlechterung der wertprägenden Tätigkeiten und damit 
der Eingruppierung gibt.

Ein weiteres Projekt – ein Tracking-Projekt in der Logistik, das innerbe-
trieblich als Referenz angewandt und als eigenes Produkt vertrieben werden 
soll – scheint in seiner Auslegung dem Betriebsrat nicht bekannt zu sein. Of-
fensichtlich wurde dieser erst im Zusammenhang mit dem Forschungspro-
jekt „lean@digital“ genauer über das Projekt informiert. Dabei zeigten sich 
die Betriebsratsmitglieder überrascht vom Ausmaß der damit möglichen Ver-
haltens- und Leistungskontrolle.

Die Produktion einer Produktlinie wird derzeit als Smart Factory hoch-
gefahren; die Einführung des neuen, digital gestützten Produktionssystems 
wurde „partnerschaftlich“ durchgeführt. Dabei wurde im Rahmen des Pro-
jektes „Arbeit und Innovation“ der IG Metall eine gemeinsame Projektgrup-
pe aus Vertreter:innen des Managements (Produktionsleitung und Human 
Resources) und Mitgliedern des Betriebsrats eingerichtet, die das Gesamtpro-
jekt steuert.

Beteiligung der Beschäftigten
Lange Jahre galt das Unternehmen als Vorzeigebetrieb hinsichtlich selbstor-
ganisierter Teamarbeit in der Produktion; treibende Kräfte waren die damali-
gen Spitzen der Betriebsparteien. Mit dem abnehmenden Stellenwert der 
Produktion gegenüber Forschung und Entwicklung ging auch die „Traditi-
on“ der Beteiligung von Beschäftigten immer weiter zurück.

Bei der Implementierung der Smart Factory wurden die Mitarbeiter:innen 
in Form eines World-Cafés einbezogen, an dem Produktionsbeschäftigte, 
Logistiker:innen, der Bereichsleiter und die am Projekt beteiligen Betriebs-
ratsmitglieder teilnahmen. Die Ergebnisse präsentierte der Betriebsrat der Be-
legschaft des Bereichs, die daraufhin Qualifizierungswünsche anmeldete. Die 
vom Management gewünschte Kapazitätsflexibilisierung fand allgemeine 
Zustimmung.

In einem zweiten Schritt wurden die Führungskräfte zu ihren Wünschen 
und Interessen interviewt, wobei sich überschneidende und divergierende In-
teressen sichtbar wurden. Zum Beispiel gab es Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Betriebsrat und Führungskräften hinsichtlich der geforderten Ruf-
bereitschaft für Produktionsbeschäftigte. Anschließend fand ein Workshop 
dazu statt – allerdings ohne Shopfloor-Beschäftigte – mit dem Ergebnis, dass 
die vorhandenen Flexibilitätsinstrumente ausreichend, deren Handhabung 
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jedoch uneinheitlich sei. Außerdem wurden Ausbildungsmodule durchge-
führt, die offensichtlich sehr gut ankamen.

Das Tracking-Projekt in der Logistik ist eine technische Idee, die nach ei-
ner Realisierung sucht. Durch das Tracking der Gabelstapler ist z. B. bekannt, 
wie viele Fahrzeuge wo und wie lange unterwegs sind und welche Wege sie 
gefahren sind. Eine Beteiligung der Beschäftigten auf dem Shopfloor ist nicht 
vorgesehen, daher liegen auch keine Informationen zur Akzeptanz des Sys-
tems bei den Beschäftigten im Lager vor. Wegen der Nichtbeteiligung der di-
rekt betroffenen Beschäftigten sind nur Lösungen im Rahmen des bestehen-
den Systems geplant. Zu dessen technischer Optimierung gibt es regelmäßige 
Feedback-Schleifen mit den Vorgesetzten und dem Projektmanager.

Die Prozesse im Einkauf werden durch die Nachverfolgung in der Liefer-
kette immer aufwendiger und komplexer. Daher wird der RPA-Einsatz im 
Einkauf laut dem Leiter „Procurement Processes Systems“ als Entlastung von 
Routineaufgaben gesehen. Vor allem die Qualität der Prozesse werde siche-
rer, stabiler und besser; dadurch könnten sie häufiger ausgeführt werden. Das 
RPA-Tool brauche keine detaillierte Programmierkenntnisse, es sei „die De-
mokratisierung der Automatisierung“ (ders.).

Nach einer Ideensammlung erfolgt die Identifikation möglicher Anwen-
dungsfälle durch die Mitarbeiter:innen des Einkaufs selbst. Das Projektteam 
veranstaltete mehrere hausinterne Präsentationen des Projektes, um zu zei-
gen, was mit einem RPA grundsätzlich machbar ist. Erste Ideen, die rückge-
meldet wurden, werden nun validiert; schätzungsweise können höchstens 
10 Prozent der Aufgaben in der Sachbearbeitung mittels RPA angegangen 
werden. Diese sehen manche Beschäftigte als Bedrohung, die meisten aber als 
willkommene „Helferin“, die endlich die „blöden“ Aufgaben übernimmt.

Damit sind die Beschäftigungseffekte von RPA bisher noch gering, dürf-
ten durch deren Ausweitung jedoch stärkeres Gewicht bekommen. Ange-
sichts des weiter steigenden Umsatzes bei konstanter Beschäftigtenzahl wird 
es voraussichtlich wenig Widerstand vonseiten der Beschäftigten geben.

Fallbetrieb D: Sozialpartnerschaftliche Kooperation in einem  
gewerkschaftsfernen Unternehmen

Fallbetrieb D ist ein in Familienbesitz befindliches Unternehmen, das Reini-
gungsgeräte bzw. -anlagen unterschiedlicher Dimension herstellt. Das Unter-
nehmen ist regional verwurzelt; Eigentümerfamilie und Management sind 
sehr standortverbunden. Das Unternehmen ist nicht tarifgebunden, der ge-
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werkschaftliche Organisationsgrad ist äußerst gering und der Betriebsrat hat 
keine gewerkschaftliche Bindung und wünscht diese auch nicht, „weil wir 
einfach unsere Probleme mit dem Arbeitgeber durch Gespräche lösen“ (Be-
triebsrat).

Zielsetzung des Digitalisierungsprogramms ist es, die Produktion durch 
forcierte Digitalisierung in Deutschland zu halten und auch weiterhin im 
Consumer-Bereich mit hohen Stückzahlen am Standort produzieren zu kön-
nen. „Wenn man das nicht tut, dann hat man von vorneherein keine Chance. 
Wenn man es tut, ist es zwar kein Garantieschein, das ist klar, da fehlt noch 
vieles andere. Aber man hat eine Chance“ (Management).

Am untersuchten Standort arbeiten in der Produktion saisonabhängig 
zwischen 600 und 900 überwiegend angelernte Beschäftigte (mit Ausnahme 
der Schichtführer:innen und Instandhaltungsbeschäftigten). An 15 Montage-
linien werden täglich bis zu 28.000 Geräte in 400 Varianten produziert; der 
Jahresausstoß liegt bei 2,5 Millionen Geräten. Der Automatisierungsgrad ist 
hoch (mehr als 50 Prozent der Wertschöpfung), die wirtschaftliche Lage war 
bis zum Corona-Einbruch gut, die Beschäftigungslage stabil.

Das 2018 aufgelegte und Ende 2020 abgeschlossene Digitalisierungspro-
gramm umfasste das gesamte Werk: „Das ganze Werk ist ein Pilot“, so der 
„Executive Vice President Factories Germany and Factory Engineering“. Das 
Programm besteht aus 16 Teilprojekten  – z. B. fahrerlosen Transportsyste-
men, MES, digitalem KVP und diversen Automatisierungsprojekten, die so-
wohl die Produktion als auch die indirekten Bereiche betreffen.

Das Konzept wurde „zusammen mit dem Werk“ erarbeitet. Themen wur-
den nicht zentral vorgegeben, „sondern wir haben uns zusammen hingesetzt 
und haben gesagt: Was sind die Themen im Moment, die das Werk bewegen? 
[…] Darauf bezogen haben wir dann eine Liste an Projekten erstellt. Das war 
gemeinschaftlich“ (Stabstelle Digitalisierung). Flankiert wurde es durch ein 
Change-Management-Programm, das alle Führungskräfte durchlaufen haben 
und dazu diente, „alle Beschäftigten mitzunehmen“. Der Standort wurde für 
sein Gesamtprojekt als „Fabrik des Jahres“ ausgezeichnet.

Beteiligung des Betriebsrats
Ein ausgesprochen kooperativer Umgang zwischen Arbeitgeber und Be-
triebsrat gehört seit Langem zum Stil des Hauses. Auch beim Großprojekt 
„Fabrik 4.0“ war der Betriebsrat von Beginn an beteiligt, was von der Projekt-
leiterin „nie als Problem“ gesehen wurde. Insgesamt gebe es „ein sehr starkes 
Miteinander“ und „die Wege sind echt kurz“ (dies.). Der Betriebsrat bestätigt 
die beteiligungsorientierte Vorgehensweise und ist „sehr stolz darauf, dass 
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wir ein Teil dieses Projektes sind“. Er sieht sich in allen ihm relevant erschei-
nenden Einzelprojekten umfassend beteiligt. Wo es ihm sinnvoll erscheint, 
ist er auch im Projektteam vertreten.

Zur Digitalisierung existieren eine vom Gesamtbetriebsrat ausgehandelte 
Rahmenbetriebsvereinbarung und zusätzliche betriebsbezogene Vereinba-
rungen, die spezielle Fragen klären. Sind durch das Digitalisierungsprojekt 
Fragen der Leistungs- und Verhaltenskontrolle berührt, ist eine lokale Ver-
einbarung obligatorisch. Über das Informationstool zur Betriebsratsarbeit 
sind die Betriebsvereinbarungen allen Beschäftigten im Werk via Intranet di-
rekt zugänglich. Es bestehen diverse Arbeitsgruppen, die bei Bedarf erweitert 
werden.

Über eine ausgearbeitete Checkliste mit Kriterien zur Beurteilung der Di-
gitalisierungsprojekte verfüge der Betriebsrat zwar nicht („Wir haben jetzt 
natürlich nicht so ein Blatt, wo wir alles abhaken“), wohl aber über eine ent-
wickelte Sensibilität für kritische Aspekte, die systematisch an junge und 
noch unerfahrene Betriebsräte vermittelt werde.

Beteiligung der Beschäftigten
Die Beteiligung der Beschäftigten im Digitalisierungsprozess nimmt das Ma-
nagement ausgesprochen wichtig. Das Wichtigste sei laut dem Fertigungslei-
ter, „dass man die Leute am Findungsprozess und am Entwicklungsprozess, 
soweit es geht, mitbeteiligt“. Zwar könnten nicht alle beteiligt werden („das 
geht ja nicht“), aber zumindest „ein paar, die sich da herauskristallisieren 
und in der Lage sind, das zu kommunizieren, dann ist das die halbe Miete“ 
(ders.).

Die Beteiligung erfolgt in einem gestuften Konzept mit Informationsver-
anstaltungen, schriftlichen und elektronischen Materialien, Experten-Work-
shops (z. B. 30 Workshop-Tage in drei Monaten mit 10 bis 20 Personen) und 
Schulungen für Key-User (4 Tage), Schichtführer:innen und Teamleiter:innen 
(ca. 100 Personen) und schließlich für alle Bandbeschäftigten (2 Stunden), 
die auf E-Learning-Sessions zugreifen können. Die Shopfloor-Beschäftigten 
werden somit in der Regel erst beim Roll-out von Pilotprojekten ins Boot ge-
holt.

Eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit wird im bisher schon gut entwi-
ckelten KVP gesehen, der auch als wichtige Instanz gilt, um die Interessen 
der Beschäftigten zu berücksichtigen: „Wenn der Prozess funktioniert, dann 
hat jeder die Möglichkeit, auch heute schon in unserem manuellen Prozess, 
Ideen einzureichen, Probleme aufzuschreiben, die dann im Shopfloor be-
sprochen werden“ (Gruppenleiter). Die Beteiligung am KVP ist aus Sicht des 
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Betriebsrats gut; pro Woche werden zwischen 10 und 15 Vorschläge gemacht. 
„Die Beteiligung ist da, weil die Leute auch sehen, dass da was gemacht wird“ 
(Betriebsrat).

Fallbetrieb E: Beteiligungsorientierte Digitalisierung trotz  
gespannter betrieblicher Arbeitsbeziehungen

Fallbetrieb  E ist Teil eines internationalen Konzerns der Pharmaindustrie 
und Medizintechnik. Am untersuchten Standort mit ca. 1.200 Beschäftigten 
werden ausschließlich medizintechnische Geräte produziert. Die Produktion 
ist hoch automatisiert; Technologiesprünge im Kontext von Industrie 4.0 ste-
hen nicht an und werden auch nicht erwartet. Der Fokus liegt auf der Verbes-
serung der Anlagenverfügbarkeit via KI-gestützter Anlagenverkoppelung 
und Predictive Maintenance. Gearbeitet wird im vollkontinuierlichen 
Schichtbetrieb, oft unter Reinraumbedingungen.

Das Qualifikationsniveau der (Produktions-)Belegschaft ist polarisiert; 
mit Ausnahme der Instandhaltung und Logistik handelt es sich überwiegend 
um angelernte Kräfte. Maschinenbediener:innen gelten als „aussterbende 
Spezies“ (Betriebsrat) und werden durch multi-skilled „Produktionsbeschäf-
tigte“ abgelöst. Arbeitsplätze in der Sichtkontrolle gelten ebenfalls als gefähr-
det; diese wurden aber bisher – obwohl technisch möglich – nicht automati-
siert, da der Zuständige für Operational Excellence den Beitrag der dort 
Beschäftigten zur Prozessverbesserung höher bewertet als den Rationalisie-
rungsgewinn durch Automatisierung.

2017 wird auf Initiative der Geschäftsführung das mehrjährige Smart-
Company-Projekt aufgelegt. Es wurde anfangs techniklastig angegangen, bis 
man erkannte: „Das Wesentliche ist nicht die Technik, das Wesentliche ist 
der Mensch“ (Management). Inzwischen hat das Smart-Company-Projekt 
fünf gleichrangig wichtige Komponenten:
 – Smart Work Tools: Datenbrillen, Tablets, Smartwatches, kollaborative 

Roboter etc.
 – Smart Data Management: Big-Data-Analyse, KI, Machine Learning, Pre-

dictive Maintenance, Quality-Management etc.
 – Smart Products (am Standort weniger relevant)
 – Mindset für Arbeiten 4.0: „Um erfolgreich zu sein, müssen wir über die 

Kultur sprechen“ (Change-Managerin)
 – Industrie-4.0-Netzwerk: Vernetzung mit Hochschulen, Forschungsein-

richtungen, Zulieferern, Kund:innen etc.
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Treiber bzw. Katalysator des Gesamtprojektes ist ein Innovationsteam, das 
aus einem Kernteam von sechs Personen besteht (Produktion, Logistik, Hu-
man Resources, IT, Industrial Engineering, Operational Excellence). Die Mit-
glieder des Kernteams bringen 20 Prozent ihrer Arbeitszeit ein und arbeiten 
zu 80 Prozent in ihren bisherigen Funktionen und Strukturen. Hinzugezo-
gen werden nach Bedarf weitere, hierfür nicht eigens teilweise freigestellte 
Mitglieder.

Das Innovationsteam sondiert 4.0-Technologien, prüft diese auf ihren po-
tenziellen Nutzen, identifiziert mögliche Use Cases und stellt sie den Berei-
chen bzw. Abteilungen im Rahmen innerbetrieblicher Roadshows vor. Ein-
geladen hierzu sind alle Führungskräfte und Beschäftigten der Abteilungen; 
die Teilnahme an den ein- bis zweistündigen Veranstaltungen ist freiwillig. 
Zielsetzung ist, Berührungsängste abzubauen, Interesse und Motivation zu 
wecken, die Fantasie anzuregen und Führungskräfte wie Beschäftigte zu ani-
mieren, die Einsetzbarkeit der neuen Technologien in ihrem Zuständigkeits-
bereich zu prüfen – und dem Innovationsteam Rückmeldung zu geben, ob 
Interesse und Bereitschaft besteht, eine oder mehrere der präsentierten Tech-
nologien versuchsweise einzusetzen.

Verläuft das Pilotprojekt erfolgreich, wird es in einem zweiten Schritt in-
nerbetrieblich ausgerollt. Ausschlaggebend für den Zuschlag durch das Inno-
vationsteam ist der erwartbare Nutzen und die in der Abteilung vorhandene 
Veränderungsbereitschaft, „denn wenn die begeistert sind, muss man ja so-
fort reagieren und denen die Technologie sofort zu Verfügung stellen“ 
(Change-Managerin). Somit wird eine Mischung aus angebots-, bottom-up- 
und problemorientiertem Vorgehen praktiziert. Die Mitglieder des Innovati-
onsteams haben keine Weisungsbefugnis; die Vorgesetzten können ggf. ihr 
Veto ausüben, was sie auch tun.

Beteiligung des Betriebsrats
Die betrieblichen Arbeitsbeziehungen zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat sind von großem Misstrauen geprägt. Der Betriebsrat wird bei mit-
bestimmungsrelevanten Tatbeständen zwar einbezogen, jedoch häufig erst 
nach juristischer Konfliktklärung.

Die Kooperation mit dem Innovationsteam auf der Arbeitsebene und bei 
konkreten digitalen Einzelprojekten ist hingegen aus Sicht des Betriebsrats 
gut: „Bei den Projekten 4.0 waren wir immer sehr gut involviert und infor-
miert.“ Eine ständige Mitarbeit des Betriebsrats im Innovationsteam ist ar-
beitgeberseitig nicht vorgesehen und wird vom Betriebsrat auch nicht ange-
strebt („Zeitverschwendung“). Allerdings wird davon ausgegangen, dass das 
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Innovationsteam weiß, wann der Betriebsrat hinzuzuziehen ist, was sich laut 
dessen Erfahrung auch bestätigt hat.

Der Stellenwert der Digitalisierung im Betriebsrat ist auch nach Einschät-
zung von dessen Vorsitzendem insgesamt nachrangig. Gleichwohl gibt es 
eine Digitalisierungsvereinbarung, die vor allem Fragen des Datenschutzes 
und der Leistungs- und Verhaltenskontrolle regelt.

Das Handlungsmuster des Betriebsrats ist ausgeprägt reaktiv, gleichwohl 
steht er Digitalisierungs- und Rationalisierungsvorhaben grundsätzlich offen 
gegenüber. Diese zu verschleppen oder zu verschlafen wird als riskanter  
betrachtet, als sie rechtzeitig anzugehen. Als Treiber des Digitalisierungs-
prozesses fungiert das Gremium jedoch nicht. Beteiligungsformate wie die 
Roadshow oder andere Beteiligungsformen von Beschäftigten (z. B. Abtei-
lungsversammlungen) werden zwar begrüßt, aber nicht genutzt, um die Be-
triebsratsarbeit systematisch zu erweitern.

Beteiligung der Beschäftigten
Die Beteiligung der Beschäftigten im Digitalisierungsprozess wird seitens  
des Managements als ausgesprochen wichtig erachtet, wichtiger als die des 
Betriebsrats. Dies schlägt sich im Format der Roadshow ebenso nieder wie  
im Handlungsstrang „Arbeiten 4.0“ des Smart-Company-Projektes und der 
Beschäftigtenbeteiligung bei digitalen Einzelprojekten.

Auf Abteilungsversammlungen werden die Projekte vorgestellt, Zwi-
schenstände diskutiert und Meinungsbilder erhoben. Die Beschäftigten er-
halten die Möglichkeit, sich aktiv in die Projektentwicklung einzubringen. 
In manchen Fällen werden auch Beschäftigtenumfragen durchgeführt, die 
Grundlage für die Entscheidung über Abbruch oder Fortsetzung von Projek-
ten sind: „Dann wird man sehen, ob man es einführt oder ob wir uns für ein 
anderes Tool entscheiden“ (Leiter des Innovationsteams).

Neben der Projektbeteiligung hat der KVP – wie auch eine ausgeprägte 
Bottom-up-Philosophie insgesamt – einen ausgesprochen hohen Stellenwert. 
Das Werk gilt in Sachen KVP als das am weitesten entwickelte im Konzern. 
Alle Beschäftigten sind einbezogen; eine Unterscheidung der Beteiligung 
nach Qualifikationslevels wird strikt abgelehnt: „Wie können sie so etwas  
fragen?“ (ders.). In einem strukturierten Prozess gibt es in allen Bereichen 
tägliche Teammeetings auf vier Levels, zudem Problemlösungsteams, Tages- 
und mehrtägige Workshops: „Wichtig ist, dass wir uns verbessern“ (ders.).
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Fallbetrieb F: Kritisch-kooperative Zusammenarbeit im Digitali-
sierungsprozess zum Ausgleich extremer Arbeitsverdichtung

Bei Fallbetrieb F handelt es sich um eine private Geschäftsbank mit Stand-
orten vorwiegend in Deutschland und in ausgewählten europäischen und  
asiatischen Städten. Im Mittelpunkt des Firmenkundengeschäfts stehen Un-
ternehmen mittlerer Größe. Als Branchenkennerin bietet die Bank Finanzie-
rungen (z. B. Syndizierung), Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr und 
Produkte zur Risikoabsicherung. Außerdem berät sie ihre Kundschaft im Be-
reich Corporate Finance.

Die Bank ist Teil eines international tätigen Konzerns. Dieser Finanzin-
vestor kündigte nach der Übernahme umgehend eine umfassende Restruk-
turierung mit Personalabbau an, um neue Kostenziele und möglichst hohe 
Finanzgewinne zu erzielen. Daher ist die Situation der Bank von einem radi-
kalen Umbau geprägt; innerhalb von drei Jahren wurde die Belegschaft von 
1.900 Beschäftigten auf 800 Personen abgebaut. Dieser massive Arbeitsplatz-
abbau führte zu extremer Arbeitsverdichtung bei den verbliebenen Beschäf-
tigten und bestimmt deren Wahrnehmung des und Beteiligung am Digitali-
sierungsprozess grundlegend.

Im Rahmen der Restrukturierung wurde das Produktportfolio berei- 
nigt. Produkte, die zu wenig Profit brachten, wurden eingestellt bzw. den 
Kund:innen gekündigt. Außerdem wurden alle internen Prozesse überprüft 
und – wo möglich – digitalisiert, um effizienter zu werden. Welche Digitali-
sierungselemente genutzt werden, ist offen (u. a. handelt es sich um Robotics 
und moderne Kommunikationsmittel), deren Ziel steht jedoch fest: mög-
lichst hohe Einsparungen bei den Personalkapazitäten, um den laufenden 
Personalabbau um 60 Prozent teilweise auszugleichen.

Die Bank richtete eine kleine Abteilung ein, die für die Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten zuständig ist: das Digital Excellence Center (DEC). 
Dort wurden zehn bis zwölf Personen aus anderen Unternehmensbereichen 
zusammengezogen, die eine gewisse Affinität zu Technik/IT und neuen Ar-
beitsweisen haben. Dieses Team analysiert alle Unternehmensprozesse und 
deren Schnittstellen mit Blick auf ihr Automatisierungspotenzial. Beispiels-
weise wurde der Know-your-Customer-Prozess durchgängig digitalisiert und 
mit Entscheidungsvorklärungen hinterlegt.

Beteiligung des Betriebsrats
Mit Blick auf die Restrukturierung waren die Betriebsräte der einzelnen 
Standorte zerstritten. Meist standen Standortperspektiven im Vordergrund, 
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sodass keine gemeinsame Position der Gremien bestand. Um die Standorte 
und die Beschäftigten wurde heftig gerungen, auch wenn der radikale Um-
bau nicht aufgehalten werden konnte.

Unabhängig davon wird der Betriebsrat informell an den weiterhin lau-
fenden Digitalisierungsaktivitäten beteiligt; die Zusammenarbeit scheint 
kritisch-kooperativ zu sein und noch der alten Betriebskultur vor der Über-
nahme zu entspringen. Der Betriebsrat betrachtet die Digitalisierungsaktivi-
täten als „Rettung“ für die verbliebenen Beschäftigten, um die anstehende 
Arbeit überhaupt bewältigen zu können.

Das DEC-Team steht in engem Kontakt mit dem Betriebsrat; der Aus-
tausch ist rege. Letzterer kann Mitglieder in Projektgruppen des DEC entsen-
den und arbeitet z. B. im Projekt „Modern Workplace“ mit. Im Betriebsrat be-
fassen sich verschiedene Ausschüsse mit aktuellen Themen wie Entgelt oder 
Teilzeit, die durch die Digitalisierungsprojekte berührt werden. In der Regel 
wird zu diesen Themen eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen.

Beteiligung der Beschäftigten
Das DEC-Team informiert regelmäßig öffentlich über die aktuellen Aktivi-
täten, z. B. in Form von Vorträgen, die von Interessierten besucht werden  
können. Außerdem können alle Beschäftigten das Team ansprechen, wenn 
sie Fragen haben. Zudem ist es in der Regel möglich, bei Interesse an DEC-
Projekten mitzuarbeiten. Dies wird von den Führungskräften mitgetragen 
und von den Beschäftigten in Anspruch genommen, weil das Thema insge-
samt als sehr wichtig erachtet wird.

Auch der Betriebsrat sieht das so: „Grundsätzlich erlebe ich im gesamten 
Haus eine hohe Bereitschaft, das Thema zu unterstützen, und auch ein hohes 
Interesse daran zu erfahren, wie das geht, was sich wirklich ändert, um zu  
verstehen, was genau dahintersteckt.“ Die Beteiligung der Beschäftigten muss 
nicht vom Betriebsrat eingefordert werden, vielmehr fordern die Beschäftig-
ten Digitalisierung (und Lean) ein, um der extremen Arbeitsverdichtung 
nach der Restrukturierung zu begegnen. Der Wunsch nach Entlastung führ-
te auch zur Standardisierung von Arbeiten, die bislang nicht als negativ be-
wertet wurde.

Bei der Einführung von Lean waren die Beschäftigten bereits nach den 
klassischen Lean-Prinzipien an der Problemanalyse und -lösung beteiligt.  
Genutzt wurden die typischen Lean-Formate wie Workshops, Tätigkeits-
strukturanalyse, Wertstromanalyse und -design. Als Besonderheit wurden 
Einzelinterviews geführt, um bestimmte Fragestellungen zu vertiefen. Zu  
Beginn wurden sogenannte Lean-Navigator:innen durch ein externes Bera-



103

Anhang: Kurzbeschreibung der Fallstudienbetriebe 

tungsunternehmen ausgebildet, die den Prozess anschließend bankintern 
umsetzten. Sie waren jeweils für bestimmte Teams zuständig und erarbeite-
ten mit diesen z. B. neue Standards.

Bei den Workshops wurde darauf geachtet, dass die Beteiligten aus allen 
relevanten Bereichen und Tätigkeiten kamen. Kritische Stimmen und Be-
fürchtungen von Beschäftigten konnten im Laufe des zweijährigen Umset-
zungsprozesses entkräftet werden. Eine Beschäftigte beschreibt das wie folgt: 
„Also ich kenne eigentlich kaum Teams, […] die gesagt haben: ‚Wir stampfen 
das Ganze ein als Instrument, weil brauchen wir nicht‘ oder ‚War alles nur 
Kokolores und hat uns nichts gebracht‘ oder so.“
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